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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Es cher und Usteri,
Mitglieder» der geftzgebenden Rathe der helvetischen Republik.

Neun und dreißigstes Stück.

Zürich, Mittwochs den iz. Iunius 1798.

Gesczgebung.
Grosser Rath. 2. Juny.

(Fortsetzung.

Pan chaud macht eine lebhafte Schilderung
Von den häufigen gcwaltlhätigcn Handlungen und
selbst Mordthaten, welche im Kanton Le in an von
fränkischen Soldaten verübt werden, und fodert Hilfe
gegen dieses Unglück. Billeter bestätigt diese An«
gaben, und sagt im Kanton Zürich seyen noch hau-
figer ähnliche Mißhandlungen verübt, und sogar in
einem Dorf 7 Personen ermordet worden: zudem hat
er wenig Hofnung für Erleichterung, indem die fran
zösiscnen Soldaten sich laut erklären, sie fragen den
Proklamationen ihrer Generale und Commissaire nichts
nach. Euter sagt, es sey traurig solche Greucliha
ten von Gliedern jener Nation vernehmen zu müssen,
die uns befreit habe ; der Gegenstand sey 00» der groß-
ten Wichtigkeit, weil das Leben unsrer Mitbürger
über alles gehe, daher fodert er eine Commission zu
schleunigster Berathung. Herzog: es werden so
häufige und so scheusliche Gewaltthätigkeiten began-
gen, daß es bald besser wäre, unter der Tyrannei zu
seufzen als auf diese Art frei zn seyn. H über sagt,
das Direktorium wendet alles an, um die Lage ün-
fers armen Vaterlandes zu erleichtern: auf die heuti
ge Einladung hin, ist es nun wichtig Thatsachen zu
sammeln, und wir an unsrer Stelle, sollen das Di-
rektorium einladen in seinem warmen Eifer für das
Vaterland zu sorgen, fortzufahren: auch fodere ich
«ine Commission um eine solche Einladung an das
Direktorium zu entwerfen. Delocs sagt, da alle
bisherigen Maaßregeln fruchtlos waren, und dieUnn
stände sich täglich verschlimmern, so fodere ich eine
ausscrvrdcntliche Gesandtschaft nach Paris, die d.m
fränkischen Direktorium die dringendsten Vorstellungen
hierüber mache. Näf macht eine lebhafte und ruh
rende Darstellung von dem Druck, den Beraubungen
Schändungen und Mordthaten alter Art, die durch
die ftaiuö fisch en Soldaten verübt werden, 1 ». sagt,
selbst d e Vorstellung, daß y,e Gegenden, die sie am
diese Art behandeln, ächt revnbickanisch gesinnt sind,
sey ohne Wirkung, iiidem die Soldaten zur Antwort
Leben, die Demokraten müssen mit den Aristokraten

zahlen. Bille ter sagt, es sey merkwürdig, daß
die patriotischgesinnten Gegenden und Personen am
stärksten mitgenommen werden, und daß die Franken
den neuen obrigkeitlichen Gewalten keine Art von Ach»
iung bezeugen: er fodert, daß das Direktorium hier»
auf aufmerksam gemacht werde, um Maaßregeln das

gegen zu ergreiffcn: Augsburger behauptet, dies
ses in Verbindung mit einigen andern Umstanden be-
weise, daß die Aristokraten die Hand mit im Spiel
haben. Schoch fodert, daß man sogleich 20000
Mann anwerbe, sich also auf seine eignen Füsse stels

le, dieses dann dem fränkischen Direktorium anzeige,
und dasselbe bitre, seine Truppen wegzuziehen.
Trösch sagt, ehe die Franzosen weggehen können,
müssen wir erst uns das Zutrauen des Volks verschafs
fen welches ganz leicht ist. Endlich wird zur Beras
thung der zn ergreifenden Maaßregeln eine Commis»
sio» niedergesczt und in dieselbe geordnet: H über,
Carrard, Guter, Billeter und Kilchmann.

Die Verhandlung über die Feudalrechte wird
wieder vorgenommen.

Rubbi sagt, er habe gehört, daß von einer
Vereinigung der beiden entgegengesehen Parteien in
Rücksicht des Zehenden die Rede sey, er wolle also
eist diesen vorzuschlagenden Mittelweg vernehmen,
ehe er sich über diesen Gegenstand äussere. Guter
folgt diesem Antrag und fodert Mittheilung dieses

^ Verciniguiigsmittcls. H üb er sagt, er habe einen
Vorschlag entworfen, der vermuthlich keiner Partei
ganz gefallen werde, welchen mitzutheilen er aber
durch sein Gewissen verpflichtet sey. Dieß Jahr soll
statt des Aehcnden eine billige Taxe a»f das zehend»
bare Land gelegt werden ; für die Zukunft aber sollen
alle Zehcudcn und Feudalibgabcn aufgehoben seyn,
diese LoskaM'ungssumme soll nach Verhältniß des Er»
träges des Landes bezahlt werden: z. B. von derbe»
stcn Juch:rd Rebland soll 60 Baken von der schlech»
testen io Batzen, von der besten Jüchard Wiese 20 Ba»
zen u s. w. entrichtet werden: den Partckularzehens
denbesttzern soll vom Sraak ihr Schaden bis zn dem
zehenfachcn Betrag des jährlichen Z.hendertraqs er»
sezt werden: diejenigen Gutsbesitzer, welche sich seit
lv Jahren vom Zchendr» losgekauft haven, sollen
durch de« Staat entschädigt werden. Grundzinse



sän mit dem izfachen jährlichen Ertrag loSkäuflich
sey". Wegen den fremden Zehenden soll das Direk-
rorium m Ncgoriarion eintreten. Die kleinen Zehen
den sollen uncutgcldlich aufgehoben seyn.

Billeter bestauprel, diestr Vorschlag sey nur
annehmlich, wenn diese bestimmte Loskaufungsiumme
des grossen Zehenden als ein freiwilliges Opfer von
Seite der G»t^b.utz.c betrachtet werde.

H n ssi freut sich über diesen glüklichen Mittelweg
Hubers, dem er ganz beistimmt. Butler und
Merz folgen Hub er» ebenfalls mit Beifall.

Pau'i sagt, der Zehenden mag nun von Oli-
garchen, Monarchen, Durchlauchten oderPfaffen ein
gesezt worden seyn, so muß er aufgehoben werden,
eben w auch der Grundzins, damit das Volk ausru
sen könne: Es leben unsere Gewalten, es lebe dieRc-
publik! «.man klatscht).

Rnbbl sagt, er habe geglaubt, die von Hüber
vorgeschlagne Loskaufungssumme müsse alle Jahr
statt des Zehenden bezahlt werden, nun höre er, daß
dieselbe ein für allemal das Land zehendfrei machen
solle: diesem könne er nicht beistimmen.

Vetsch folgt Hubern ganz und mit Freude.

Bucher sagt, man könne nicht Jucharvenwcis
stch loskaufen, sondern dieses müsse nach dem Ertrag
des Landes bestimmt werden. Zugleich füh.t er ver-
theilte, ganz freigewesene Gemeindgüter an, die bei
ihrer Vertheilung von den Oligarchen, mit Grund»
zinsen belegt wurden: daher fodcrt er unbedingte Be-
freiung von denselben. Ca rr ard stimmt in Rüksicht
der Grundsäze Hub ern bei. Wir sind zwischen zwei
Klippen, sagt er: würden wir alles unbedingt aufhe-
den so würden wir uns selbst bei denen, die wir be-

günstigen wollen, verächtlich machen. Das traurige
Mittelalter hat die schweren Feudalabgaben hervor
gebracht, und seitdem sind sie oft rechtlicher Weise
verkauft worden : wir können in Rüksicht auf Eigen-
thumsbestimmung nicht auf die Ursprünge zurükgehen,
sonst würde alles Eigenthum aufgehebt, denn auch
das Grundcigeuthum des Landmanns kann einst durch
usurpatorische Hände gegangen seyn. Der ist Eigen-
thümer, der rechtlicher Weise unter dem Schirm der
Geseze gekaufthat: dieß ist die rechtliche Seite des
Gegenstandes. In Rüksicht der politischen Seite des-
selben ist die Sache scheuslich verworren: traurig
habe ich oft den Landmaun seine Furchen langsam
ziehen und mit seinem Scliweiß befeuchten sehen und
Mit Schaudern an alle Abgaben gedacht, die er am
Ende seiner Arbeit zu geben hat! wahrlich wann er
stch von allen diesen Beschwerden loskaufen müßte,
so bliebe ihm nichts übrig: ohne Feudalrcchteaufhe-
bung aber ist keine Freiheit und Gleichheit möglich:
aber des EigenlhnmSrechtes wegen maß doch ein-
schädigt werden. Wer soll nun entschädigen? der
Landmann? er kann nicht, weil er alles hingeben
müßte! also die Republik'. sie ist ja Ursache der Auf-

Hebung, also auch die Entschädigung durch sie billig:
außerdem verspricht sie ja in der Constitution jedem
Entschädigung, der durch die neue Ordnung der Dim
ge leidet: also ist diese Entschädigung in der Constim«
t!on seblst gegründet.. Man wendet hiergegen dieAr,
muth des Etaares ein! aber dieser ist im .er reich ge<

»ug, so lange er das Zutraue» des Volkes besizc!
Es ist besser arm a!s ungerecht seyn! Man will die
französische Revolution nachahmen; aber diese ist auf
andere Art bewirkt worden als die unsrige und kann
uns also nicht zum Beispiel dienen. Daher schasse

man Zehenden und Ehrschatz ab, gegen Entschädigung
der Bartikularbcsitzer aus dem Staat, und setze in
Rüksicht duser Entschädigung eine Commission nieder.
(Beklatsch und Foderung des D uks; Ca rrard wi«
dcrsezt sich dem Druck; auf Nuzet S bestimmten M
trag hin, wird er erkannt).

Spengler unkerstüzt Hubern und Car»
rard, u >d fodecl Beschleunigung des Abschlusses.
Reitst ab sodert ebenfalls schleunige Abschliessuug,
Oekretlrang des Grundsatzes der Aufhebung, und »ä-

here Bestimmung der Ausführung derselben durch eint
Commission.

Wy der wundert sich, daß die heftigsten Wi-
dersprecher der Entschädigung und Adkäuflichk- lt der

Zehenden, sich nun in einer Nacht umgeändert ha-
den und sich zu einer etwelchen Entschädigung verstc-
Heu wollen: er wünscht eine genaue Untersuchung dir-
jes Gegenstandes, weil wirklich viele Zehenden mib

Grundzinse in neuern Zeiten entstanden und dem

Volk aufgedrungen worden stud, welche also keiner

Entschädigung bedürfen eben so wenig als die klei-

neu Zehenden und übrigen Feudalrechtc, welche durch

Mißbrauch und ungerechte Ausdehnung entstanden
sind. Für den grossen Zehenden fodcrt er Enlschä-

digung; für die Grundzinse Alkaustichkeic, und für
die nähere Bestimmung aller dieser Gegenstände
wünscht er eine Commission: er fodert hiebei Sorg-
fält, weil viele Landleutc fürchten, bald stärkere
sten tragen zu müssen, als die bisherigen Zehenden
waren.

Genaud stimmt ganz für H über, indem dieser

Vorschlag dem Glük des Volks und der Nation an<

gemessen ist; einzig ist erfoderlich, daß auch dieses

Jahr die Kaufleute uud Rentiers schou zu zahlen <

angehalten werden.

Jomini hat den Anträgen von Huber und

Carrard noch etwas beizufügen: er glaubt nämUu)/

der Ehrscha; müsse auch entschädigt werden,
wirklich Summen bezablt worden seyen, um
der Gleichförmigkeit dieser Auflage wegen, bemsciou

zu uinerwcrfen, und hinwider in andern Gegenden

man sich davon freigckauft habe; eben so glaubt er,

der Staat nehme zuviel auf sich, die Zehcndenabschm

fung zu entschädigen: die Besitzer welche dabei gewin

nen sollen die Entschädigung geben.



Car ra r d fobert, daß morgen über diesen Ee-
genstand abgesprochen werde. Angenommen.

Das Direkcorium verlangt Bestimmung über das
Kommando der Baslerischen Wachtcruppen, indem die-

selben Slaadsoffiziere bei sich haven, die von den

Truppen selbst »»gerne vermißt würden. Bilie ter
fooeit Verweisung an die Mintärkvmmission. Dc»
loes fodcrt schleunige Abstimmung. Haaö will Bei,
behairung dieser Staabsosfizicre. Zimmer mann
wünscht daß dieses Wachworps nicht als Leibwache,
sondern als Garnison von Arau angesehen werde, weil
dann keine Lertheilung dieses Truppcncoips nothwen?
dig sei. Billecer glaubt, diese Staabsossiziere kön-

neu, als überflüssig nicht beibehalten werden. Nuzel
meint, diese Truppen können als ein einzelnes Corps
angeschen werden, dessen Theile nur dann wann sie

auf die Wache ziehen, unter den Obe.befthl derjeni-
gen Gewalt kommen, weiche zu bewachen sie den Auf,
trag haben, und welche nie gemeinsam unter Gewehr
treten dürfen, als auf Befehl aller drei Gewalten, die
siezn bewachen haben. Delves fodert auch Beide
Haltung der Staabsosfizicre, und daß dieselben die
-Oberaufsicht über alle drei Wachtcorps haben. Aerni
folgt mit noch nahern Bestimmungen Nuzcls Antrag;
nach langer Berathung wird endlich derselbe angenom-
nie». Carrard will daß man diesen Basler Trups
pen für ihre gezeigte Bereitwilligkeit durch Abgeord-
nete Dank bezeuge. S.e.cretan verlang! dagegen
Ehrenmeldung. Nuzet will auf morgen Abends eine
allgemeine Revue, um ihnen durch die Präsidenten
bei diesem Anlaß danken zu lassen. Die beiden lezren
Meinungen werden gemeiiischa.tlich angenommen.

Senat, 2. Juny.
Muret und Lang berichten im Namen einer

Kommission über den Beschluß, welcher erklärt, daß
derjenige vom 4ten May, welcher alle Personals?»»
dalabgaben aufgebt, ältere geschlossene Loekaufungen
von diesen Abgaben keineswegs betreffen kann. Die
Kommission räth den Beschluß anzunehmen. Var
ras widerse-t sich dieser Annahme, da der Beschluß
Verträge zu Tilgung dieser Abgaben, die zwischen der
Annahme der Konstitution und dem Dekret vom gten
May, das jene Abgaben aufhebt, bestehen laßt. Eine
nicht mehr vorhandene Sache, kaun auch nicht mehr
Gegenstand eines Vertrages sey»; nun hat die Kam
stitution schon die Aufhebung jener Abgaben ausgc
sprachen. Solche bloß erklärende Gesetze wie das
vom gten May war, müssen Kraft haben, vom Tage
an, an welchem die Konstitution auf die sie sich grün
den, ist angenommen worden. Dadurch, daß die Kon
siituiion sagt: die natürliche Freche t des Menschen
ist unveränsserlich, hat sie auch alle Pcrsonalfeudalab-
gaben aufgehoben, und wenn sie in einem folgenden
Artikel sagt: der Boden kann mit keinen uuablös
baren Abgaben belegt werden, so bezieht sich das

auf Realabgaben und auf die Zukuuft. Au g m
stint spricht für den Beschluß: Barras müßte,
meint er, seinen Grundiätzen gemäß behaupten — diese
Rechte und Vertrage darüber wären immer nichtig
gewesen; alle Vertrage, die vor dem Gesetze geschlos-
sen sind, sollen gültig seyn; wohm würden wir kom-
mèn, ìrenli wir Schlüssen, wie Barras sie macht, das
Thor öffnen wollten, und wenn solche Auslegungen
geschlossene Vertrage auflösen können: aufs wenigste
wären die questionirltchen Verträge tranlüctlones super
re äubia — die gelten müssen, Ware es auch nur all
restimenstgm voxam. Laflechere begreift nicht, wie
das Direktorium an den grossen Rath die Frage thun
konnte, welche den Beschluß bewirkt hat; die Sache
ist so klar wie möglich, und er will den Beschluß an»

nehmen. Usteri fleht ebenfalls nicht ein, wie man
über die Annahme zweifelhaft seyn kann; alles was
Barras gesagt hat, gehört nicht hicher, sondern hätte
allenfalls gegen das Dekret vom gten May gesagt
werden müssen; dieses sagt klar, daß von dato an
alle Personalfeudalrechte sollen aufgehoben seyn; wer
kann nun denken, daß dadurch ältere Loskaufungen
annullirt würden? Die Konstitution hat den Grunds
satz ausgesprochen, auf welchen das Gesez vom gler»

May sich gründet; der Grundsaz ohne das Gesez
konnte unmöglich gesezliche Kraft haben. Der Be»
schluß wird angenommen.

Der Beschluß, welcher einem gewissen Völliger
seine Baase zu hcurathen erlaubt, wird angenommen.

Usteri legt im Namen einer Kommission die nach»

folgende Motivirung eines verworfenen Beschlusses von

„ Der Senat erklart den Beschluß des grossen RathS
vom lgten May, betreffend das Vorurtheil, weis

chcs die Schande der Strafe eines Verbrechers
auch auf seine Familie ausdehnt, nicht anneh»

men zu können."

„ Er billigt den ersten Artikel desselben vollkommen,
da alle Verbrechen nur die Person angehen, die
sie begangen hat, kann die Strafe und die Schan-
de, oie aus derselben folgt, niemand anders als
die Person des Schuldigen treffen."

„Obgleich Vorurthciie durch Dekrete nicht abge-
schaft werden können — und obgleich eS des Ges
sezgcbers Pflicht ist, dieselben auf andern, mühe»
vollern und langsamern, aber sichern Wegen ->
durch Erjiehungs - Bildungs-und AnftlärungS»
anstaltcn zu bekämpfen, — so kann dennoch eine
fcyerliche Erklärung gegen ein grausames und
barbarisches Vorurtheil, das, wo es seine scheus»

liche Herrschaft »och usurpirt, mit vergifteten
Dolchen die Unschuld mordet, und ein racheschrei-
euder Zeuge gegen die bisherigen StaacSeinrich-
tungen ist — dem Geftzgeber nicht.minder Pflicht
seyn, und sehr heilsame Wnknng verspreche»."

„ Aber bei der feierlichen Erklärung gegen das
Vor urtheil, bleibt der Geftzgeber auch stehen;



I
Straft dagegen kann er nicht aufsprechen; noch

Entschädigung dem der darunter leidet. Darum
verwirft der Senat den 2lcn Artikel des Beschlus
ses, der denjenigen, welcher versuchen würde, die
Schande, die ein Verbrecher verdient hat, durch
Vorwürfe oder auf andere Weise aus seine um
schuldigen Verwandten zu wälzen, als schlechter

Bürger angesehen und denunziert werden soll.
Wann der Senat jede gesezliche Strafe hier um
anwendbar findet, so mißbilligt er hier doppelt
die ausgesprochene: die schlechten Bür-
g er sollen so wenig als die verdachtigen
und die des Verdachts Verdächtigen in um
fern, republikanischen Strafkvdcx zum Vorschein
kommen. "

„Nicht annehmbar ist der ?te Artikel, der den durch
das Vorurtheil Geschädigten, billige Enlschadi-
gung zusichert. Was einem Vorurcheil recht ist,

muß es auch dem andern seyn, und welche furch-
terliche Idee, wenn alle Welt, weil sie durch

Vorurtheil geschädigt ist, entschädigt seyn wollte!"
„Wenn der Senat einzig eine feierliche- Erklärung

gegen das, die Vernunft schändende Vorurcheil
will aussvrcchen lassen, so folgt er übrigens dar-
inn dem Beispiel, das am 21. Januar 1790 jene

Versammlung, die der Ruhm der Jahrhunderte
ist, gegeben hat."

Der Senat beschließt Emruckung dieser mit Grum
den belegten Verwerfung ins Protokoll und Bulletin.
— F orner aud legt im Namen der gleichen Kom-
mission die motivirte Verwerfung des Beichluises über

Milderung des Klostersequesters vor; die Einrüctung
ins Protokoll wird ebenfalls beschlossen.

Frossard bemerkt, die jährliche Kollekte, welche

die Mönche des Klosters St. Bernhard für ihr wohl
thätiges Institut sammeln, werde dieses Jahr, wegen
der bedrängten Lage des Vaterlandes, nicht anders als
gering ausfallrn können; er trägt an, der Senat soll,

um seine Achtung für diese Anstalt zu bezeugen, eine

kleine Kollekte unter sich, für dieses Kloster sammeln.
Unter Beifallsbezeugungen wird sie veranstaltet; sie

beträgt 119 Schweizcrfranken, und wird dem B.
Augustin!, Deputirten des Kantons Wallis, zu

Handen des Klosters übergeben.
La flcchere berichtet Namens einer Kommission,

über den Umkreis, den die erwartete Leibwache von
Basel einnehmen soll; sie räch den Beschluß zu vcr-
werfen, weil die Konstitution jedem Rathe besom
d e r s, die Bestimmung des Umkreises seines Sitzungs-
ortes überlaßt, und die Wache jedes Raths auf einen

solchen gcschloßnen Umkreis einschränkt. Muret fim
det diese Bemerkung zwar sehr richtig, sieht aber nicht,
wie in dein gegenwärtigen Aufenthaltsort der Regie-
rung, die Konstitution dem Buchstaben nach, befolgt
werden könne : er will darum den Beschluß annehme».
Bad ou will ihn verwerfen; dagegen soll aber sogleich
der Senat den Umkreis seines Sitzes und seiner Wache

bestimmen. Frossard verlangt hierzu eine Kommis-
sion. Der BttchU ß wird verwo, sin. L a fi c chere be<

dauert, daß man cine so zahlreiche W >che in einen so
kleinen Ort habe kommen lassen, wahrend 25 Mann
für unsre Wache hingereicht hätten. — Eine aus dem
B. Hoch, Schwaller und Munger bestehende
Komm.fiten soll über den Umkreis der Wache einen
Vorschlag machen.

Der Beschluß, welcher den Kanton der Linth
in sieben Distrikte eintheilt ederen Hauptorle find:
Weroenberg; Alt St. Johan; Mels;
Schwanden; Glarus; Schcnis; Rapper-
schwell) ivird einer aus den B Lüthi von Lang-
uau, Crauer und Diel h elm bestehenden Kvm«

nilssion übergeben.
Lüthi von Lanqnau, Mitglied des Senats,

anerbietet sich, die rükständigen'Verbalprozesse des Ee-
nacs, nnenlgeldlich in deutscher oder französischer
Sprache ins Protokoll einzutragen.

Frossard und einige andre Mitglieder theilen
Nachrichten von den Bedrückungen und Unthaten,
weiche sich fränkische Mlliracpcl Ionen in verschiedenen
Theilen Hclveticiis täglich erlauben, mit. Da die

nämlichen Berichte auch dem grossen Räch sind vor-

gelegt worden, so will der Senat die Vor chläge des-

selben erwarten.

Nachmittags 4 Uhr.
Der Senat genehmigt nach langen aber wech

interessanten Debatten, den Beschluß, welcher der von

Basil eingelrofnen Wache, ihre DfsifierS so wie sie solche

mitgebracht hat, beizubehalten gestattet; er verwüst
einen andern, nach welchem die Präsidenten des D>-

rekloriuins und beider Räthe, diese Wache bewillkomm-
neu sollen, und erkennt dagegen ehrenvolle Meldung
ihres freiwilligen Hieherkommens im Protokoll

Frossard legt im Namen einer Kommission den

Bericht über den Wachenumkreis des Cemxs vor; der

Vorschlag wird angenommen, und die Stadt Ara»

ohne die Vorstädte, für diesen Kreis erklärt.

Flugschrist.
6. Plan einer republikanischen Schule.-

Unterz. I. I. S tapfer, Pfarrer auf der

Nydegg, Bern den 15 May 179^
S- 15.

Getrieben von Vaterlandsliebe und patriots
schein Gttühl will der Verfasser sein bisheriges
niederleg n und ein Privat-Eeziehungsiiistirut e-oisi

^

nen, deren besonderer und eigentlicher Eud^v,
neben dem allgemeiner» drr Menschen und Purge
Bildung, die Bildung helvetischer Du^c
seyn soll. Er entwickelt in der vorliegenden "eine
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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri
Mitglieder» der gesezgebeàu Rathe der helvetischen Republik.

Vierzigstes Stück.

Zürich, Donnerstags den 14- Junius 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath, z. Juny.

Nuzet theilt eine Proklamation des französischen
Kommissar Rapinaz mit, der zufolge kein helveti-
scher Bürger ohne Paß ausser seinen Kanton, und nicht
ohne Erlaubniß des französischen Kommissärs ausser
Landes reisen kann, mit Androhung von Gefangene
»ehmung, Kriegsgericht und Busse im Fall der Nicht-
beobachtung des Beschlusses. Seeretan: Das fran-
zösische Direktorium hat uns frei erklart, diese Pro«
klamatiou scheint unsrer Freiheit zuwider zu seyn, da-
her fodre ich Untersuchung der Sache durch eine Kom-
Mission. Escher sagt, durch diese Proklamation sind
alle Helvetier in Kantonsarrest gesezt, also ist wohl
einleuchtend, daß sie unsrer Freiheit entgegen ist: aber
mehr noch, sie ist eben so bestimmt unsrer Konstitu,
tion, derjenigen, die wir von den Franken empfangen
haben, zuwider, denn dieser zufolge sollen keine Grem
zen mehr in Helvetica statt haben: darum fodre ich
Kassirung der Proklamation, mit Ueberweisnng dieses
neuen Eingriffs in unsre Freiheit, an diejenige Kom-
mission, die wir gestern wegen andern Gewallthätig-
kciten der Franzosen niedergesczt haben; denn wenn
die Sachen so fort gehen, so wird es bald Zeit seyn
die Frage in Umfrage zu setzen, von der jüngsthi» u»
scr Präsident sprach, „Frei leben oder sterben!"
(Geklatsch). Su ter: Diese Proklamation ist in vie
lcn Aufsichten unsrer Freiheit und Unabhängigkeit zu-
Wider, daher rufe auch ich mit Escher, frc« leben
oder Tod! (Geklatsch). H über fühlt auch die
Verletzung unsrer Freiheit, aber da Kassirung eines
solchen A retes eine zu ungewohnte Maasregel ware,
so wünsche er, daß das Direktorium eingeladen werde
die nöthigen Maasregeln zu ergreifen, und erst wann
diese fruchtlos sind können wir Verfügungen treffen.
Tr ö sch entschuldigt die Proklamation, und sagt, sie

diene nur zu unsrer Sichrrh. it. Carra rd fühlt den
Eingrif den unsre Freiheit leidet; allein da die Pro-
klamation auch zugleich auf Fremde und Franken ans-
gedehnt ist, >o fvdcrt er erst eine Kommission. Huber
beharrt auf der Weisung aus Direktorium, weil dies
der zwekmässigste Weg zur Hülfe sei. Escher: Frei-
Üch haben wir auch schon solche Proklamationen ka>

firt, nämlich diedesKommissars Pommier, über die

Werthbestimmnng der Freiburger Thaler, die gegen«
wartige aber greift nun unsre Unabhängigkeit bestimm«
ter und weit allgemeiner an, als jene, und fodert also
auch wenigstens die gleiche Energie. Zudem sind wir
die Gesezgeber Helvetiens, nicht Rapinaz ist es,
wenn also Er Gesetze giebt, so greift er in unsern
Beruf, und wir haben ans Auftrag des Volks allein
die Pflicht auf uns, Gesetze zu machen, also sollen
auch wir uns solchen Eingriffen zuerst widersetzen,
ich beharre demnach auf der gefederten Kassation.
Nuzet sagt, ja freilich ist Massigung und Gelassen«
heit gut, aber doch nur bis auf einen gewissen Grad:
Escher hat völlig recht, wenn er sagt, es gebe uns
hwr eine fremde Macht Gesetze, und dies laufe der
Souveränität unsers Volkes entgegen: nun solle also
jeder Gesezgeber, der in Geschäften vielleicht, in einen
andern Kanron sich zu verfügen hat, erst bei der Mu»
nizipalität, dann beim Statthalter, und endlich bei
der Vcrwaltungskammer, mit zwei Batzen in der
Hand unterthanigst sich anmelden, und um Paß bitten,
und wenn er ausser Helvetica gehen müßte, sich noch
gar beim fränkischen Kommissar melden, um Erlaub«
niß zu erhalten, für das Vaterland arbeiten zu dürfen;
ich fodere daher sogleich eine Adresse an das Direk«
lorium, indem auch ich lieber sterben, als das Vater-
land unterdrükt wissen will. Cartier entschuldigt
die Proklamation, und findet sie darin vorchesthafr,
weil durch dieselbe die Oligarchen gehindert werden,
im Lande herum zn ziehen, und Unruhe zu stiften.
Nellstab sieht mit Abscheu auf diesen Eingriff in un«
sere Freiheit, und würde Eschern beistimme», wenn
er nicht auf die Energie des Direktoriums hoffen dürfte.
Surer will nun e>ne Kommission, um zu untersuchen,
welche Artikel dieser Proklamation konstitutionswidrig
sind. Herzog: unsere Freiheit und unsre Konstitu«
tion sind durch diese Proklamation m>r Füssen gctre«
ten: wir sind unnüz hier, wcn» wir uns Gesetze ge«
ben lassen! nichts bliebe uns übrig, als auseinander
und nach Hause zu gehen, um über unsre verlohrne
Freiheit zu weinen, also fodere ich Kassation und Nie«
Versetzung einer Kommission über Pässe. Hub er sagt,
wir sollen ja nicht ausser die Formen treten, sonst
stürzen wir uns in noch grössere Gefahr: das Direk«
rorium hat Pflicht auf sich, uns vor äußern Einqrif«
fen zu sichern. Secretan behant aus einer Kom«



mission, um dann erklaren jl! können, daß diese Pro-
klamation die Schweizer nichts angehe. H us si
fodert Theilung des Gegenstandes, und in dieser Rük-
sichc Unte!suchung. was davon uns allein angehe, um
dann auch dieses allein aushcben zu können: übrigens
har er Ahnung, als ob uns hierdurch alle unmittel»
dare Kommunikation mit dem fränkischen Direktorium
abgeschnitten werden sollte. Hussis Antrag wird an-
genommen, und zu der hierzu erforderlichen Kommift
sion ernannt: Kühn, Nuzet, Secrecan.

Das Direktorium zeigt an, daß es vom General
Schauen bürg die Nachricht eines wichtigen Sie-
ges der fränkischen Republik über die Englander bei

Ostende erhalten habe. Man klatscht und ruft bravo!
Die gestern wegen den Ausschweifungen fränki-

scher Soldaden in Helveticn, niedcrgesezte Kommift
sion legt ihren Bericht vor, und trägt an, eine Both-
schaft an das Direktorium abgehen zu lassen, mit der
Aufforderung, unsern Mitbürgern vor diesen Bedrük
langen und Grausamkeiten jeder Art Schuz zu ver-
schaffen, und alles anzuwenden, was den bedrängten
Staatsbürgern Ruhe und Sicherheit gewähren kann,
mit der Versicherung, dem Direktorium auf jede ihm
zwekmässig scheinende Art an die Hand zu gehen, in-
dem kein Mitglied der Versammlung die Freiheit des
Volks überleben wolle. Diese Anffoderuug wird mit
Beifall angenommen, und auf Fierzens Antrag der
Druk derselben erkannt. Cartier bezeugt besondern
Beifall, daß das Direktorium aufgefodcrt wird, auf
die kvntrerevosutionärcn Maasregeln der Oligarchen
sorgfältige Aufsicht zu haben.

Die Behandlung der Feudalrcchte wird wieder

vorgenommen.
Grivel sagt, es sei dringende Nothwendigkeit

vorhanden, das Volk von den Feudalabgaben zu be-

freien, solche dringende Umstände können zuweilen Ab-
weichungen von dem strengsten Recht nothwendig ma-
chen und rechtfertigen, daher folgt er Hubers Antrag.

Guter will nicht wiederholen, indem sein erster

Antrag theils misdentet, theils misverstanden, be-

sonders aber übel ausgetrösch t worden ist. Er fo^

derl auch Abschaffung, aber mit billiger Entschädi-

gung, und will nicht einreissen ehe ein neues Gebäude
aufgeführt ist. Wenn die Republik, welche man unschuH
dig nannte, und der man jüngst eine gewisse Entschä-

digung ihrer Unschuld und Armuth wegen, nicht gc-
statten wollte, nun auf einmal so reich geworden ist,

um diese beträchtlichern Entschädigungen zu tragen,
so wünscht er ihr dazu Glük. Indessen nähert er sich

in Rücksicht der Grundsätze der Entschädigung, Hu-
der 6 Meinung, und fodert also Abschaffung des Ze-

henden mit Entschädigung gegen jeden Eigenthumer,
und Verweisung der nähern Bestimmungen in eine

Kommission. Er schließt mit den Wunsch, daß diese

Berathung sich zum Mobl des Vaterlandes enden möge.

Billeter: Es entstund Gemurr in der Versamm-

s8

lung, als ich lezthîn abstimmen lassen wollte; eine
Abendgesellschaft hat beide Partheie» so ziemlich zu
vereinigen gewußt, aber bei solchen VcrcinigungSent-
würfen darf doch die Gerechtigkeit nicht unterliegen.
Man fodert nun eine freiwillige Entschädigung von
den bisher Aehendbaren, allein die finde ich immer
noch überflüssig, denn die meisten Zehendbesitzer sind
Aristokraten, und doch will man immer Mitleiden mit
ihnen haben: ich sodere endlich einmal zum Mitleiden
für die armen und unterdrückten Landbewohner ans!

Rubbi: Unser Voll hat theils freiwillig, theils
gezwungen revolutionirk: man hat ihm Freiheit,
Gleichheit, Sicherheit und Billigkeit versprochen, als»

nicht nur den Besitzern, sondern dem ganzen Voll!
ich will auch die Zchenden aufheben, aber mit billiger
Loskaufung: nicht unsre Väter, nicht unsre Grosväter
sind mit dem Zehcnde» belastet worden, sondern sie

haben den Zehenden als eine auf dem Gut haftende
Schuld übernommen; diese Schuld soll, der Konsii-
tution zufolge, losgekauft, nicht geschenkt werden. Mau
untersuche doch erst genauer, ehe mau so 'chnell zu

Werke geht : es sind viele Gegenden, die lieber Zc-

henden als andere Abgaben bezahlen, und wir müssen

doch auch zuerst wissen, was wirklich Staatsbesuch
niß ist. Bei dieser Art von Aufhebung gewinnen nur
die Reichen, und unter diesen besonders auch dieOlü
garchen, welche ebenfalls viele Güter besitzen, und um

diese zu beschenken, will man noch den Ueberrcst b.<t

Staatövermögens verschleudern. Besonders in diesen

lezten theuren Zeiten haben die Güterbesitzcr doch wohl

genug gewonnen, und der Handwerker und Arme da-

durch genug gelitten, um nicht jezt noch erstere auf

Kosten des Ganzen zu beschenken. Das Oberland
hat sich meist von solchen Beschwerden losgekauft,
und dadurch den Nationnlschaz vermehrt, also ist Ver-

schenkung an andere Gegenden ungerecht. Daher hebt

man den kleinen Zehenden unentgeltlich auf, den grossen

Zehenden mache man nach einem billigen Maasstab

abkäuflich. Dieses Jahr lasse man dcn Zehcndcn noch

entrichten, dann aber denke man über die weitem

Staatsbedürfnisse nach. Vor der Drohung von

Trösch, daß die, welche den Zehcnden nicht aushe-

ben wollen, für ihren Kopf Sorge tragen sollen,

fürchte ich niich nicht!
Haas bestätigt seinen ersten Antrag, und wurde

Hubern gerne beiffmmcn, wenn wir in ganz Helvetica
gleiche Maaße hätten: daher, bis diese eingeführt MV,
und das Land ansgemessen ist, fodert er neuerdings

eine Vermögenssteuer aus Abrechnung hin, und eine

Auslösiuigskasse für Entschädigung der Zehendenei-

genthümer.
Cartier stimmt für hubers Antrag, und sagt,

die Feudalrechte sind ja schon durch die Konstitution
abgeschafc: einzig ist bei Hubers Entwurf ganz über-

flüssig, die NichtPatrioten für die Aufhebung der Ze

henden zu entschädigen. Nach der Aufhebung 1°»
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ber Skaat die Bezahlung der Geistlichen über-

nehmen.
Ulmann fodert unentgcldliche Abschaffung, die

Entschädigung der Partikularen, Verweisung in eine

Kommission, so wie auch die Loskaufung der Grund-
Mse.

Carminrran berichtigt die lezthin geausserte

Meinung, welche ihm übel ausgedeutet wurde: fer-
ner sagt er, die grossen und kleinen Zchcnden sind kei-

neswegs von gleicher Natur, dann leztere sind nur
eine ailmahlige ungerechte Ausdehnung der ersteren:
daher sollen also nur die grossen Zchcnden abkauflich
seyn, dieses aber ist nothwendig, denn ohne das
würde der Staat entschädigen, also das ganze Volk,
das nichts schuldig ist, für diejenige» bezahlen, welche
schuldig sind. Hubers Projekt wäre annehmlich,
wann nicht die darin bestimmten Ablösungssummen
lächerlich klein waren; daher sodere ich neue Verwei-
sung in eine Commission.

Grasenried sagt, wir haben lezthin die Ju<
den befreit ohne Schwierigkeiten zu machen, aber nm
unsre Mitbürger zu befreien werden tausend Emwew
düngen und Verzögerungen vorgebracht. tGeklatsch).
Daher sodere ich endliche Abschaffung aller Zchcnden
und unrechtmässtger Bsdcnzinse, und Niedersetzung
einer Commission für Entschädigungen und andere
noch erfoderiiche Bestimmungen: Hubers Entwurf
ist unbillig, weil er die Zehendbaren, wclche bisher
ungerecht belastet waren, wiederum belastet, und weil
«r überhaupt unausführbar ist: für die Zukunft schlägt
er eine verhästn>ßmäßig zunehmende Vermögenssteuer
vor; so daß ärmere Partikularen von ic>Os — eins,
reiche aber von rezoo sechs bezahlen sollen.

Cappani beharrt auf seinem ersten Antrag, in-
dem die armen Landbesitzer unmöglich im Stande
sind, ihre Befreiung zu zahlen: er fodert eine Csim
mission über diese» Gegenstand.

Wyder: Diejenigen, welche den Zehenden als
Tribut ansehen wollen, widersprechen sich selbst: wie
sehr es wichtig ist, nicht übereilt zu handeln, zeigt
auch der Umstand, daß jungsthin die grössere Zahl

u^ec Mitte ihr System änderte, und foig
uch ihrer jetzigen Ueberzeugung zuwider gehandelt
5 a' früher entschieden worden ware; eben
so ist vielleicht auch noch Licht hierüber von Bürgern
auyer umrer Versammlung zu erwarten, wenn wir

wissen. Die Entschädigung
willkuhrlich bestimmt werden, und Hu-

k-n^^^uug ist zu niedrig um auch nur einiger-
Aîîîdiàig zu seyn: ick) fodere daher Niedersetzung

ê» näherer Bestimmung und setze
Mich gegen Grafenrieds Antrag.

F'scher stimmt ganz Wydern bei.
d nimmc die Grundsätze von Hubers

fodert die nähern Bestimmungen
varuver von einer Commission, die zugleich auch un-

tcrsuchen soll, was hier bei den zehendfreien Gütern
zu machen sey : eine zweite Commission wünscht er
in Rüksicht oerTerritocialabgabe, weiche Monoron
vorschlägt und die hauptsächlich zur Zahlung der
Geistlichen dienen sollte; auch soll sie einen Entwurf
einer Auflage auf die Kaufleute, Rentiers u. s. w.
vorzulegen haben.

Herzog sagt, der Zehenden ist eine ausschlies-
sende Abgabe ans dem vierten Theil der ganzen Volks-
masse: H über s Vorschlag ist ein sehr erwünschter
Mittelweg zu Abschaffung der Zehenden und Loskäuf-
lichtest der Bodenzinfe: in Rüksicht der kleinen nöthis
gen Entschädigungen fodere ich eine Commission; die
Entschädigungen aber solle» billiger Weise nicht auf
die zchendireien Güter fallen.

Hüssi: Das Rcjustat der langen Berathung
kömmt nnr immer noch sehr dunkel vor: man spricht
immer nur von der Unentbehrstchkeit der Zehenden
und Grundzinse für den Sraat und scheint zu verges-
sen, daß sie ja der Freiheit und Gleichheit gerade zu-
wider sind. Zehenden sind eben so gut Abkömm-
linge des gehassigen Feudalrechts, als jede andere
ähnliche Last. Nur die Worte Freiheit und Gleich-
heit sind hinlänglich um den Zchcnden aufheben zu
machen: freilich wünschen viele, die keinen Zchcnden
zu bezahlen haben, Beibehaltung derselben, allein
dieß wäre aller Einheit und Gleichheit zuwider.
Glariö hat seine ähnlichen Rechte auf Werden-
berg aufgegeben, eben so geben es die übrigen ehe-
maligen Beherrscher auch auf! Von Stund an kenne
nwn alle solche Beschwerden weg, und errichte nach
Grafenrieds Angabe eine Vermögenssteuer. Die
Zehendbaren mögen dann für ihre erhaltene Erleich-
terung ein Opfer auf den Altar des Vaterlandes brin-
gen! (Geklatsch.) Man stelle also sogleich alle Ze-
hcndcuvcrleihungen ein und hebe heute noch die Zehen-
den auf. tGeklatsch).

Troy e fodert, daß man nicht so viel Ungleich-
heit in die Loskaufung der Zchcnden und Grundzinse
lege, indem sie nicht so ungleichartig seyen. Ucbrigens
gefallen ihm H u ber s Grundsatze, nur sollte die Ab-
kaufungssnmme höher angeseztftyn, damit die Schuld,
die sich der Staat durch Entschädigung aufladet,
nicht so hoch ansteige, baß sie dem Ganzen wieder
drückend vorkomme.

Augsburger: Der Zehenden ist im Ganze»
genommen ungerecht: indessen erfodert doch dieBillig-
keit, daß auch diejenigen, welche sich davon losge-
kaust haben, entschädigt werden: er stimmt Hubern
bei. zLerm, weil man abstimmen will.)

Gmül will den Zchcnden aufheben, Weiler
wider die Constitution ist, aber deßwegen soll er doch
nicht unentgelolich aufgehoben werden, sondern mit
Entschädigung der Partikularen von denjenigen, die
durch die Aufhebung gewinnen, nicht aber vom Staat
denn der Zehenden war bis j> zt ein rechtmässiges Ei-



genthum. Nachher führe man eine Vermögenssteuer
ein, deren nähere Gcundsätze durch eine Commission
bestimmt werden sollen.

Helmliger: Wir sollen nicht unsern Geldbeu,
tel zu unser» Gott machen, die meisten von uns sind
selbst zchendpflichtig, also sollen wir nicht alle unsre
Lasten selbst so schleunig aufheben, sondern auch um
serm Gewissen gemäß handeln: wann schon der Stier,
wieTrösch sagte, an den Hörnern losgelassen ist,
so sollen wir uns doch nicht als Losgelassene belra,
gen, und denken daß wenn wir schon die alte Ord-
nung der Dinge aufgehoben haben, wir doch noch
durch die göttlichen Gesetze gebunden sind, indem wir
diese immer zu beobachten haben. Also fodere ich
Loskaufung nach dem Ertrag.

Hub er trägt nun sein Aufhebungsprojekt ohne
Bestimmung der Loskaufnngssummcn aufs neue in
folgenden allgemeinen Grundsätzen vor. Von nun an
sollen alle Zehcnden jeder Art theils mit und theils
ohne Entschädigung aufgehoben seyn: Grundzinse
sollen abkäuflich gemacht werden. Die Summe,
welche als Loskaufung dienen soll, muß dieses Jahr,
ein für allemal, bezahlt werden. Der Staat entschä-
digt die Eigenthümer derPartikularzchenden: fromme
Institute müssen besonders und vorzüglich so wie auch
die seit iQ Jahren losgekauften Zehenden entschädigt
werden: in Rüksicht der an Fremde gehörigen Ze-
hcnden soll das Direktorium in Negotiarionen eintre
ten. Für Einrichtung neuer Auflagen soll eine Com«
Mission niedergesezt werden. Dieser Antrag wird mit
Beifall, Jubel und Ruf für seine Abstimmung aufge
nommen. Escher fodert den Namen - Aufruf für die
Abstimmung, allein er wird mit grossem Stimmen?
mehr verworfen.

Carrard fodert, daß nicht über alle diese Ar?
tikel auf einmahl abgesprochen werde, weil vielleicht
nur wenige derselben mißfallen und deswegen das
Ganze verworfen werden könnte. H u b er erklärt,
daß laut dem Entwurf selbst, alle Artikel desselben in
die Commission zu näherer Bestimmung zurükgesandt
werden sollen. Secretan stimmt für Carrard,
weil ihm auch einige dieser aufgestellten Grundsätze
nicht gefallen. Hüssi will über den ersten Artikel
des Entwurfs ausschließend abstimmen. Endlich wird
Hubers Projekt ganz unbedingt mit grossem Elim,
meumehr und lautem Jubel angenommen. In die
Commission ward geordnet: Kühn, Carrard,
Huber, Kulli, Aker mann, Rellstab, Oesch,
Kilch m a n n, N u z et und Cartier.

Der Senat hatte am zten keine Sitzung.

Grosser Rath 4. Juny.
Der Präsident fodert Absendung des gestrigen

Schlusses der Versammlung über die Feudairechte,

an den Senat. Escher bemerkt, da dieser Gegen,
stand wieder in eine Comm.ssion zu näherer Besinn,
mung zurukgesandt worden, so sey kein vollständiger
Schluß und also noch nicht mittheilbar an den Se,nat vorhanden. Herzog und Akermann be,
Häupten die aufgestellten und angenommenen Grund,
saze seyen freilich Schluß und müssen also dem Senat
zur Genehmigung vorgelegt werben. H u b er will,
daß dieser Beschluß nur kheilwcise übersandt werde,
damit das gauze nicht um eines einzigen mißbelicbi,
gen Artikels willen, verworfen werde. Zimmer,
mann fodert, daß der gestrige Schluß nicht nur
übersandt, sondern unter Anzeige von nothwendig»
Beschleunigung zugesandt werde, indem die Commis,
sion erst dann dc» Entwurf ausführen könne, wenn
die Grundsatze desselben angenommen sind. Trösch
stimmt E schern bei, weil der Senat diesen Beschluß
seiner Unvollständigkeit wegen verwerfen müßte. S c,
cretan ebenfalls, weil der Werth dieses Beschluss
ses nur von seinen nähern Bestimmungen abhänge
und der Senat ihn ohne diese nicht mit gutem G«
wissen annehmen könnte. Haas glaubt, die drin,
genden Umstände machen die Mittheilung an den Ee,
nat nothwendig. Herzog und R eIi si ab sprechen
fur Ziin m e r m a n n. Eseh er behauptet, unier ge,
striger Beschluß sey eigentlich ohne die beimfügenden
Bestimmungen gar nichts; denn die Konstitution so,
dere ja schon Abschaffung der Zehcnden, Grundzins,
und Feudalrechte; der Entschluß enthalte nichts aw
ders, nur das rvie dieser Abschaffung, mache die

Hauptsache aus, und dieses sey noch nicht entschi«
den, ausserdem würde man den Senat ganz Meist«
dieser Bestimmungen machen, wenn man ihm die

Grundsätze abgeändert übergeben würde, denn die,
se einmczhl angenommen, wären sie unabänderlich,
und der Senat würde so lange und so oft unsre
Abkaufssummcn verwerfen, bis wir die ihm beliebi,
ge treffen würden, und um die Zehcnden durch die

hierdurch entstehende Unordnung nicht ganz fallen zu

machen wären wir gezwungen immer neue Vorschlägt
mit Beschleunigung einzugeben, bis wir den beliediM
endlich treffen würden: können wir aber noch au den

Grundsatze» Aenderungen treffen, so sind wir nicht

abhängig vom Senat. Z i m in e r m a nn behauptet,
unser Beschluß sey eine Enkwiklung derKonstitutious,
grundsäye und sooert daher Mittheilung an den S«
nat. Hub er beharret auf der theilweiftn 5Myc>«
lung des Beschlusses «n den Senat. Pen chaud
stimmt für Escher indem keine dringenden Umstände

vorhanden seyen, und bei Verzögerung man für die

übrigen Zehenden, wie für den Heuzehcndcn stlM
geschehen ist, sorgen könne. C a r m i n t r an
findet Mittheilung und zwar theilweü'e Muheit
lung durchaus nothwendig und selbst dringend.

Die Fortsetzung im 41. Stück.



Der schweizerische Republikaner
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Ein und vierzigstes Stuck.
Zürich, Samstags den 16. Jnnius 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 4. Juny.

(Fortsetzung.)
Carrard sagt, der Senat kann nur Beschlüsse, nicht
aber blosse Entwürfe von Beschlüssen annehmen: und
nähme er ihn an und wir könnten uns mit ihm nicht über
die Auskaufssumme vereinigen, so würde ja das Ganze
des Feudalzebaudes und der Zehcnden ohne alle Entsch«-
digung zusammenstürzen ; er beschwört daher die Vcr-
sammlung mit Klugheit zu handeln, und sich nicht
solcher Gefahr bloszugebcn. Haas würde auch für
Esche rs Antrag stimmen, wenn wir im Jenner statt
im Juny lebten, aber die nahe Erndte fodere Beschleus
nigung. Hub er ruft, niemand werde denken, daß
der Zchenden dieses Jahr noch bezahlt werde. Se
cretan zeigt, daß durch Einsendung an den Senat
die Sache noch mehr verzögert würde, und wennwir jezt die Abschaffung des Zchenden bekannt mach-
ten, und dann hinten nach erst von koskaufung sprä-
chen so wurde die Wirkung eben nicht sehr angenehm
seyn. Nach einer langen Berathung, in der Bil-leter, Deloes, Bourgois, Guter w. für
Eschcrs Antrag, Hüssi aber und einige andere
fur A immer mann mit Warme sprechen, wnrdc
ersterer Antrag mit Mehrheit der Stimmen angeuoim
men, und bestimmt, daß in zwei Tagen die hierüber z
nicdergesczte Commission den vervollständigten Ent-
Wurf der Versammlung vorlegen solle.

r tl>M im Namen einer Commission eis^ Ausmünzung einer vorhandenen
", âssc mit: gerne hätte die Commission bei dies

v" ganz neues Müuzsystem vorgeschlagen,

dürfnik du-s.?"^^ ^ àr solchen Arbeit, das Be.
k>î-> hâm/e ^"smunzung, die geringe Summe,
r.ne ??/ und die noch zum Theil vcrwor-

Hàeliens machen diese Idee noch um

V"' schlägt die Commission vor:
^ u)! den Bernerschen Münzfuß beizubehalten,

'"5 ^ein neuen der fränkischen R'pub
^ ^ 'îl, und die Münzsorten selbst mit den

bequemen Verhältniß von 2 zu z
^ ^ber weil die Bernerscbe Münze die be-

lannteste und verbreitetest? in Hewenen ist. Zum Ge-

präge dieser neuen Münzen wird vorgeschlagen: auf
der einen Seite ein leichter Eichcnkranz mit der Jw
schuft: Helvetische Republik, auf der andern
Seite ei» Freiheitshut, mit dem Werth der Münze
in Bazen ausgedrükt und der Jahrszahl der Aus-
münzung mit 2 Palmzweigen, die sie umfassen. Wy-
der glaubt, die Commission halte auch einen Vorschlag
für Kupfermünzen machen sollen: E sch er sagt, da
das Direktorium nur von Ausmünzung von Silber
gesprochen habe, so wäre es zwckwidrig gewesen im
Entwurf weiter zu gehen und dadurch vielleicht Vers
Mehrung von Münzen zu veranlassen, da man doch
im Sinne habe gelegentlich einen neuen Münzfuß ein-
zuführen. Der Vorschlag wird einmüthig angenom-
men.

Das Direktorium verlangt Erlaubniß, altes Eil-
der gegen, unter der Garanlie der Nation ausgestellte
Empfangscheine zum Ausmünzen annehmen zu kön-
uen, weil ohn: dieß Wucherer dieses Silber um ges
ringe Summen aufkaufen. Efcher fodcrt Bewiltt-
gung dieses Ansuchens; Wyder wünscht diese Maaß-
regel auszudehnen und zu diesem hin eine Publikation.
Carmintran begehrt eine Taxirung aller in Helve-
tien cursirenden Münzen. Secretan fodertUmprä-
gnug aller schweizerischen Geldsortcn. Dilleter
klagt sehr über die verschiednen Münzsorten Helveti-
ens und folgt also der Ummünzung. Das Begehren
des Direktoriums wird angenommen und diese ver-
schicbnen Federungen zu näherer Untersuchung in die
Münzcommission gewiesen.

Das Direktorium fodert Bestimmung, ob Salz,
Steinkohlen und andere Mineralien, die sich in H«l-
vetien vorfinden, Nationaleigcnthum seyn sollen oder
nicht. Gccretan glaubt, daß Steinkohlen nicht
wohl als Nationalgut angesehen werden können; er
wünscht Verweisung in eine Commission von sach-
kundigen Männern. Esch er sagt, so sehr er für
Schützung jedes Eigenthums gestimmt seye, so sehr
hingegen sey er durch seme Ueberzeugung verpflichtet
zu sodun, daß alle im Schoß der Erde liegende und
durch Bergbau zugewiunciide Mineralien fürNational-
eiqenthum erklärt werden: denn diese Mineralien
sind wahre Nationalschätze, aus welche der Gutsbe-
sitzer der Gegend, wo das Mineral gefunden wird,



keine rechtliche Ansprache haben kann, und deren
zwekmässigste Benutzung der ganzen Nation wichtig
ist: würde der Bergbau und besonders der auf Stein-
kohlen den Partikularen überlassen, so würde was in
Hclvetien bioher immer der Fall war, nur Raubbau
getrieben, wodurch die innerste größte Mass- des
Minerals unbenuzt bleibt und dagegen die aussern

Stellen des nuzbaren Gebirges durchwühlt, für künf-
tlgcn zwckmässigcn Bergbau verdorben und durchaus
ungangbar gemacht werden, daß dadurch die Nation
ihrer wesentlichsten unterirdischen Schätze beraubt
würde. Daß aber bei Uebernahme schon vorhandener!
oper zukünftiger Bergwerke die vollesie Entschädigung ^

jedes Privatbesitzers statt haben soll, versteht sich von-
selbst: übrigens ist dieser Gegenstand so wichtig, so!
ausgedehnt und zugleich in Helvetien so vernachlässigt,
daß ich Verweisung desselben in eine Commission vec»

lange. Dieser Antrag wird einmüthig angenommen
mid in die Commission geordnet: Escher, Haas,
Müller, Huber und Preux.

Preux fodert, daß da der Senat die Seque-
fiererlcichterung der Klöster verworfen habe, der Com-
mission aufgetragen werde, einen neuen Entwurf hier-
über vorzulegen. Der Antrag wird angenommen.

Zwei Volksrepräsentanten aus demKanton Wal-
lis, Mathias Tab in von Auniviez und I. Bat.
Jacquier von Savier werden nach Richtigbefinden
ihres Ereditive mit dem Bruderkuß in die Versamm-
lung aufgenommen.

Das Direktorium theilt die Corresponded mit,
die es mit dem General Schaucnburg in Rüksicht

dxr mannigfaltigen Beschwerden, die das helvetische
Volk von dem fräiikischcn Militair leidet, gefuhrt
hat: sehr die Versammlung einerseits über das'
edle und feste Benehmen des Direktoriums sich bcfreut,
so sehr ist sie anderseits über die geringe Aussicht von
Erleichterung betrübt.

Das Direktorium zeigt an, daß das Kantons-
gericht des Kantons Bern eine Amnestie über die

kexschiednen Verbrechen welche Anfangs März bei

Anlaß der Auflösung der Bernerschen Regierung ve»
übt wurden, ergehen zulassen wünschte, wegen der

Schwierigkeit, sie gehörig aufzufinden und beweisen

zu können. Dieser Gegenstand wird in eine Commis-
ston gewiesen, in welche Grafenried, Jomini
und Hämmeler geordnet weiden.

Aas Direktorium fodert schleunige Bestimmung
über das Sch'ksal der Klöster, Stifter, Abteien und

aller Arten Klostergeistlichen: der Gegenstand wird in
die hierüber niedergesezte Commission gewiesen, in
welche statt des abwesenden B, Am verwerth, B.
Hü s si aeordliet und derselben ausgetragen wird, in
2 T zu rapportiren

-Oas Direktorium theilt die Denklchrift eines
Spitalvèrw llters aus d. m Kanton Lem m mit, worin
derselbe vorstellt, daß dieser Spital sein Einkommen

einzig aus den Zehenden ziehe und also im Fall von
Zehendcnaufhebuiig schleunigst für den Unterhalt deft
selben gesorgt werden müßte. M die Feudalrechts-
commission gewiesen.

H über fodert in Rüksicht der Geteaide und an,
derer Zehenden die Igleiche Maaßregel der Nichtbe,
ziehung, welche in Rüksicht dcS Heuzehendes getroffen
worden ist. Aker mann will, daß diese Maaßregel
aufgeschoben werde, weil die Erndte noch nicht vor-
Handen ist. Bill et er und Deloes stimmen für
Hubers Antrag; Löscher, Bourgois und Wy-

'der fodern Aufschub; endlich wird die Sache eben,

; falls in die Feudalrechtscommission gewiesen.

Nachmittags.
Das Direktorium zeigt an, daß der fränkische

Commissar Rapinaz eine Kontribution auf einige
Klöster Helvetiens gelegt habe und da diese Klöster
unter Sequester sich befinden, so fodert es Erklärung
hierüber. Gysendörfer will, daß dieser G-gcn-
staud in geschloßncr Sitzung berathen werde. Sii,
ter fodert Aufschub auf Morgens, indem die Nâ
mittagssitzuiigeu nicht zwekmassig seyen. Kuh» will
Berathung m öffentlicher Sitzung, indem es gut sey,

wen» das Volk die Stimmung seiner Stellvertreter
kenne und er sich nicht scheue sein Urtheil frei und oft

fentlich auszusprechen. H a r t m a nn glaubt, da die,

scr Gegenstand zum Theil die Finanzen betreffende
er in geschloßncr Sitzung behandelt werden müsse,

denn aus Furcht spreche er nicht so, indem auch der

Teufel ihn nicht zittern mache. Bei der Abmchrung
fanden sich die Stimmen gleich getheilt, und der

Präsident entschied für die geschloßne Sitzung.
Herzog begehrt sogleich einzutreten, indem

ì doch jeder Volksstellvertrcter Nachmittags so gut wie

Vormittags im Stand seyn werde zu deliberiren.

Guter stellt alle die schlimme» Folgen vor, die die

Nachmittagssitzungen in Frankreich gehabt haben,
und macht einige Bemerkungen über unsre eigne»

Nachmittagssitzungen. Mit Enmmenmehr wird die

Vertagung auf Morgens angenommen.

Senat, 4. Juny.
Nach Verlesung des Protokolls trägt F or»"

r au au, es sollen künftig die vom Senat angeiiom-

mencn Beschlüsse, immer erst in der Sitzung des seit

genden Tags unterzeichnet und ans Vollziehnngson
rcklorium gesandt werden, damit man solche - ^
auf eine unreife Berathschlagung oder gegeu^ die Kow
stitution wären angenommen worden» zuräknehwe»
könnte; die am Samstag Nachmittags gefaßten M-
Schlüsse sagt er, veranlassen ihn zu diesem Anttag -

von dem er j.doch Urgeiizgeictze ousnehme» wom-

Lüthi v. Sowthurn findet diese M.inung lan9>^.
liq, conilitutionswidrig und der Ehre des

^
sehr nachlheUig; ei» vom Senat angenoinmen«
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Gesez, kann von ihm allein nicht wieder zurükgenom
men werden, der grosse Rath muß den Vorschlag zu
«ilur solchen Rüknahme inachen. Laflechere be

merkt, daß Frossards Antrag von niemand unterstüz
sei; dieser erklart nun, er wolle ihn zurüknehmen, und
dagegen fodern, daß der Verbalprozeß jeder Sitzung
immer gleich am Schluß der Sitzung verlesen werde;
man bemerkt ihm, daß dieses eben so wenig angehe
und schreitet zur Tagesordnung.

Muret verlangt das Wort; er findet es äusserst
gefährlich, daß der Senat ausserordentlich und um
vorgesehen zu jeder Stunde versammelt werden, und
in solchen Sitzungen Beschlüsse abfassen könn«. Die
Mitglieder des Senats können doch nicht verpflichtet
werben, jeden Nachmittag und Abend bei Hause zu
seyn, und dennoch sind schon mehrmals ausserordent-
liehe Nachmittages,tzungen eine Stunde vorher ang«,
sagt worden; er ist vollkommen überzeugt, daß dabei
keinerlei schlimme Absichten statt hatten, aber es könnte
in der Folge Mißbrauch davon gemacht, und der Se-
nat so versammelt werden, daß diejenigen Mitglieder,
deren Abwesenheit man wünschte, nicht unterrichtet
wurden, er verlangt, daß darüber Bestimmungen ge
troffen werden. Laflechere, Usteri u. a. unrer-
stutzen den Vorschlag. Zäsiin sagt: Es werde die
Ruhe des Staats in der Folge solche schleunige Zu.
sammenbcrufungen unnöthig machen, bis dahin aber
erfodern die Umstände, daß dem Präsidenten Freiheit
dazu gelassen werde. F orne ran will dieses ebenfalls,
und den Präsidenten nur einladen, so wenig wie mög
lich Gebrauch davon zu machen. G en hard will,
man solle bestunnien welche Anzahl Glieder beisammen
sey» musse», um in solchen Fälle» z» deliberiren. Ocho
glaubt, ausserordcntliche E-tzungcn dürfen keineswegs
allzusehr erschwert werden, und müssen in jedem drin-
genden Fall statt finden können: er verlangt eine
Kommission; sie wird ernannt, und in dieselbe gcvrd-
net Frsssard, Lüthi von Lang na« und Gtwhard.

Der Beschluss, welcher die Verwandtschaftsgrade
bestimmt, d>« zwischen den Regirrungsstatthaltern und
vcn von ihnen zu ernennenden Beamten statt finden
tonnen, wird zum zweitenmal verlesen. Augustiniglaubt, derselbe sei konstitutionswidrig; der y6 Art.
berechtigt die Statthalter, die ihnen zukommenden Er-

wachen, ohne ihnen eine Emschränkuug
^ ""n das Gesez nicht ausnimmt da

rnl ì. ?" "'F' ausnehmen.; der go Art. dehnt
,,„.^"?^"?^chü^sgrade die zwischen abgehenden

-rv-.
aufzunehmenden Dinktoren- undM'kglàn des SenalS nicht statt finden können,

auf die Nepoten aus; wo nun die nämliche

ev.m. Gelez ist, da so?! auch das nämdche

« ^ werden; er findet w.iler, daß der

à. -v Schwach' v.r athcn würde; in den
ten Republiken sprachen Väter über ihre Söhne das

Urtheil; er glaubt auch nicht daß der Beschluß rath-
sam seye, er schrankt die Wahlfreiheit ein, verhindert
die bekanntesten Personen zu wählen, die Verwandten
könnten oft die besten und würdigsten seyn. G«n-
hard: Was die Konstitution nicht verbietet, das kön-
nen wir verordnen; gleiches Gesez kann nicht für vom
Volk gewählte und vom Direktorium ernannte gelten;
von den Römern können wir hier kein Beispiel ab-
nehmen; wir haben allerdings viele Schwachheiten
gezeigt. Ochs tadelt, daß im Eingang des Beschluss
seS sich die Worte finden: in Betracht daß die
untern Gewalten ihre Untergeordneten
aus dem Departement wählen werden;
man wisse hier erstens nicht was dasWort Departs-
ment bedeuten solle ; ob Kanton, Distrikt, oder was dar»
unter verstanden wird ; dann wird durch jene Stelle eine
Frage zum voraus entschieden, die ein besonderes Gtt
sez erfodert; ob nämlich die Statthalter gehalten sind
ihre Unleragentcn aus dem Ort für den sie bestimmt
sind, zu wählen? Er will also den Beschluß verwerfen.
Lnthi von Sol. findet die Gründe zum Verwerfen
nicht hinlänglich, das Wort Departement ist ein
allgemeiner generischer Ausdruk, und in der angeführ»
ten Stelle ist nur die Supposition enthalten, daß jes
der S althaltcr aus seinem Departement wählen werde.
Muret: Der Beschluß ist allerdings sehr schlecht res
digirt, aber das ist nicht hinlänglicher Grund zun!t
Verwerfen; wir dürfen um des Eingangs einer Resv«
lution willen dieselbe nicht verwerfen, da es nicht d«t
Eingang, sondern die Artikel des Beschlusses sind,
weiche wir annehmen, diese nur sind hier gut und
nothwendig; er will also den Beschluß annehmen.
Crauer verwirft ihn, weil keine Bestimmung der
nicht statt findenden Verschwagerungs s Verwandt»
schalten sich darinn finden; ferner sollte bestimmt
werden, woher die Statthalter ihre Beamten wählen
müssen.- und das sollte wenigstens immer im Distrikt
geschehen. Zäslin verlangt eine Kommission. Usterl
spneiN für den Beschluß; alles was man dagegen
eingewendet, betrift entweder die Unvollstandigkelte»
die man ihm vorwirft, diese können durch einen neueN
Beschluß nachgeholt werden; oder die Abfassung des
conûàavt (Eingangs) dieses nehmen wir nicht an5
aber das Gesez anzunehmen ist wichtig, weil view
Rrgierungsstatthalter mit ihren Ernennungen darauf
warten. Frossard findet den Beschluß darin» un»
richtig, da nicht alle Stellen, die die Statthalter z«
bestellen haben, darinn genannt sind. Der Beschluß
wird verworfen, und Frossard Augustin? uno
Barras in eine Kommission geordnet, nm die B«
weggrüudc des Verwcrfens abzufassen.

Der Senat genehmigt »achfolgende Einladung:
„Die g- sezgebcnden Räthe an das Vollziehungsdirek?

torium."
«Dem grossen Rath ist ein Arrete des Regierungs»

kommissarö bei der Arme? in Helvetien, vom 7.



Praîreal dcS 6. Jahrs angezeigt worden/ Pässe
in der Schweiz und über die Gränzen, sowohl
für Schweizeromger als Ausländer, betreffend;
in welchem Arrete einige Artikel die Unabhän-
gigkeit der Nation, oie Freiheit der Bürger,
die Rechte der Gesezgever und die von der
fränkischen Regierung angetragne, und von den
Völkern Helvetiens angenommene Verfassung,
beeinträchtigen; die gesezgebenden Räthe laden
Euch also ein, Bürger Direktoren, mit Eurer ge-
wohmen Klugheit und Muth, die gehörigen Vor-
stcllnngen und Protcstationen an den Behörden
zu machen, und von derselben Erfolg den gesez-
gebenden Räthen zu seinerzeit Bericht zu erstatten.^

Eben so genehmigt der Senat die Einladung an
das Vollziehungsdirekcorium, einen Bericht über die
Lage Helvetiens und die Bedrückung seiner Bürger
(s. die Bothschaft im Republikaner S. rz6) mnzu-
theilen.

Das Direktorium theilt den vom General Schau-
enburg erhaltenen Bericht von dem Siege über die
Englander bei Ostende mit. Erauer, Bodmer,
Laflechere, Muret, sprechen zum Ruhm der
frankischen Armeen: Bodm er drükt sich unter andern
aus: Ich wünschte Buonaparte zum Sohn zu haben.

Das Direktorium theilt eine mit dem General
Schauenburg geführte Korrespondenz, über die Bedrü-
ckungcn die sich einzelne Militärs in Helvetien allenlhal-
den zu Schulden kommen lassen, mir, in der vielerlei von
drohenden gegenrevolucionaren Bewegungen die Rede ist.

Meyer von Arau will nun auf diese Mllthei-
lung hin, der Senat solle seine zwei Beschlüsse zu
Einladungen an das Direktorium zurüknehmen, indem
es sich nun ergebe, daß einerseits die Verordnung über
die Pässe nothwendig seye, und sogar Dank verdiene,
anderseits durchaus alles vermieden werden sollte,
was bei den fränkischen Behörden Mißtrauen und
Unzufriedenheit erregen könnte. Usteri widersezt sich;
nichts in der Welt, geschweige denn die vorgelesenen
Mittheilungen könnten uns vernünftigerweise bewegen,
die zwei Beschlüsse zurük zu nehmen: der eine fodert
das Direktorium zu Lsrstellungen, nicht gegen die Pässe,
sondern gegen die alle unsre Unabhängigkeit, alle uns
von Frankreich selbst gegebne constitulioneUe Freiheit
zerstöhrende Artikel von Rapinaz Arrete, zu machen;
der andere verlangt eine mit Belegen versehene Dar-
stellung, der Lage unsers Vaterlandes und der Be-
drückungen seiner Bürger. Bewcißt nun etwa Schau
enburgs Brief, daß keine solchen Unthaten vorhanden?
geschehen nicht Unthaten wanzösischer Militärs, und
grössere Unthaten französischer Kommissars noch tag-
lich? Was sollte uns, über diese, einen Bericht von
der vollziehenden Gewalt zu verlangen, abrathen kön
nen? Er verlangt Beibehaltung der Schlüsse und Ta-
geövrdnung. Angenommen.

Lüthi vonLangnau berichtet im Namen einer

Kommission über die Distrikscintheilung des Kantons
der Linth. Die Kommission räth den Beschluß an-
zunehmen. Diclhclm mißbilligt den Distrikt, dessen

oBiuplort Nap perschweil ist; er wird durch den
See und die Lunmat in zwei Theile gesondert, und
inan hatte zwei Distrikte daraus machcn sollen. Fuchs
verthewigt den Beichluß, die Kummunikatio» über
den See sei gar leicht und bequem. Rubli sagt, es
sei ihm gar nicht lieb, daß seine Mnbrüder sich so um
einer Kleinigkeit willen zanken, er weiß nicht ob Ehr-
geiz oder Eigennnz, oder was daran Schuld ist. La-
chen wäre freilich ungefähr so bequem gelegen alS
Rapp er schwell; er braucht nämlich nicht zusagen,
baß Dicthelm von LaHcn, und Fuchs von Rap-
perschweil sind; beider Gründe seyen zum Theil eich-

tig, aber es lohne sich darum niait der Mühe, eine

Abänderung zu machcn. Di-thelm soll sich zur Rahe
legen und trachten daß Lachen in so guten Zustand
komme, daß Rapperschweil durch die Ehre, das Li-
striktsort zu seyn, keine Vorzüge behalte. Der Vtt

Schluß wird angenommen.

Grosser Rath. 5. Juny.
Das Direktorium zeigt an, daß das Begehren an

General Schauenburg, wegen Einstellung der Pf.rdc- -

requiftrionen wahrend der Erndtezeit, befriedigend auf»

genommen wurde.
Der übrige Theil der Sitzung wird bei geschloß-

ner Thüre gehalten.

Senat 5. Juny.
Frossard legt im Namen einer Kommission

die Molioirung der Vcrwerffung des Beschlusses über
die Verwandtschaftsgrade der Statthalter und der von
ihnen zu ernennenden Beamten vor. Lüthi von
Sol. widersezt sich der Anführung aller Gründe,
ausser dem zten, welcher bemerklich macht, daß in dem

Beschluß, den Präsidenten der untern Gerichte, wel-

che auch vom Statthalter zu ernennen sind, keine Et-

wahnung geschieht: alle übrigen Gründe seyen ganz

u,.statthaft um den Beschluß zu verwerfen, wie be-

sonders Usteri gestern diese deutlich gezeigt h.abe. Man
beschließt, nur diesen einen Grund im Protokoll aiiz«-
geben.

Frossard berichtet km Namen einer andern
Kommission über die Zusaminenberufung ausserordeiit-
sicher Sitzungen deö Senats. Er schlagt vordem
Präsident soll es überlassen bleiben, wann er es nöthig
erachtet, denSenatausserordentlich zusammen zu ruffen;
es wird dies durch gedrukte Karten, auf denen die

Stunde bestimm! ist, geschehen — Um berathschlagen zn

können, muß die Hälfte der M tgliedcr bcijammen seyn,

und zwei Drttlhciie der Anwesenden müssen erklaren, daß

der Gegenstand der Berathschlaguug dringend sei.

(Die Fortsetzung im g-sten Stu».



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri,
Mitglieder» der geftMbenden Räthe der helvetische« Republik.

Zwei und vierzigstes Stück.

Zürich, Sonntags den 17. Iunius 1798.

Gesezgebung.
Senat 5. I u n y.

(Fortsetzung,
Lüthi v. Solothurn findet den Vorschlag unnüz,
weitschweifig und unbestimmt; unnüz, weil die Ur>

genj auch sonst in jedem Fall durchs Gliiiimenmehr
müsse erklärt werden; unbestimmt weil man nicht
weist, was eigentlich die Hälfte der Mitglieder i»?
Sollen die von Arau abwesenden gezählt werden oder
nicht? Weitschweifig vorzüglich wegen der Karlen;
soll man bei äusterst dringenden Konventionen immer
erst 40 bis 50 Karten schreiben? Er will die Sache
an die Kommission zurükwcisen. Genhard wundert
sich, daß ein Kominissionalbericht vorgelegt worden,
da die Kommission ine beisammen gewesen sei; er
legt ein eignes Gutachten vor; nach demselben sol-
len eigentlich bei ausserorodemltchen Sitzungen immer
zwei Drittheile der Mitglieder wenigstens, zugegen
seyn; weniger als die Hälfte Mitglieder sollen jedoch
Beschlusse fassen können in Fällen wo das Direkte-
rium, oder die Räthe, oder das Vaterland ln Gefahr
sind; wenn das Direktorium aufgeloßt wäre u. s. f.
Zäslin glaubt, das Gutachten der Kommission könnte
angenommen werden, die Karten ausgenommen, wel-
che nur unnothige Weiiläustigkeiten verursachen; er
«erlangt Zurilktbeisnng an die Kommission. Ochs
spricht gegen die Maasregcln überhaupt, durch wel-
che man außerordentliche Sitzungen erschweren will,
da man dieselben im Gegegencheil erleichtern müßte;
wir sollen gleichsam in Permanen; hier seyn, jeden
Augetibllk zum Dunste des Eta.tts und jedes einzeln

^âatsburgers bereit. Muret erinnert, die
Sache selbst, gegen welche Ochs spreche, sei vomSenat beschlossen, und es müßte also erst der Beschluß
zurukgenomme» werden ; das Gutachten will er an
v,e Kommiftiou zurnkwciftn, weites eigentlich Gutach«
reu eines Einzelnen, und nicht der Kommission war;

^.ache selbst ist sehr wichtig, und aufferordentliche
Sitzungen ,uhren immer eine Menge Nachrheile mit
,lch, vor allem muß bestimmt werden, wie viel Mit
gi rder in derselben nöthig sind, um berathschlagen zu

1" K'Ughrit unserer zwei bisherigen Prw
»innren Hai allerdings j. den Misbrauch verhütet, aber
vas sichert uns nicht sur die Zukunft, und wenn ein

mal Faktionen sich sollten gebildet haben, so sind äus,
scrocdentliche Sitzungen eine gefährliche Waffe in ih,
ren Händen. Meyer und Devevey wollen bis
zum allgemeinen Reglement warten. Bundt will
Lagesordnung, und alles dem Präsidenten überlassen;
wir müssen Nachmittags wie Vormittags dem Vater,
lande dienen, und sollen nach wie vor Tische Hirn im
Kopfe haben. Das Gutachten wird an die Kommift
sion zurükgewiesen. Frofsard begehrt, daß ihr zwei
Mitglieder zugegeben werden; der Präsident ernennt
Muret und Luthi von Solothurn.

Barras tadelt als Ordnungsmotion zweierlei:
1^ daß der Senat als Grundsaz anzunehmen scheine,
eS könne ein Beschluß, der einem frühern widerspricht,
nicht genommen werden, ehe der frühere ist zurükge,
nommen worden. 2) Daß man seit einigen Tagen
verschiedene Beschlüsse über innere Polizei der Ver,
sammlung getroffen habe, während man früher doch
den Grundsaz festgesezt hatte, daß das Reglement
Gesez sei, und von beiden Rathen angenommen wer,
den solle.

Usteri findet beide Bemerkungen ganz unpassend;
der Senat befolgtw 0 hl G r u ndsätz « bei der An,
»ahme oder Verwerfung von Beschlüsse«, aber er
nimmt keine Grundsätze als solche an, die

^alsdann bindend wären. In der Erwartung, der grosse
Rath würde uns ungesäumt ein allgemeines inneres
Polizeireglement senden, hat der Senat Vortheile da,
bei gesunden, wenn ein solches von beiden Rätherr
gleichmässig angenommen würde; hätte er vorausse,
hen können, daß der grosse Rath so lange zögerte,
so wurde er wahrscheinlich sich selbst ein eignes Rcg,
lement gegeben -haben; was sollte ihn nun hindern,
dieß bis zum allgemeinen Reglement für besonders
wichtige Punkte zu thun? Muret spricht in gleichem
Sinn. Aus Lüthi's v. Sol. Antrag geht man zur
Tagesordnung über.

Nachmittags 7 Uhr.
Der Präsident zeigt an, daß ihm vor einer Stunde

drei Beschlusse des grossen Rathes seyen zugesandt
worden, von denen zweie gar wohl Aufschub leiden?
der dritte aber mit der Aufschrift: dringender Ge,
genstand: in g e schloßner Sitzung, versehen
sey; obgleich auch dessen Inhalt ihm >o dringend z»



seyn nicht geschienen hätte, so habe er dennoch, um
sich keine Vorwürfe zuzuziehen,^ den Senat ungesämnt
besammeln lassen. Er ladcr ihn nun ein, sich in ge-
schlösse»? Sitzung zu verwandeln.

Es geschieht; — nach einigen Minuten wird die
Sitzung wieder eröfnct, da nach Verlesung des Be,
schlusses auf Usteri's Antrag gefunden ward, der?

selbe erfordere keine geheime Sitzung.
Der Beschluß ist veranlaßt durch ein Arrêté von

Rapinaz, welcher eine Kontribution von 570.000 Lis

vres, auf verschiedne Klöster Helveticas ausschreibt,
und es geht dahin, «daß das Direktorium neuer-
dings soll aufgefodert werden, mit möglichster Be-
Forderung den Bericht über die Lage der Republik,
und über die ihrer Freiheit und Unabhängigkeit Ein-
trag thuenden Bedrückungen und Kränkungen, die sie

erleidet, einzusenden." — Usteri widersezt sich der
Annahme des Beschlusses; es ist derselbe geradezu
nur Wiederholung eines vor ein paar Tagen gcnom
menen Beschlusses; damals ist das Direktorium ichon
aufgefodert worden, sobald möglich den gewünschten
mit Belegen versehenen Bericht einzusenden; eine Wi
derholung dieser Aufforderung könnte offenbar zu nichts
dienen, als uns etwa einen flüchtigen und unvoll-
ständigen Bericht zu verschaffen: das Direktorium
wird der ersten Aufforderung Genüge leisten, wir sind
ihm dieß Zutrauen schuldig. Zaslin ist gleicher Mei
«ung. Fornerau misbilligt den Beschluß in allen
Aufsichten: man handelt sehr unklug, immer von Be-
drückungen, von Beeinträchtigungen unsrer Freiheit
und Unabhängigkeit zu sprechen; die gestern verlesene

Korrespondenz mit dem General Schaucnburg sei ein
Beweis hiefür; wo fremde Truppen in einem Lande
sind, da kann es unmöglich anders seyn, als daß hie
und da Unordnungen vorfallen — aber er gesteht,
daß er das Direktorium ungern beständig darüber
Klage führen sieht; dadurch werden die fränkischen
Generale und Kommissäre, ja das fränkische Direktor
rium selbst nur gereizt und erbittert; da ihre Absich-
ten gut sind, so müssen brständige Klagen ohn« hin-
länglichen Grund, ihnen sehr widerwärtig seyn —
alles was vorgefallen ist, kann am Ende durch Kriegs
recht gerechtfertigt werden. Crauer ist völlig glei-
cher Meinung; es habe ordentlich das Ansehen als
arbeiteten das Direktorium und der grosse Rath dar-
an, das gute Vernehme» zwischen Frankreich und der
Schweiz gänzlich zu zcrstöhren; das gestern verlesene
Schreiben des Direktoriums an Schauenburg hätte
laute Misbl'lliguiig verdient. Laflechere verwirft
den Beschluß ebenfalls, aber nur darum, weil er
blosse Wiederholung eines frühern ist; allein tief ge-
kränkt und mit verwundetem Herzen, hat er die bei,
den vor ihm Sprechenden angehört; nie hat er ge-
glaubt daß Mitglieder dieser Versammlung feig« genug
seyn würden, um die Schritte unsers Direktoriums
«egen die fränkischen Behörden zu tadeln; einem Di-

rcktorium, das sich muthvoll in die ersten Reihen stellt
fur unser Eigenthum, für unsre Ehre, für unser Weib
und Kinder zu kämpfen — Wie ist es möglich, daß
die Schandthaten, die von den Franken begangen
worden stud, hier Vertheidiger finden können! Ewis
ger Dank und Ruhm gebührt dem Direktorium, für
die Maasregcln die es bis dahin dagegen nommen
hat. Meyer von Arau freut sich, daß Fornerau
und Crauer so gut und deutlich nun dasjenige gesagt
haben, was er eigentlich seit mehreren Tagen schon

gerne gesagt hätte, wann es ihm nicht an Redner,
gäbe fehlte; er stimmt ihnen ganz bei. Müngcr
ebenfalls. Ochs: Niemand wird läugnen, daß Uns

thaten von den f'änkischen Truppen in verschiedenen
Theilen Hclven'ens sind begangen worden — die Frage
ist nur: hat der General nicht sem Möglichstes da-

gegen gethan? Daß man Vorstellungen und nachdrükli-
che Vorstellungen gegen alle Unordnungen mache ist gut;
aber die Rügen so k u n d b ar werden zu lassen, kann nur
nachkheilige Folgen haben: — von Unabhängigkeit
immer zu sprechen, so lange wir fränkische Truppen
im Lande haben ist auch nicht zu billigen auf der

andern Seite kann der Senat den Beschluß eben so

wenig darum verwerfen, weil er von unsrer Unab«

hangigkeit spricht; auch der Umstand, daß er Wies

derholung eines frühern sey, ist kein Grund zur Verwert
sung; er will ihn also annehmen. Muret wundert
sich daß der allgemeine Emdruk, welchen vor 2ZV
gen die dem Senat mitgetheilten Nachrichten von de»

Schandthaten, welche sich fränkische Militärs an so

vielen Orten in Helvctien zu Schulden kommen lass

sen, verursachten, so bald vorüber gegangen ist und

daß man dieselben izt gleichsam für K eini'qke.ten und

unvermeidlich« Dinge zu erklären wagt; daß man end,

lich einzelne Ausdrücke in Briefen des Direktor umS,
die unsern ganzen Beifall verdienen, mit so viel
Aengstlichkcit rügt. Was die Resolution bctrist, st>

kann er dieselbe auch nicht annehmen; solche Seb'aZ
auf Schlag folgende Auffoderungen können nur Schrk
cken verursachen, ohne die Uebel, unter denen die

Republik leidet, im geringsten zu mildern. Usteri!
alles was ich angehört habe, legt mir die Pflicht auf,

noch einmal das Wort zu nehmen nm einerseits be<

stimmt zu wiederholen daß ich den Beschluß aus kci,

ncm andern Grunde verwerfe, als weil er Wieder,

holung eines frühern ist, und uns keinen bessern,

wohl aber einen überriilen und unvollständigen Bericht
verschaffen könnte; dann aber, da ich bei dieser G«
legcnhcit so vielen Tadel des Direktoriums angehört

habe, so erklare ich auch laut, daß seine Schritte
gegen Frankreich m inen Vollesten Beifall haben, und

daß ich ihnen diesen Beifall bis zum lezten Hauche
meines Lebens zollen werde; ganz besonders aber

billige ich die Pub licit ät, de csseinen Maaßres

geln g-ebt; ohne jene würde «eh diese für ganz

tig ansehen; die Publicitat allein kann ihnen Krasi



und Nachdruk geben. Ich glaube das Direktorium I

hat gehandelt, wie Pflicht und Ehre es ihm gebotn: î

und wie es unabhängig von allem Erfolge sich allein
unsterb ichen Ruhm erwerben konnte. G en hard
will den Beschluß annehmen es hatte sonst das Am
sehen als wolle der Senat die Bedrückungen nicht
kennen. Der Beschluß wird mit grosser Stimmen-
Mehrheit verworfen.

Grosser Rath. 6. Iuny.
Anfangs war wieder geschlossene Sitzung.
Huber trägt im Namen der Feudalrechlcommission vor!

denjenigen Grundsaj, den man bei dem Heuzehenden aufgc-
stellt habe, auch auf den Frucht - und übrigen Behende» anzu-
wenden: und diesem zufolge eine Publikaiivn ergchen zulassen,
daß kein Aehcnden mehr gestellt, sondern von jedem Landmami
mit seinem Eigenthum eingeführt werden soll, bis zu der
endlichen Bestimmung des Schiksals der Behenden überhaupt.
Angenommen-

Huber legt im Namen dergleichen Commission nach-

folgenden Beschluß vor:
In Erwägung, daß nach den Grundsätzen der Freiheit und

Gleichheit, und nach dem -tten und ztcn Artikel der Kon-
stitution, die Feudalrcckre und Abgaben in unsrer neu geänder-
te» Republik nicht fortdauern können.

In Erwägung, daß bei ihrer Vielfältigkeit und ihren
verwickelten Verhältnissen, die strengste Gerechtigkeit bei ihrer
Aufhebung nicht genau befolgt werden kann.

In Erwägung, daß im Mittelweg, bei welchem der
Staat nicht zu viel einbüßt, und alle Klassen seiner Mitglie-
der etwas beitragen, der billigste Maaßstav ist.

In Erwägung besonders, daß die Klassen der zehndpstich-
tagen Landbesitzern, welche so fange schon das meiste zn den
Bedürfnissen des allgemeinen Wesens beigetragen haben, aller
Unterstützung würdig sind.

In Erwägung, daß diese vorzüglich nöthige Bürgerklasse
bei den Umstanden der jezigen Beit besonders leidet, und da-
her eine ausgezeichnete Erleichterung verdient, hat der grosse
Rath folgenden Beschluß gefaßt:

i) Alle Feudallasten und Rechte sollen theils gänzlich ohne
Entschädigung abgeschast, theils gegen eine Entschädigung auf-
gehoben ftp», oder loökänflich erklärt werden.

-) Für die grossen Behenden sollen die Behendschuldigen,
dieses Jahr »och, für jede Juchard, die in diesem Jahre als
angcblümt den Behenden zu entrichten gehabt hätten, nach der
in unten angeführtem Artikel z. bestimmten billigen Schätzung,
von ihrem Kapiralwerlh eine gewisse Geldsumme sogleich nach
der Bekanntmachung des Gesetzes baar in die Nation-alkasse
entrichten. Vermittelst und nach dieser Entrichtung aber,
sind und blechen die grossen Behenden für ein und allemal
«hgeschast.

à dem vbizenArtikel bestimmte wirklich
zeheudpfllchttge ^uchard, sollen die Besitzer, welche zehndschul-
o:g sind, cm halbes vom Hundert des Kapitalwerths der In-
chard entrichten.

4) Unter grossen Behenden versteht das Gesez den Iehn-
ven von Gersten, Roggen, Korn, Walzen, Eichkvrn, Haber,
Emmer, Feldbohnen, und endlich den Heu-undWeinzehnden.
Diejenigen, welche bis dahin den Henzehnden iu Geld bezahlt
yapen, werden ihn auch für biesesmal eben so, wie in den

wahren, >» Geld bezahlen, und zwar in die Staats.
kasse.-

s) Der Staat soll die Zehendbcsitzer, es seyen Gemein-

schaste», Schul- und Armenanflallen oder Partikularen, welche
eigenthümliche Behuben ansprechen, und den rechtskräftige»
Veweiß ihres Eigenthums leisten werden, dafür entschädigen.

s) Diese Entschädigung soll also geschehen:
Es selten in jeden Gemeinden, die 15 Jahre vom 7; bis z?
inclulive zusammengerechnet werden, und hernach sowohl vom
mittlern Ertrag in Produkten, als vom mittlern Preiß der
Produkten dieser Jahre, das Resultat zum Maasstab genom-
men werben, dieser herauskommende mittlere Anschlag mit i;
multipliziert, soll die Summe des Kapitals seyn, mit welchem
die Behenden - Besitzer dann, entschädigt werden sollen.

7) Diese Entschädigung soll ihnen der Staat in fünf Ter-
minen, jeden von einem Jahr gerechnet, abtragen; und von
der ersten Abtragung, das noch nicht bezahlte mit 4 vom hun-
dert verzinsen. Die Termine sollen von dem Tag der Publi-
kation des Gesetzes an, gerechnet werde».

z) Die Grund - und Bodenzinse sollen von den Grund -
und Bodenzinspflichtigen losgekauft werden können.

Die Grund - und Bodenzinse, welche nicht in Geld
bestimmt und, sondern in Naturprodukten zu entrichten waren,
sollen eocn so wie die Jehnoe», in dem sten Artikel geschäzt,
und nach diesem Maasstab bezahlt werden; ihre LoSkausimz
si'U ebenfalls auf dem Fuß vom i;ten Pfenning geschehen:
das heißt: die mittlere Schätzung niit -z multipliziert, soll
die Summe der Loskaufn»« sepn, sowohl iu Geld als Pro-
Sukren.

lo) Auch diese Loskaufung soll in fünf Termine», jeder
zu einem Jahre gerechnet, nebst 4 vom Hundert Zins, wie'
es im ?ten Artikel wegen dem Jehnden bestimmt worden, be-

zahlt werben.
Es sollen aber diejenigen Bodenzinse, welche in den

lezten fünfzig Iahren erst eingeführt worden, und deren Be-
sitzer ihr Eigenthum durch keinen gesczinässigen ttrvenrag be-
weise» können, von aller Loskaufung freigesprochen seyn.

t-) Auch von allen Bodenzinsen, die auf Güter hasten,
welche durch Naturwirkungen verschwemmt oder verschüttet,
und zu aller Urbarmachung untauglich geworden sind, soll alle
Loskaufung und Entschädigung aufhören und wegfallen.

iz) Alle andere in den vorigen Artikeln nicht genenmen
Zeudallasten sind für jezt an, und für immer aufgehoben.

14) Die Regierung soll, sobald als möglich, den gesezge-
benden Räthen ein ausführliches Verzeichnis von den Bedürft
nissen des Staates, von seinen Besitzungen, Einkünften und'
Hilfsquellen eingeben.

15) Auf dieses Verzeichnis hin soll ein allgemeines Auf-
lagen - System dem n te» Artikel der Constitution gemäß, be-

schloffen und ausgeführt werden.
16) Wie das Eigeuthumsrecht von Zehndcn und Boden-

Zinsen erwiesen werden solle, und welche Behörde diese Be-
weise zu untersuchen haben wird, soll durch ein besonderes Ge-
sez bestimmr werden.

l?) Die Entschädigung der Weltgeistlichen und Psarrher-
ren, welche ihre Comperenz ganz oder zum Theil durch Auf-
Hebung des JehendcnS verlieren, »soll ebenfalls durch ein be-

sonderes Gesez bestimmt werden, so wie die Unterstützungen,
welche die Schul - und Armcnanstalten, wegen dem gegcnwär-
tigen Gesez bedürfen könnten.

-g) Die Schätzungen des Werthes der in diesem Jahre
wirklich zehendpstichrigen Güter nach Art. -. soll durch die Kan-
tonsvcrwalter mit Zuziehung verständiger Bürger aus den Ge-'
meiuden geschehen. ^ ^

-g) Oiejcnigen, welche sich von dem grosse» Zehnden erst
in den lezt verflossenen Iahren losgekauft haben, sollen
also entschädiget werde» : nemlich, es jollen diejenigen, welche
sich das lezte Jahr losgekauft haben, nach der im sren Artikel



«»genommenen Schätzung, zum roten Pfenning entschädiget
werden; das heißt: sie solle» lomal den Ertrag eines Aehnden
in dem nemlichen Mittelpreiß erhalten, ivie in dem genann-
ten êten Artikel bestimmt worden. Diejenigen, welche sich

vor - Iahren losgekauft haben, werden mit dem neunfachen
Ertrag eben so entschädigt, und in diesem Verhältniß jedes
zurükgehende Iabr »m so viel weniger, bis nach dem zehnten
Jahre die Entschädigung gleich null wird, und nach dem Ge-
scz gänzlich wegfällt.

Nuzet fodert Druck dieses Gutachtens in beiden Spra--
«hen. B vurgo is, daß dasselbe jezt übersetzt und in der
nächsten Sitzung »in Berathung genommen werde. Carrard
will daß heute attikelweis dasselbe behandelt werde. Nach ei-

«er langen und ziemlich lebhaften und nnregelmästigen BeHand-
King wird der Druck des Gutachtens und seine schleimigst mög-
ljche Berathung erkannt.

Das Direktorium verlangt Eintheiluug der Geschäfte im-
ler die sechs Minister und theilt dazu einige Entwürfe mit.
Der Gegenstand wird an die hierüber niedergesetzte Commission
gewiesen, welche bis Samstag berichten soll-

Das Direktorium fodert yvoo Bernerfranken zu Besoldung
der drei Baslerischen Leibwachen- Genehmigt.

Das Direktorium theilt seine Protestation mit, gegen die

Proklamation Rapinaz, in Rücksicht der Pässe die helvetische

Bürger haben sollten, um aus einem Kanton in den andern
und ausser Hclvetien reisen zu dürfen. Die Gründlichkeit und
der reine Patriotism dieser Protestation des Direktoriums wer-
den eifrig beklatscht.

Das Direktorium zeigt an, daß im Obergerichtshof s Stel-
len durch verschiedene Beförderungen erledigt seyen, und mm da»

durch unddnrch die Kantonsrcduction dieser verlangte wichtige Ge-

richtshos, der, der Konstitution zufolge, aus 44 Richtern be-

stehen sollte, nur noch ans -y bestehe: Es verlangt daher Be-
stimmunz über dessen Ergänzung. Ca r r a rd sagt, die Suple-
anten seyen zu der Ergänzung der erledigten Oberrichtersteuen
vorhanden, und die vom Volk gewählten Nichter und Oberrichrer
sollen nicht von ihren Stellen durch Regierungsagenten wegge-
nominell werden können- Daher fodert er Untersuchung durch

eine Commission. Escher folgt für die Commission, aber

aus ganz entgegengesetzten Gründen: die Supleanten haben als
solche wirk iche Geschäfte beim Obergerichtshof, also wann sie

schon vom Volk hierzu gewählt wurden, so ist damit nicht ge-

sagt, daß sie mit dem öffentlichen Antrauen auch an die Ober-
richterstelle tretten könnten, dem welchem eine unrergeordnere
Stelle anvertraut wird, übergiebt man deswegen noch nicht
zutranensvoll eine höhere Stelle. Eben so weiß ich nicht warum
Mitglieder dieses wichtigen Tribunals, nachdem sie nun aus

Erfahrung die Grosse ihrer Pflicht kennen gelernt haben, nicht
sollen abtrete» können, und warum einer, der sich an einer
solchen Stelle unfähig fühlt, nicht eine andere ihm angemeß-
nere sollte annehmen können? Nuzet folgt auch der Com-
mission, glaubt aber kein vom Volk Gewählter könne durch
eine andere Authorität von seinem Posten abgerufen werden-
Die Commission wird angenommen und in dieselbe geordnet
Su ter, Sécréta n, Escher, Carmitran, Herzog.

Nuzet sagt, immer noch schmachten die verfolgten Pa-
trioten ohne Entschädigung, daher fodere ich den Rapport der
Entschädigungs - Commission. Villeter folgt, weil wirklich
deßwegen viele Patrioten noch im Elend und in der Armuth
sey.». Der Antrag wird angenommen-

Hämeler legt diesen Bericht vor, der dem ersten vom

,1. May ganz gleich ist, ausgenommen die noch beigefügte
Bestimmung, daß das Kantons-Gericht in jedem Canton über
diese Entschädigungen absprechen solle. Herzog sagt, die al-
teu Richter können nicht zur Entschädigung angehalten werden,

weil sie meist nur untergeordnete Behörden waren und nach
andern Gesetzen richteten als die neuen seyn werde». Esch er:
Noch stehe ich in den gleichen Begriffen über die Ungerechtig-
keit dieses Gutachtens, die ich schon bei seiner ersten Erschei-
innig zu ausser» Mich verpflichtet fühlte; allem da die Grund,
sätze desselben schon mit beinahe gänzlicher Einstimmigkeit an-
genommen wurden, so wage ick nicht mehr über diese Grund-
sähe zu sprechen, und werde mich daher nur an der Form der-
selben halten. Bei letzterer Aurückweisimg in die Commission
wurde derselben ein Mitglied beygeerdnet, welches ungeachtet
seiner Erk.ärnng, es sey selbst Parthei in dieser Sache, dennoch
envahit wurde: wahrlich Srellvertretter ich füble mich gebrun-
gen Euch vor denjenigen Fehlern zu warnen, die unsere ehe-
vorigen Regierungen sich zu Schulden kommen liessen, und be-

sonders vor demjenigen, den jeder freie Mann mit Recht
verabscheute — Sie waren auch oft Parthei und Nichter zu-
gleich, und sollte wohl dieser verabschemmgswürdigc Fehler im
neuen Austand der Dinge weniger verabscheigmgswürdig seyn,
als in dem alten Anstand? ich glaube gerade das Gegentheil!
Nicht daß ich nun etwa gegen die Commission Einwendungen
machen wolle, weil sie mir einen Entwurf zu machen hatte;
aber dawieder stehe ich ans daß die wirklichen Richter zugleich
Parthel seyen. In verschiedenen Cankonsgerichten sitzen Rich-
ter die selbst Entschädigungen fodern: ich verlange ein Gesetz,
daß keine Parthei, weder die eine noch die andere, selbst als

Richter auftreten könne; ich verlange ein Gesetz, daß nicht

einmal die Verwandcen der Partheien Richter seyn können!
hierüber svll die Commission ein neues Gutachten vorlegen-
Eben so unbestimmt ist der Entwurf über Bestimmung der

wirklich Fehlbaren; die Sitzungen der alten Regierung waren
nicht öffentlich -

die Meinungen der einzelnen Mitglieder WM»

den nie eingetragen; wer soll nun entscheiden, wer von ihm
im ersten, zweiten, dritten Grad aristokratisch gesinnt war?
wollt ihr nur dem schwankenden Ruf des Publikums darüber
folgen? oder wollt ihr die alten Regierungsglieder selbst e»t-

scheiden lassen? — Wahrlich beide Mittel wären gleich um-
zuläßlich, also fodere ich auch in dieser Rücksicht Aurückweisimg
in die Commission, um einen bestimmte» Gesetzes - Entwurf
vorzulegen

Nuzet; ich bin das abscheuliche, das gottlose Mitglied
von dem Efcher spricht, welches wieder seinen Willen in diese

Commission geordnet wurde, ungeachtet es selbst Entschädigung
fodert: aber ich will erst Herzog und dann auch Esch ein
antworten; die guten Landvögte also, welche die Patrioten ver-

folgt habe», haben nicht aus sich sonder» dem Gesetz gemäß

gehandelt; gut, so muß also das Gesetz entschädigen : aber die-

scs hat kein Geld, kann also nicht entschädigen; so entschädige»

dann also die Oligarchen, welche die Gesetze gemacht haben-

Nun sagt Esch er, man wisse nicht wer die Urtheile gemacht

habe, ich frage: sind wirkliche Urtheilssprüche ergangen oder

nicht? sind keine da? dies wäre gar artig! sind da? ft M
diese wohl auch unterschrieben — wir halten uns an die visier-
schriftcn, und diese werden uns wohl Auskunst geben. Weiter
sägr Sscher die Kantonsgerichte seyen Parthey! ja tvchi mag

das seyn; auch bewahr mich der Himmel hierüber mich o»

mein Kanlonsgcricht zu halten, lieber will ich keine EnlsäM'
guug! ich schlage hierüber den Obergerichtshof als Richter vor.

Hämeler sagt: Herzog ist durch Eschers Antrag

hinlänglich wiederlegt: ich und Cartier sind freilich auch >>»

Fall Entschädigung zu sodern, aber wir sind nicht Schuld 0»?

man uns in diese Commission genannt hat; daher mag mis

wohl leiden daß eine andere Commission ernannt wurde, »escn

ders wenn sie alles thun soll, was Esch er fodert: denn dies

wäre ja em ganzes Meer von Gesetzen ans dem man sim man

herausfinden könnte. Die Fortsetzung folgt im allsten Stuck- s



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri
Mitglieder» der gesezzebende» Räthe der helvetische» Republik

Drei und vierzigstes Stuck.
Zürich, Montags den 18 Iunius 1798.

Gesezgebung.

Vrosser Rath, 6. Juny.

(Fortsezu ng.)

Billeter: Ich bin freilich auch Parthei, weil
mich die Oligarchen, diese Tyrannen, bis aufs
Hemd ausgezogen haben: es waren nie keine Geseze
vorhanden, daß man die Menschen unmenschlich be-
handeln solle, daher können sich weder die Landvögte
noch die Oligarchen auf Gesetze berufen. Seh och
sagt, die Oligarchen, diese Spizbuben, haben alles
Unheil angestellt: sie haben den Krieg hergeführt
durch ihre Verlaumdungen gegen die Franzosen, in-
dem fle sagten, wir würden von ihnen geplündert,
beraubt Zünfte Weiber und Töchter mißbraucht und
unsre Sohne als Soldaten weggeführt werden > sie
haben manchen ehrlichen Mann ins Elend gcftürit.
ich fodere daher, daß man sie alles ihres Haabs und
Guts beraube und ins Elend hinaus betteln schicke -

der Präsident unterbricht den Redner, weil er vom
Gegenstand abweiche. Wyd er: wir sind unparthei-
isch und es ist kein Ausstand möglich weil wir selbst
vielleicht alle abtreten mußten : auch könnte die Com-
mission keinen andern Richter coiistitutionsmäßia vor-
schlagen. Fierz vertheidigt das Gutachten, doch
mag er den Oba-gerichtshof als Richter annehmen,à" m diesem Fall muß der aanze Prozeß untersuchtund die fehlbar erfundenen nriminailcer gestraft wer^ S stu""U Cschern bei. Guter: es
nm.!d â Bestimmung des Fehlbare,,: nie-

U be
k!?,.. ^''^"^î^'l'chen Kreise der geheimen

N àekunft gebe». Aber bedenkt,

àch d, ê das leztenial hierüber

eàbe m,des Grabes, di. allema!

würde ^ Ungerechtigkeit einsieht: ich
Verweisung in die Commission

«nà iahlreich genug waren. Es

S.':."?, S ^7??d-7,'E7ch.'.'

Senat 6. Juny.
Das Direktorium theilt einen Brief des General

Schauen bur g mit, worin derselbe die Pferdere-
quisitionen wahrend der Heu - und Kornerudte mög?
lichst einzuschränken, verspricht: auf Lüthi's An?
trag soll die Freude, die dem Senat diese gefällig«
Entsprechung verursacht, im Protokoll aufgezeichnet
werden.

Der Senat empfängt den Beschluß, welcher das
Direktorium bevollmächtigt, SUbcrgerath von Parts?
kularen zum Ausmünzen anzunehmen, um ihnen den
Betrag in z Monaten zurükzustellen. Da der Beschluß
nicht für dringend erklärt ist, mehrere Mitglieder aber
dennoch sogleich darüber zu sprechen wünschen und
andere glauben, es könne das erst in der morgenden
Sitzung geschehen, so beschließt der Senat nach ei?

nigen Debatten, daß bei gedoppelrcr Verlesung eines
Beschlusses, nach der ersten wie nach der zweiten.
Discussion statt finden könne; doch das erstemal nicht
früher als wann die an der Tagesordnung sich befin?
dendcn Geschäfte zu Ende gebracht sind. L afle ch e re
spricht nun für Annahme des Beschlusses; er sehe
darin Vortheile für die Partikularen sowohl, als für
den Staat; jene müßten das Silbcrgeräth an jüdi?
sche Wucherer unter seinem wahren Werthe verkau?
sen, und erhalten dagegen vom Staate den vollen
Werth; der Staat gewönne die Interessen von z
Monaten; zudem befördere der Beschluß auch repub-
likanische Sitten und Einfachheit. Frosssard ta?
belt, daß nach dem Beschluß, das Silbeigcräkh dem
Fmunzministcr müsse zugestellt werden; dieß wird für
die meisten Partikulare sehr unbequem seyn; es sollten
in jedem Kanton sichere Behörden an welche die Ue?
Vergabe geschehen könnte, angewiesen werden. Lüthi
v. Langn au vermißt die Bestimmung des Werthes
in welchem das Silber soll angenommen werden,
tiugustini glaubt, das Direktorium und der Fi?
nanzminister werden schon für dasjenige was Fros?
sard verlangt hat, sorgen. Zäslin und Muret
sind gleicher Meinung; am schiklichsten werden die
Obereinnehmcr derKantone hiezu zu beauftragen seyn»
Ochs findet Bedenken, den Beschluß anzunehmen,
well er leicht eine erste Veranlassung zu Papiergeld



und allen traurige« Folgen desselben seyn könnte.

Die Empfangscheine des Finanzmimsters, würden
während der z Monate unvermeidlich verkauft und
mit Verlust verkaust werden; man sollte dafür sor-

gen, daß irgendwo Geld zu baarer Zahlung gestin
den werde. Laslechere schlägt vor, oie Glieder des

Senats sollen sich feierlich verpflichten, alles Silber-
gcrath, das sie besitzen und das sie entbehren können,
der Republik zum Ausmünzen zu übergeben. Muret:
der Vorschlag kann kein Gegenstand der Berakhfthla-
gung seyn; wir sind gewiß alle zu jeden zwekmässtgen
und nothwendigen Aufopferungen bereit; aber dieß
könne auch durchaus nur freiwillig seyn; was den

Beschluß betrift, so könnte dem gefürchtelen Papier-
geld vorgebeugt werden, wenn der Flnanzminister das
ihm gelieferte Silber nnr einschreiben, aber keine

Quittungen dafür ausstellen würde. Fornerau
glaubt, dieser lcztere Vorschlag würde dein Credit
nothwendig schaden und die Scheine des Ministers
würben eher noch als das Silbergeräth selbst, mit
Verlust veräussert werden müssen. Genhard will
die Quittungen des Finanzministers für unverkäuflich
erklaren lassen. Lüthi v. S oloth. : der Beschluß
von dem die Rede ist, ist einzig durch Partikularen ver-
anlaßt, die gewünscht haben, ihr Silber gegen ge-
münztes Geld auszutauschen; und nun kömmt La/
fleche re mit der durchaus fremdartigen Auffoderung,
die Mitglieder des Senats sollen ihr Siibergerathe
in die Münze senden; ein Vorschlag, der ganz be-

sonders geschikt wäre, den Credit der Nation zu
schwächen; übrigens nimmt der fränkische Commissar

zur Contributionszahlung das Silber in seinem vollen
Werth an? Was wollen also die Oligarchen?^ sie

würden ihre Billets an die Zahlung des zweiten Fünf-
theils geben; derfränkische Commissar wurde alsdann
das Geld vom Finanzminister verlangen und der

Staat käme nur in grössere Verlegenheit. Usteri
spricht gegen den Beschluß; er kann weder Vortyeile
für den Staat, noch für den Partikularen, wohl aber
Gefahr für beide darin finden; was kann der Staat
für Nutzen von dreimonatlichem zinslosem Besitz eines

am Ende wohl nicht sehr grossen Silbervorraths
ziehen? der Partikular befindet sich entweder im Fall,
erst in z Monaten Baarschaft zu bedürfen und dann
wird er unschwer während dieser Zeit sein Silber ohne
bedeutenden Verlust absetzen können ; oder er bedarf
sogleich Geld; dann ist ihm durch die Resolution kei-

neswegs geholfen; das Papier das er erhalt — es

mag aussehen wie es will — wird mit grösserem Ver-
lust als das Silber verkauft werden; es müßten Mit-
tel ausfindig gemachtwerden, das Silbergegen baare

Bezahlung anzunehmen. Laflechere vertheidigt
seinen Vorschlag; seine Absicht war hauptsächlich,
durch das freiwillige Beispiel das die Mitglieder des
Senats gäben, solche Partikularen, die vielleicht
durch eine Art von Schaum, oder aus Furcht Dürst

tigkeit zu verrathe«, sich abhalten liesse«, ihr Silber
in die Münze zu senden, aufzumuntern. Nie hat er
gewollt, daß irgend jemand gezwungen würde; er
hegt zu vick Arblung für jedes Echenlhuni »m hieran
auch nur zu denke». — Die Fortsetzung der Beralhang
wird auf Morgen ausgefezt.

Der Senat bildet sich in geschloßne Sitzung,
um eine dem Minist r der auswärtigen Angelegenhei,
ten in Paris, übcrgebne Denkschrift des helvetischen
Minister Zeltner's anzuhören.

Grosser Rath 7. Juny.
Das Direktorium zeigt an, daß im Kanton Sen:

tis einige Streitigkeiten in dcrWahlversammlung vor»
gefallen seyen, deren Entscheidung der Gesezgebung
zustehe. Zwei Deputiere dieses Kantons erscheinen vor
der Versammlung und erhalten die Ehre der Sitzung,
sie zeigen an, daß die in Appeazett versammelrgewe,
jene Wahlversammlung 12 Mitglieder in die gcsezge-
bcnden Räthe gewählt habe, von denen nur einer
schon unter den b in Arau anwesenden die von hinter
der Sitter gl ich nach Annahme der Constitution ge«

wählt wurden, sich befindet, so daß also 17 statt 12

Repräsentanten aus dem Kanton Sentis vorhanden
sind. Escher sagt, da die Gemeinden hinter der

Sitter, welche die Constklutioi, zuerst annahmen,
laut dem 12 Tit. derselben das Recht hatten Repräse/v
kanten zu wählen, und ausserdem ihre Gewählten noch

eine Empfehlung vom Commissar Rapinaz mit-
brachten, so sey eö klar, daß diese constituttonsmäsi
sige Stellvertreter des Volkes seyen: in Rüksicht der

nun überzählig gewählten, um nicht die Wahlver-
sammlung aufs neue zusammenbcrufen zu müssen,

glaubt er könnte die gleiche Reduktionsmethode ge-

braucht werden, weiche bei Anlaß der zu zahlreich gtt
wählten Bernerschen Vcrwaltungskammer statt hatte»
nemlich die julezrgewahltcn abtreten zu lassen.

Schoch sa^t, freiwillig gehe er nicht nach Häuft,
entweder musse ihn die Gesezgebung fortschicken, oder

die Wahlversammlung der Gemeinden hinter der

Sttter ihn nach Hause berufen. Enz stimmt dieses

bei, um so mehr, da diese Gemeinden berechtigt ge-

wesen wären alle is Stellvertreter des Kanions zu

ernennen, weil sie die ersten waren, die die Con^
tution annahmen. Kühn anerkennt ebenfalls oie

Gültigkeit der erstem Wahl, glaubt aber die spatere

Organisation des Kantons Sentis könnte hierin e>-

niqe Modifikationen verursachen, daher fodert er ge'

nauere Untersuchung durch eine Commission. D>eftr

Antrag wird angenommen und in die Commission ge

ordnet Haas, Kühn und Escher, mit dem A»l

trag Morgens ihren Bericht zu machen.
Da sich zeigte, daß keine Kommission über vie

Eintheilung der Arbeiten der sechs Minister vor

Handen sei, so wurden in diese Kommission, mit vt»



Auftrag, übermorgen zu rapportiren, geordnet: S e--

cretan, Escher, Egg von Riken, Deioes und
Gysendörfer.

Senat 7. Iuny.
Der Beschluß über den neuen Münz sie m pel

der Republik, wird zum zweitenmal verlesen, Frost
sard finder, da der Beschluß in beiden Sprachen
verlesen worden ist, nicht klar, in welcher Sprache
nun die Umschriften der Münzen abgefaßt seyn sollen,
und da drei Sprachen in Helvctien angetroffen wer-
den. so glaubt er tonnte mau die allgcmeinoersiand-
liehe lateinische wählen. Lüthi v. Sol. bemerkt,
ce sei klar, daß in deutscher Sprache die Umschriften
seyn sollen, so wie bereits die Umschrift des Siegels
der Republik, in dieser Sprache abgefaßt ist. Frost
sard und Fornerau widersetzen sich nun sehr; sie
finden, das würde von grosser Konsequenz seyn, und
Foriurau meint, gerade weil das Siegel deutsche Um--
schri r habe, so müsse nun die der Münze wenig-
st e n S lateinisch seyn. Bcrth 0 llet will auf der ei-
nen Seite deutsche, auf der andern französische Auft
schrift. — Man tadelt noch verschiedenes an dem vor-
geschlagenen Münzgepräge — z. B- den schwebenden
Hut, das viele Laubwerk u. s. w. Der Beschluß wird
verworfen.

Der Beschluß, welcher yooo Schiveizerfranken für
den Goldader Leibwache von Basel, dem Kriegsmini-
sier anweißft wird genehmigt.

Der Senat erhalt den Beschluß, welcher den
Zehendpflichtige», ihreZehenden für dies
Jahr selbst einzusammlen bewilligt, in Erwar-
tung der Verfügungen des über die Zehenden zu ge-
benden Gesetzes. Lüthi von Sol. verlangt, daß
der Beschluß sogleich und ohne Discussion angenom-
men werde, indem derselbe nur der zweite Theil dks-
jenigen über die Einführung des Heuzehnven fei, wel-
chen der Senat angenommen hat. Fornerau sagt,
er habe sich seiner Zeit dem Beschluß über den Heu-
zeyenven widersezt, und der gegenwärtige sei ungleich
Wichtiger; er verlangt Aufschub auf Morgen. Frostsard unterstuzt Luthi's Meinung. Barras, wir

"sten ungerechten Beschluß genehmigt,
uuo zollen darum nicht einen zweiten gleichartigen
auch genehmigen. Ustcri ersucht den Senat sehr

ringend, den Beschluß erst Morgen in Berathung zu

^ ^ besondern Grunde, weil jener erste

n ^ Heuzehendcn, in einer ansserordent
.^âchiìiittagssitzung (von der wahrscheinlich,

g eich ihm, mehrere Mitglieder abwesend waren, weil
lpat von der Ziisammenberufinig des Senats

unterrichtet wurden) genehmigt worden, und wir uns
yeute wieder in einer ausserordentlichen Sitzung bcfi»

en, (die Sitzung war frühmorgens abgesagt, dann
""t.'i Uhr der Senat zusammengerufen worden,

wegen emes erwarteten dringenden Beschlusses, der

indessen nicht erschien) der Senat kann um seiner
eignen Ehre willen unmöglich zwei Beschlüsse, die frei-
lich zusammenhängen, aber ein sehr wichtiges und fol-
gcnreichcs Ganze ausmachen, in zwei ausserorbentli-
chen Sitzungen annehmen. Lüthi von Langnau,
Er au er und Munger finden Gefahr un Verzug,
und wollen sogleich den Beschluß annehmen. La fies
chere, Ruepp und Ochs sprechen fur die Verfchie«
bung auf Morgen; Ocks bemerkt, daß allerdings der
Beschluß wichtigen Einfluß auf di« Entscheidung der
Hauptfrage über das Zehendgeschäft hàn wird.
Beim Stimmcnmehr durch Handaufheben, zählt man

i; Stimmen die heule entscheiden, und 14 die auf
morgen verschieben wollen. Da indeß Bodmer. wäh«
rend er für die erste Meinung die Hand hob hinzu
sezte: man könnte gar wohl bis Morgen warte» so

ward die Richtigkeit des StimmeninehrS von mehre«
ren Mitgliedern destritten. C r a u er verthe'dige sie;
es komme auf die Hände an, und nur diese soll man
zahlen. Man verlangt Namensaufruf, und nun sind
8 Sklinmen die heute absprechen wollen, und 21 für
den Aufschub bis Morgen.

Grosser Rath 8. Iuny.
Da von dem Senat der Beschluß über die neue»

Münzen verworfen worden, so fodert Escher eine«
neuen Vorschlag einer Kommission. Der Antrag
wird angenommen, und der Gegenstand an die vorige
Münzkommission zurükgewiesen.

Escher berichtet über die Wahlen des Kantons
Sentis, dem Bericht zufolge sollen die leztern
Wahlen dieses Kantons als konstitutlonswidrig aufge-
hoben, und die Wahlversammlung aufgefodert wer«

den, die noch mangelnden sechs Deputieren nnnerzug«

lich zu wählen. Trösch will, daß die vier Ge-
meinden hinter der Sitter, weiche schon fur
sich sechs Repräsentanten gewählt haben, ihre Wahl«

manner auch in diese Versammlung zu senden, das

Recht haben sollen. Kühn vertheidigt das Gutach«

ten, indem diese Gemeinden bereits hinlänglich repra«

sentirt sind, und dazumal, als sie Wahlen vornah«

men, der Kanton Sentis noch nicht gebildet war.
Das Gutachten wird angenommen.

Die Repräsentanten des Kantons d e r W ald«

statte erschienen vor der Versammlung: ihr Kreditif
wird von dem Sekretariat richtig befunden, und dieselben

mit dem Brudcrkuß in die Versammlung aufgenom«

men. Diese Volksstellvcrtreter sind: I. A- Muller
und C. F. Besler vom ehemaligen Kl. Uri. L. M.
Kammerklnd und F. X- Weber, vom ehevorrgen

Kt. Schwyz. F. A. Würsch und I. Z on sine,
vom ehevor. Kt. Unterwalden. I. B. Blatts
mann und I. Schiker vom ehev. Kt. Zug.

Secretan rapportirt von der wegen den Dl«
striktsgeftchtswahten des Kantons Schafhausen



nkedergeseztcn Kommission/ welche anträgt, diese m

Wahlen als konstitutiouswidrlg zu kassiren, übrigens
'

aber die Munijipalität der Stadt Schafhausen als
Munizipalität, nicht aber als Distriktsgericht, bis zu
neuen Gesetzen über die Mnnizipalitäten fortdauern
zu lassen. Angenommen.

Die Verhandlung über die Patriotenentschädigung
durch die ehevorigen Regierungen, wird fortgesczt.

Eich er sogt: Ich werde nur einige der auffallend/
sten Gegenbemerkungen zu beantworten haben, die
meinen Einwendungen gegen das Kommissionalgut/
achten gemacht wurden. Auch Nuzet selbst, der
doch in der Kommission war, behauptet, dem Gutach/
ten zuwider, er werde sich nie bei seinem Kantons/
gcricht anmelden: seinem Vorschlag, diesen Gegen/
stand dem Obergeri chtshof sogleich zu übcrge-
den, kann ich wohl beistimmen: weiter aber sagt er,
man müsse allererst diejenigen zur Verantwortung zie/
hen, welche die Urtheile über die Patrioten unterschrie/
den haben; allein da die Urtheile überall nur von den

Kanzleien unterschrieben wurden, welche selbst ohne
alles Stimm / und Delibcrationsrecht bei den Regie/
rangen waren, so kann dieses, der Gerechtigkeit ge/
maß, durchaus nicht statt haben. I» Nüksicht der

Kein mission selbst bin ich weit entfernt sie zu beschul/

digen, obgleich ich aufrichtig gestehe, daß sie fur die

Ehre dieser Versammlung etwas unvorsichtig gewählt
war: denn wenn auch wir von ihrer Unpartheilichkcit
ganz überzeugt sind, so wird.das Publikum vielleicht
Mühe haben, sich davon zu überzeugen, da mehr als
die Hälfte derselben wirklich selbst Entschädigung so

dert, in dieser Rüksicht wünsche ich eine andere Kom-
mission. Nun finden einige aus uns, daß es zu weit/
läufig wäre, Gesetze zu geben, nach denen die Rich'
ter à diesen Gegenstand sprechen sollen: B. Repra/
sentanten, neben der Partheilichkeit der alten Regie-

rungen, worüber beklagten wir uns hauptsachlich:
darüber, daß sie ohne Gesetze, nach blosser Willkühr,
das heißt, als Despoten richteten! aber ist es von un-
serer Seite weniger Despotie, wenn wir das gleiche

thun? Jeder Richter kann nur nach Ersetzen richten,
richtet er ohne Gesetze, so ist er nicht mehr Richter,
sondern Despot: also wenn solche Gesetze auch noch

so viel Arbeit verursachen würden, das gilt gleich viel,
wir sind verpflichtet, den Grundsätzen unsrer Versas-

sung zufolge, jedem Richter erst Gesetze zu geben, ehe

wir ihm den Auftrag geben können, nach denselben zu

richten: aus allen diesen Gründen beharre ich auf
der Zurükweisung des Gutachtens in eine neue Kom/
Mission. — Doch eins noch bin ich gezwungen zu be-

rühren: Wyder sagte: wenn wir unter den Rich/
tern Ausstand der Verwandtschaft bilden wollten, so

könnten vielleicht wir selbst nicht Richter seyn! Mir
war, B. Repräsentanten, ich hörte unsre alten Re-

gcnten über unsre inneren Unruhen sprechen: man-
cher Freund der Feiheit warf ihnen in jenen traun/

gen Feiten vor, ihr seyd Parthei und Richter zugleich;
und dann erhielt man die trostvolle Antwort; wenn
wir nicht richten würden, so wäre ja kein rcchtmässt/
ger Richter vorhanden! Ist nicht dieß gerade was
Wyder uns sagte: hütet Euch also doch, Stellver/
trcter, in die gleichen Fehler zu fallen, welche ihr
den Aristokraten vorwerft und mit Recht so bitter vor/
werft, wann ihr selbst gerecht seyd l —

Billeter: das Unglük der verfolgten Patrioten
ist grosser als man sichs vorstellt und eben deswegen
leidet die Sache keinen Aufschub. Viele Patrioten
haben bei diesen Verfolgungen das Leben eingebüßt:
einen fand man im Gefängniß erhängt: Gott miß
wie er um'6 Leben kam, und dieser Patriot liegt »un
zu Stäfa im Wald begraben: ein anderer starb vor
Gram in der Entfernung von seiner Geliebten: alle

haben mehr und minder im Gefängniß an Leibes/
und Geisteskräften gelitten: und alles dessen migt/
achtet, während die Patrioten noch schmachten, g«
Heu ihre Mörder und unter diesen besonders Zunft»
meister Jr minger, dieser ruchlose Tyrann, noch

stolz und drohend ans den Strassen Zürichs umher!
Daher fodere ich, daß die zoo Oligarch?!« von Zürich
eine gehörige Sunune für die Schadloshaltung zusain/

me« legen und dann selbst ausmachen, wie sie dieselbe

unter sich entheben wollen; wollen sie dann noch ihre

saubern Kreaturen mitzählen machen, so mag ichs

wohl leiden.

Die Fortsetzung im 44. Stück morgen.

Kleine Schriften.

7. Expose ä'un traitement arbitraire et
violent epronvê par un Litauen
6'I) w, 6s son IVla filtra t. — Noäele
6u (gouvernement ariiìoeratique 6e

la 8 u abe. I ?rair. an 6 6'e la Kep. 4«

8trasbour^ cb. Hei?. 8. 8.

8. Schreiben an Hrn. Hofrath Possel/f
Verfasser der Weltkunde. 1 Prair.
6ten I. d. Fr. Rcp. 1 Bl. in Fol.

Beide Denkschriften erzählen die höchst unbà

gen Kränkungen und Verfolgungen, die der
seit vielen Jahren lebende, bekannte Hr.
Georg Heinz m an n von Ulm von dem

strat seiner Varerstadt, wohin er sich mitfeiner 0

milie beim Ausbrncb des Krieges «n der Scbwciz

geben hatte, erlitt — weil er revolutiona
Gesinnungen hegen sollte, und weil ^
Emigranten mit denen er einen Theil ber '
machte, ihn derselben anklagten.



Der schweizerisl
heraus

von Escher
Mitgliedern der gesezgebenden I

Vier und vie
Zürich, Dienstags d

Gesezgebung.
Grosser Rath 8. Juny.

(Fortsetzung-
Rellstab: Ich hoste, es wurde sich niemand

mehr unterstehen, etwas wider den Bericht zu sagen;
allein wer sieht nicht, daß Escher die Sacke nur um
seinen seichten Gründen zu verlängern sucht! es ist
kein unpartheiisches Gericht da, dem man den Ans,
spruch übergeben könnte: und müßte man die Sache
aufs neue untersuchen, so kämen Grcuclthatcn an den
Tag, vor denen die Menschheit schaudern würde;
Ereuelthaten, wie noch nie erhört wurden: ich weiß
wohl, daß auch dazumal schon Patrioten sich dieser
Tyrannei widersezten, daß selbst Escher und Usteri
und Nahn, Bürkli und andere sich laut dagegen
erklärten: auch sollen diese nicht zahlen, aber die
Schuldigen sollen zahlen. Würde eine so genaue Un,
tersuchung statt haben, so müßten diese nicht nur zah,
lcn, sondern gestraft werden. Auch die Regierun-
gen der kleinen Kantone, Glaris ausgcnoni,
men, waren dazumal wider die Zürcherischen Pa,
trio ten, und begegneten uns mit Verachtung; über-
Haupt, um traurigen Weitläufigkeiten, und besonders
um Strafen auszuweichen, denen ich n'chtgeneigt bin,
wünschte ich, daß die Revision vermieden, und dage<
gen das Gutachten angcnominen würde, mit der Er,
läuterung, daß man den R>gierungen überlasse, unter
sich auszumachen, wie sie die nöthigen Entschädig»»,
gen zusammen dringen wollen.

D o u r gois behauptet, die Oligarchen seyen schon
Durch lezteren Schluß als Schuldner der Patrioten
anerkannt, daher tollen diese ihre Schulden nach ge,
wohater Art eintreiben, und sich also erst bei dcn D i,
striktsgerichten, nachher bei den Kanlonsge-
richten dafür melden: zur Sicherheit wegen des
langsamen Ganges dieses Geschäfts, solle das Vcr,
wogen der Oligarchen auf ein Jahr mit Sequester
belegt werden.

A kcr m a nn erzählt die Geschichte der Einnahme
Ar au s durch die Berner, um daraus zu beweisen,
baß die Staabso^fizicre der Berner hier Entschädiget
seyn sollen; übrigens stimmt er Bourgois bei.

Nuzet: Der liebe Gott erhalte Eschern
und seine Menschenliebe, unb erleuchte uns beide!

ie Republikaner
lc g e ben

und Usteri,
ithe der helvetischen Republik.

ztgstes Stück,
n 19. Junius 1798.

Wer hat in Wal lis köpfen und hängen lassen?
diese werden doch wohl aufzufinden und zur Enlschä,
digung zu zwingen seyn. Freilich wann die meisten
Mitglieder der Kommiision Parthei, daher ich gern«
einstimme eine andere zu ernennen. Der Rechtsgaug,
den Bourgois vorschlägt, ist den Patrioten, denen
man meist alles genommen hat, zu kostbar, daher sie
bald abtreten mußten, während die Oligarchen mit
ihrem Gelde den Prozeßgang wohl aushalten könnten,
daher fodere ich hierüber einen ausserordentlichen Ge»
rlchtshof, denn bei grossen Uebeln müssen grosse Mit,
tel gebraucht werden. Immer will mau mit den groß,
ten Schelmen Mitleiden haben, und wenn man Arme
erleichtern sollte, so fodert man die allerstrengste Ge,
rechligkeit!

Escher: Durchaus ungerecht, und allen Gese?
tzen der Freiheit zuwider ist Rellstab s Beschuldi,
gung, als suche ich die Sache nur zu verzögern! muß
nicht jeder hcidcnschaftlose fühlen, daß ich einer ge,
rechten Entschädigung, auf gerechtem Wege bewirkt,
gunstig bin: warlich, wenn ich der Entschädigung
feind wäre, ich würde Euch nicht fühlbar zu machen
suchen, daß Ihr Euch entehret, und die gerechte
Sache zur ungerechten macht, wenn ihr das Gutach,
ten der Kommission annehmet. Die Ehre der Ver,
sainmlung, und die Gerechtigkeit liegen mir hierbei
am Herzen, weiche beide gleich dringend fodern, daß
ihr nicht Personen, die Parthei sind, zugleich als Rich,
ter auftreten lasset, und sie ohne Gesetze, also willkühr,
lich und despotisch urtheilen macht: es ist ja nicht ge,
sagt, daß ihr dieses Gegenstandes wegen weitausse«
heuve Untersuchungen zu machen braucht; gebt dem
Richter ein Geftz, wie er sich verhalten soll, wäre cS
allenfalls nur eines, wie Rellstab voeschlägt so ist doch
die Willkührlichkeit dem Richter benommen, kurz, gebt
Gesetze, und dann laßt richten, wenn ihr nicht Euch
und Eure Sache vor den Augen der ganzen Welt
schänden wollt! ich beharr« all» nochmals auf Furük,
Weisung an eine neue Kommiision. Die vorgeschlagne
Sequestrii ung ist eben so unnüz als nachtheil.'g: denn
wahrlich die Oligarchen werde» um dieser Entschädi,
gung willen ihre Fabr-ken und liegenden Gründe nicht
veräußern und fortziehe»: und ware irgend eine Ge,
ahr vorhanden, so kann man sie nu> gegenseitig alle
meine», unb einen für alle verpflichte»: schablich



wäre der Sequester, weil dadurch die Fabriken und
Handlungen in Zurich eingestellt, und eine grosse Menge
Arbeiter ausser Verdienst gesezt wurden. Und nun
noch ein Wort au Nuz et! ist es denn Mitleiden ge-
gen Schurken, wenn man strenge Gerechtigkeit fodcrt,
und Willkühr verabscheut? und ist es allerstrcngste Ger
rechtiakeit gegen den Armen, wenn man vorschlägt,
die Armen vom Zehenden frei, und dagegen nur die

Retchen ihre Schuldigkeit abzahlen zu machen? und
nun kein Wort weiter!

Kühn: Ich weiß zum voraus, ich werde wieder
Aristokrat genannt werden, wenn ich der Gerechtigkeit
und meinem Gewissen Zeugniß gebe: aber dieß soll
mich keinen Augenbük abhalten, diese» gemäß zu spec-

chcn: immer und lange vor der Revolution war ich
den Grundsätzen unsrer jezigen Verfassung ergeben,
und eben weil ich sie öffentlich lehrte, mußte ich von
meinem Lehramte abtreten, und jezt werde ich eben

so wenig der Oligarchie anhängen als ehemals! Auch
ich stimme von ganzem Herzen für Entschädigung, aber
die aus inlereßirlen Mitgliedern bestehende Kommission,
ungeachtet ich das größte Zutrauen in sie habe, gefallt
mir durchaus nicht. D>e Hauptfrage ist also diese:
Wer soll die Entschädigung bezahlen Hierbei fürchte
ich keine Art von Untersuchung und keine Bekannrwer-
dung der schuldigen Personen, im Gegentheil ist es

gut, die Schuldigen zu kennen und zu strafen, um
die Unschuldigen, die sich mit Muth der Unterdrückung
widersezt haben, der Gerechtigkeit gemäß, ungestraft
lassen zu können. Jederzeit werde ich mich einem be--

sondern Straftribunal über diesen Gegenstand wider-
setzen, denn daraus könnte leicht ein Revolutionstri-
bunal entstehen, vor dem jedem Menschenfreund schau-
dern muß; auch kann die Sache, der Konstitution zu-
folge, dem Obergerichtshof nicht übergeben wer-
den, sondern sie soll den geraden und gewöhnlichen
Gang gehen; in Rüksicht der Kosten können wir von
einem Mittel Gebrauch machen, welches unsre Oli-
garchen in dieser Rüksicht benuzten, denn was diese

Gutes hatten, dürfen auch wir gebrauchen, es kömmt
nicht auf die Qulle, sondern auf die Sache an: wann
ein Unbemittelter einen Prozeß hatte, so erhielt er
einen Armeuschein, für den ein Advokat verpflichtet
war, seine Sache zu vertheidigen; oder aber der Staat
selbst könnte diese Kosten bestreiken. Um unparthei-
ische Gerichte zu erhalten, könnte man die Einrichtung
treffen, daß der Statthalter, in sofern er nicht
selbst Parthei ist, drei Distriktsgerichte vor-
schlage, von denen jede Parthei eins ausschlüge, und
das nicht ausgeschlagne, würde Richter seyn: das
gleiche Mittel könnte statt haben, wenn die Sache
von da an ein Kantonsgericht gezogen würde.
Die vorgeschlaqne Sequestrirung ist durchaus unuuz;
das Ganze also soll an eine neue Kommission zurük
gewiesen werden.

Trösch behauptet, alle aristokratischen Negierun-

gen seyen in einer Verbindung mit einander gestanden,
und oahcr sey es nothwendig, daß sie auch gemein-
schaftlich zahlen, dieses sei um soviel wichtiger, da
einige Aristokraten kein Vermögen mehr haben, und
also die Patrioten dieser Kantone wenig Entschädi-
gung erhalten würden: in Rüksicht der Strafdarkcit
glaubt er, könne man diese Bestimmung am füglich-
sten den Oligarchcn selbst überlassen, weil sie sich wohl
am besten selbst kennen.

H animer sagt: er nehme nur das Wort, um
zu sagen, daß nicht nur in dem Kanton Lema» und
Zürich verfolgte Patriot. waren, sondern auch solche
im Kanton Solokhurn sich vorfanden; er z.B. könne

wegen erlittener Gefängnißstrafe nicht mehr täglich
ra Stunden zu Fuß gehen, sondern müsse nun rei-

ten. Er fodert daher Nicdcrsetzmig eines besondern

Straflribunais, lind daß die ehevorigen Oligarch?»,
seligen Andenkens, 10 Jahr lang aller Aemter fur
unfähig erklärt werden.

Hartmann fodert ebenfalls ein besonderes

Straftribunal, wcles um so viel nöthiger sei, da die

Oligarchey aller Kantone immer noch unter sich M
sammenhängen und Böses treiben.

Billcter: Noch nie bedauerte ich so sehr wie

jezt, daß die alten Oligarchen uns in der Unwissen-
heit liessen, und ich also nur blossen schlichten McM
schenverstand den feinen Spizflndigkeiten meiner gtt
lehrten Gegner entgegensetzen kann. Ich danke Kuh»
für seine Grosmurh, uns nun gar mit Bettelbriefe
beschenken zu wollen, um Patrioten in Stand zu setzen,

gegen Oligarchen ihr Recht zu behaupten! ich aber

brauche keinen, ich habe einen gcdrukten von den litt
den Oligarchen erhalten, der nur 1000 grosse Thaler
eintrage» soll, nämlich mein Signalement und Bett
sprechen auf meinen Kopf von 1000 Thaler, klebn-

gens beharre ich auf der schleunigen Beendigung bitt
ser Sache, und fodere bestimmte Vertagung des Ra-

ports, in sofern die Sache in eine neue Kommission
zurükgewiesen wird; am besten ist, die Oligarchen ma>

chen unter sich aus, wie sie die Entschädigungssumme
liefern wollen: sie sind gute Freunde, und kennen M
selbst am besten. Die Zurükweisung des Gutachten»
wird angenommen, und in die neue Kommission gtt

wählt: Eglcr, Schoch, Bowrgois, Mcyer
und Oesch; auf Montag wird ihr Bericht gefobcrr.

Das Direktorium fodert 20000 Schweizcrftankell

für den Minister des Innern, und 10000 Br. Ft. sur

den Justizmi'nister. Genehmigt.
Das Direkiorium verlangt Verfügungen über cic

Volksgesellschaften, indem dieselben anfangen der os

fentlichen Ruhe gefährlich zu werden. Die Berner
sellschaft fängt an, mit andern ähnlichen G/sellsckastt»
m V»rbindung zu treten, und ihre Beschlüsse bekann

zu machen. Die Lausanncr Gesellschaft beklagt M
über den AristokratiSm ihrer Regierungsbehörden,
glaubt, diese Stellen gehörten mit Recht ihr sswi»



z»; sic spricht von grossen Mitteln gegen grosse Uebel,

von nöthigwerdendem Blutvergießen u. d. g. Kurz
alles fodert zur Vorficht auf, um diesem wie eine

Echneelauine schnell anwachsenden Uebel, welches die

Ruhe und Ordnung der Republik zu zerschmettern
droht, in Zeiten zusteuern und von der schreklichen

Erfuhrung Gebrauch zu machen, die Frankreichs Re-
volurionsgeschichte uns so warnend darstellt. Der
Gegenstand wird an die schon hierüber niedergesezte
Commission gewiesen, und auf Delves und V i l l e-

ter S Antrag derselben aufgetragen, über diese dro-
hende Gefahr des Vaterlandes Donnerstags zu
berichten.

Zimmerman» fodert eine Commission für Or-
ganisation des Archivs des grossen Rathes: Delocs
will derselben auch eine Revision der ganzen Kanzlei
einrichtung auftragen; beiocs wird angenommen und
in die Commission geordnet, Gysendörfer,
Spengler und Delves.

Das Direktorium zeigt an, daß die Berner Mm
nizipalital wegen einer fränkischen Pferdrequisition
eine Auflage ausgeschrieben habe. S ecr etan fodert
hierüber eine Commission mit der Anzeige, er hoffe
diese Verfügung werde cassirt werden. Die Commis-
sion wird angenommen und in dieselbe geordnet,
Grivel, Egg v. Ryken, Grafcnried, Wäber
und Kuili.

Nuzet sagt, er wünschte für einige Tage zu ver-
reisen, bitte aber um Auskunft wegen dem Paß, in-
dem er nicht möchte vor ein französisches Kricgsge.
richt gefuhrt werden: man geht zur Tagesordmmg
über.

Das Direktorium fodert. aufs neue zBcsiimmung
bei Anlaß einer Bitte des Sohns eines Hingerichte-
ten Patrioten aus dem Kanton Wallis, — ob Re-
Vision der Prozesse, die unter der alten Regierung
entschieden wurden, statt haben könne. Das Verlan-
g-n w-rd an die hierüber niedergesezte Commission
gewiesen.

Das Direktorium fragt, ob das alte Gescz, wel-
chem zufolge eine Bürgerin, die in eine andere Ge-
Mttnde hcurathete, Bürgschaft leisten mußte, noch

n»
die Untersuchung dieser Frage wird

m>fsiôn'gcwà'^à«htc u. d. g. niedergesezte Com-

<7^. à Burger frugz schriftlich an, ob er seines ver-

"»- ^/">'àrs Frau heurathen dürfe. Man geht

so.-n» ""ag. Kuh» sagt, diese Bitte sey ein
"M'eissender uufittlichkeit; er fodert eine

à ^ à über ahnliche eheliche Gegenstande
^5" entwerfe. Man zeigt an, daß schon

lolche Commission vorhanden sey.

Düektorium fodert Bestimmung von Besol

e,.'. anderen Unkosten der Criminaljustizpflege.
-u>jt bemerkt, daß der Iustizminisier so eben Geld

erhalten habe. Cscher sagt, es sey nicht um Geld,
sondern um Vesoldungsbesiimmung zu thu». Kuh u
will das Direktorium um nähere Erläuterung seines
Verlangens befragen. Z i m m e r m a u u sovert Ta-!
gesordnung weil noch gar keine Bestimmungen über
die Crimiualjustizpflege vorhanden sind. Nuzet
folgt, weil wir nicht immer Bergab, sondern auch
zuerst wieder einmahl Bergauf dccretiren sollen. Die
Tagesordnung wird angenommen.

Ein Bürger aus dem Kanton Bern bittet um
Zurückziehung der Schweizcnruppen in Picmontest«
scheu Dienste», damit sie nicht etwa das Echiksal
der Schweizergarden zu Paris erfahren. Die Bitt«
wird in die hierüber niedergesezte Commission gcwie«
feu, welche diesem Bürger auf seinen patriotischen
Brief antworten soll.

Das Direktorium fodert bei Anlaß einiger Fälle
im Thurgäu, Bestimmung wem das Pfarrpfcüiidcns
Colamrrecht gehören soll? Dieser Gegenstand wird
bis zur AbschUessung über eine in geschloßner Sitzung
behandelte Frage vertaget.

Das Direktorium zeigt an, daß die Stadt ViviS
der bei Anlaß ihrer Eroberung geplünderten Stadt
Sitten, eine Steuer gegeben habe und fragt, ob nicht
eine allgemeine Steuer zu bewilligen wäre? Kühn
fodert Ehrenmeldung für die Stadt Vivis, und bit«
tet, daß die Art der Steuer erst in der Steuercom»
mission berathen werde. BiU e t er folgt» bittet aber
um Ausdehnung dieser Bestimmung auf alle gcplüns
dertcn Helvctier. Nuzet folgt ebenfalls dieser Aus«
dehiiung, besonders da die Dörfer in der Nahe von
Sitten, welches sein Ungiük verdient habe, schreklich
geplündert worden seyen. Delves folgt, weil wirk«
lieh die Plünderung sich sehr weit und sehr grausam
ausgedehnt habe. Diese verschicdnen Anträge werden
angenommen.

Pen chaud verlangt, daß die Jäger zu Pferd
und zu Fuß, welche mit den Leibwachen von Basel
nach Arau gekommen sind, wieder entlassen werden,
theils um ihrem eignen Wunsche zu entsprechen theils
um unnöthige Ausgaben zu verhüten. HaaS unter«
stüzt diesen Antrag und rechlfcrtigt sich gegen die ober«

rheinische Zeitung, welche ihm durchaus falsche An«

trage unterschiebe. Der Antrag wird angcnommen.
Haas fodert, daß die Basler Artilleristen auch ent«

lassen werben. Delves ist wider die Zurüksendung
der Artillerie. Bit le ter behauptet, die coiistituir«
ten Gewalten seyen sich selbst jede Sicherheit schuldig,
und will in dieser Rüksicht die Basler Artillerie bei«

behalten. Haas beharret in seinem Antrag, weil
man die Basier Kanonen, welche hier bleiben sollen,
durch argauische Artilleristen im Fall der Noth bedies

nen lassen könne.
Präsident Zi m m ermann wird in seinem Pra«

stdium mit Beifallrufung bestätigt, und zu neuen
Secretaire» erwählt Haas und Penchant».



Senat 8. Juny.
Die Deputaten des Kantons der Waldstätte

in den Senat
Anton Maria Schmid von Uri
Kar! Red in g von Schweiz
Felix St o km an n von Untcrwalden
Bear Kaspar Heglrn von Zug

weisen ihre Voümachten vor. Lüthi v. Sol. be-
merkt, es fcye ihm gesagt worden, diese Wahlen
wären nicht nach Vorschrift der Konstitution geschehen,
fondern die ehmaligen einzelnen Kantone haben jeder
bei der Wahlversammlung ihren Vorschlag gemacht
und daher komme es, daß hier wie im Gr. Rath,
jeder ehemalige Kanton gleich viele Mitglieder zahle;
er fodert den Präsidenten auf, die erwählten Depu-
tirien selbst hierüber zu befragen. Der Präsident be-
fragt sie und Reding antwortet: die neue Einthei-
lung und Zusammenschmelzung der kleinen Kam
tone habe ungemein viel Spannung und Mißver-
gnngen erregt, um nun dieses zu mindern und gefahr-
liche Eifersucht zu verhüten, hatten allerdings die
Wahlmänner jedes ehmaligen Kantons sich erst be-
sonders versammelt und ihren Vorschlag gemacht,
diese Vorschläge wären dann aber der ganzen Wahl
Versammlung vorgetragen worden und von ihr die
Wahlen geschehen. Man laßt die vier Depulirten ab-
treten. Kubli: der gemachte Einwurf gegen die
Gültigkeit dieser Wahlen ist sehr wichtig; die Ent-
schuldigung dafür lautet: es wäre sonst Eifersucht
entstanden — unter wem? Nicht unter dem Volk!
Aber unter den alten aristokratischen Schlangen.
Hätten wir's auch so gemacht, der Kanton Glarus
würde sich ebenfalls in sein Kämmerlein begeben ha-
den, und die hier sind wären nicht gewählt worden;
er will die Deputaten nach Haus senden; sie sollen
neue Wahlen constitutionsgemäß vornehmen. F r o si
sard verlangt geschloßne Sitzung, er wird abernicht
unterstüzt. Fornerau fleht in dem Wahlvcrfahrcn
eben nichts, das wirklich gegen die Konstitution
wäre. Wenn die Gewählten Aristokraten sind, so
soll man sie freilich heim senden; aber dabei muß
mit aller Behutsamkeit verfahren werden, und man
darf nicht vergessen, daß sie von der ganzen Wahl-
Versammlung gewählt sind. Crauer bemerkt, daß
der Gr. Rath bereits seine Deputieren dieses Kantonö,
ebne Schwierigkeit angenommen habe. Devevay
sagt, man habe bis dahin alle Gewählten, deren
Vollmachten richtig befunden worden, ohne weitere
Untersuchung angenommen, man werde das auch hier
thun, da überdem nichts constitutionswidrigcs vorge-
fallen. Lüthi v. S o loth. : Die Vorschläge ge
schahen so daß die gesammten Wahlmänner jedes-
mahl nur gefragt wurden, ob sie dem und dem ihre
Stimme geben wollen oder nicht? Ochs sagt: die
Freude über die Vereinigung der kleinen Kantone seye
so groß, daß man über geringe Unregelmäßigkeiten
m der Wahlart sich wegsetzen müsse; solche sind
»brigens bei diesen ersten Wahlen ungefähr in allen

Kantonen vorgefallen; ob die Gewählten Aristokrate»
sind oder nicht — das ist ihm unbekannt; aber ac<
wtß ist, daß sie bis dahin immer, zu den ersten
Stellen von ihrem Volk gewählt wurden. G tap fer
spricht gegen die Annahme und will eine Commission.
Schneider: wenn man so genan verfahren will,
so halte man es von Anfang an, und nicht erst am
Ende thun sollen — Mit grossem Stimmenmehr wirb

-die Annahme der Deputieren beschlossen. Hoch will
ins Protokoll einrücken lassen, daß um dieser Amiah.

- me willen, ahnliche Unordnungen für die Zukunftiiicht
sollen geltend seyn — Man geht zur Tagesordnung
über — die Dcputirtcn treten wieder herein, erhallen
bei» Bruderkuß und nehmen Plaz im Senat.

Der Beschluß, welcher die Zehcndpflichtigen be-

rcchtigt ihre Zehenden dieses Jahr einzusammeln,
und die Bestimmung des Gesetzes abzuwarten, wird
zum atenmahl verlesen.

Augustlni: Obgleich beim ersten Anblik die
Resolution richtig scheint, so ist sie dennoch mit dem

48. Art. der Konstitution nicht vereinbar; es wird
dadurch das Eigenthum verlczt, da nach diesem Ar-
tikel bis zum neuen Geseze alles beim alten Recht und
Gewohnheiten verbleiben soll. Ueberbein wird das

Publikum wenn wir den Beschluß aunehmen, glam
den, die Hauptfrage seye gewissermassen zum voraus
entschieden. La siech ere: der Beschluß streitet gegen
alle Grundsatze und gegen alle Logik; diese verlangt-
daß man die Folge» eines Satzes nicht eher aimeh«

me, bis der Satz selbst ist angenommen worden.
Erst müßte die Frage, solle der Zehcnden abgcschaft
werden? — im BefahungsfaU die Frage: Wie soll

dafür entschädigt werden und wer soll entschädigen?
ausgemacht werden ; der Beschluß ist ferner unpolb
tisch, er kann die Gährung nicht dampfen, welche

vorhanden seyn mag; er läßt alles im Zweifel und
der Zustand dcö Zweiscls ist bekanntlich am wenig-
sten geschikt, Beruhigung zu geben. Der Senat kann

den Beschluß nicht annehmen, weil er sich dadurch
die Hände für nachfolgende Beschlüsse über dieftu Ge-

gensiand binden würde: denn ich behaupte, nehmea

wir diesen an, so wird es uns unmöglich seyn, die

folgenden nicht anzunehmen. Der Beschluß istunge-
recht gegen d»e Zehendcigeuthümer; wir sind hier«!»
Repräsentanten des Volks und sind nicht niin^r
Stellvertreter der Hehendbesitzer als der GüterbeWr.
Den Zehendcigenldümer, der vielleicht von seincinZe-

henden allein zu leben hat, soll die Resolution W
etwa beruhigen? Er verwirft den Beschluß. Badou
verwirft ihn ebenfalls und aus den nehmlichen Grun-

den; er findet Form und Sache dabei gleich siM-
haft; der Beschluß entjel e>det zwar voraus, daß der

Aehenden nicht mehr ent oben werden solle, und thul

das zu einerZeit,wo alle öffentlichen Magazine leer M,
er raubt Städte», G- met,.den, Armenanstalten, Hcßp'

tälcrn u. s. w. den größten Theil ihrer Einkünfte, ehe au

irgend einen Ersaz gedact'l wird.
(Die Fvrtstjung foisit mors-"'



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und usteri,
Mitgliedern der gesftgebenden Räthe der helvetische» Republik.

Fünf und vierzigstes Stück.
Zürich, Mittwochs den 20. Junius 1798.

Gesezgebung.
Senat, 8- Juny.

tFortsetzung.)
Crauer: Man giebt der Resolution eine grössere

Ausdehnung als sie wirklich hat; sie sagt weiter
nichts, als daß das Einsammeln des Zehenden den
Zchendpflichtigcn gestattet seyn solle; sie ist eine noth-
wendsqe Cvnscqueuz des schon aiigenvmmencu Be-
schlusscs über den Heuzehenden; der Zeheuden muß
eut-vever abgeschält oder losgekauft werden, in beiden
Fällen ist der Beschluß nöthig; es wäre unklug und
unpolitisch ihn zu verwerfen, auch ungerecht, da die
Konstitution deutlich spricht. Lüthi v. Langn au:
die Sphäre, in der sich unsre Weisheit herumgeteie-
bei, hat, ist lediglich; wollen wir den Beschluß am,eh»
men oder verwerfen? Ich stimme natürlich und ohne
Interesse zur Annahme desselben und protestiere mit
allen Kräften gegen Badou, Augustini und Lasiechere.
Da die Resolution über den Heuzehcuden angenom-
men ist, so würde ja durch Verwerfung der Gegen-
wartigen, der Senat in offenbaren Widerspruch mit
sich selbst gerathen. Man wird den eingesammelten
Zehenden in Scheunen und Kellern noihigcnsalis im-
mer finden, oder sollten wir zu Mistrauen gegen den
Landmann berechtigt seyn weil er bis dahin als ein-
i>,-',er Esel gedient hat? Ich spreche zwar wider den
Vorthe l meiner eignen Landschaft, die wahrscheinlich
bei einem neuen Auflage, system starker wird belegt
werden als sie es bis dahin war, aber es ist einmal
Zeit der Gleichheit zu rufen und für das La dvolk zu
sorgen. Zaslin spricht für den Beschluß, den er
ms eme natürliche Consequeiij desjenigen über den
Heuzehcndcn ansieht. F orne ran glaubt bei dieser
Gelegenheit ftine Grundsätze über die Zehendenab-^I -

vorlegen zu müssen. Er kann unmöglich
sie aufgehoben werden, ehe Entschädi-

Z bestimmt werden. Ein grosser Theil der
ni/k, « E'Sk"lhum der Partikularen; wir haben

R^cht, dieses Eigenthum anzugreifen; da

it? »«« -"A? Zeheuden dieses Jahr aufzuheben,
ungerecht und verderblich für den

à-.. wichtigsten Quellen der bisherigen Ein-
miste werden dadurch auf einmal verstopft; die Ze-

hendbesitzer werden mit gegründeten Besorgnissen er-
füllt; eine Menge Feinde der neuen Ordnung der
Dinge werden dadurch gebildet, er sieht bereits da-
r us das Papiergeld, das Maximum und alle Uebel
entstehen, die in Frankreich gerade aus der nehmti-
chcn Quelle entsprangen. Mit der Bestimmung der
Abkaufungssumme der Zehenden und nicht mit ihrer
Aufhebung mnß der Anfqng gemacht werden; mit
blossen Versprechungen ist weder den Armen noch den
Hospitälern noch den übrigen Jehendeigcnthümern ge-

z dient. Die vorgeschlagne Maasregel ist auch keines-
à wegs eine Erleichterung des Volks, sie erleichtert nur
A eine Klasse derselben auf Unkosten der übrigen ; das
' helvetische Volk ist aufgeklarter als das fränkische

war; es wird gerne und leicht die Nothwendigkeit
und die Vortheile der ejustweistgcn Beibehaltung der
Zehenden einsehen, so lange bis wir cm gk.ches, auf
alle Staatsbürger sich erstreckendes Auflagensystem
werden eingerichtet haben; hoffentlich werden wir zu
diesem Stein der Weisen gelangen, allein das erfo,
dcrt Zeit. Müret spricht für den Beschluß; ihn
nickt annehmen hieße offenen Krieg zwischen den Gut»
besitzen, und Zehendeigenthümern erklären; derselbe
ist eine Folge des Beschlusses über den Heuzehenden,
er tadelt dabei nur, daß beide nicht in den gleichen
Ausdrücken abgefaßt sind. Hoch und Frossard
sind gleicher Meinung. Kubli wundert sich über
die grosse Aenderung die seit gestern am politische»
Himmel vorgegangen; gestern war alles zur Annahme
des Beschlusses gestimmt und heute findet sich nunso
grosser Widerstand. Er erklärt, die Zehcndabgabe für
ungerecht, stimmt für den Beschluß; und wird be-

klatscht. Usteri: Ich muß damit anfangen zu bemer,

ken, das was ich gegen den vorliegenden Beschluß zu
sagen habe, allerdings schon gegen den frühern über
den Hcuzchcnden hatte gesagt werden sollen; allem
da ich be, der Annahme jenes Beschlusses nicht gegen»

wärtig war, so kann mich das nicht abhalten gegc»
einen 2ten gleichartigen, aber meiner Ueberzeugung

nach sehr fehlerhaften Beschluß Zu sprechen. Eine un-
serer ersten und höchsten Pflichten, B. Repräsentant

ten, besteht darin, daß wir jedes Eigenthum schützen

sollen Der Zehenden ist das Eigenthum, theils ein-

zelner Staatsbürger, theils öffentlicher Institute,



I
theils des Staats -- alle diese in so weit fie von ih-
ren jährlichen Zehendeinkünften leben oder sich crhal-
tcn luüss^n, werden durch einen Beschluß aufs ein
pfindlichsie an ihrem Eigenthum gekrankt, der für
dieses Jahr ihnen diese Einkünfte nichl
zukommen läßt. Ich höre sagen, der Zehenden
sey ein ungerechtes Eigenthum und ich habe diesen
Ausspruch eben jezt beklatschen hören! -B. Repräsen
tanken, wir sollen jedes Eigenthum so lange ehren
und als rcchtmässig schützen, als seine Unrechtmassig'
reit nicht ist dargethan worden; nun ist von der Rech -
Massigkeit oder Unrechtmässigkeit der Zchcnden in die
ser Versammlung gar nicht die Rede gewesen, ge-
schweige daß die leztere wäre bewiesen worden. ES
ist also klar, daß Grund satze der Gerech tig-
kcit den Beschluß verwerfen und es könnten mithin
Grundsätze der Convenienz allein es seyn,
die uns ihn "empföhlen. — Allein, B- Repräsenian
ten, freie Staaten und Verfassungen wie die unsere,
können eine andere Convenienz nicht haben und nicht
kennen, als abermals die Gerechtigkeit.
Uebung der strengsten und vollsten Gerechtigkeit zu

jcder Zeit und für jedermann, ist die erhaltende Sehn-
tzcrin freier und junger Staaten; dieser Göttin allein
sollen sie opfern; sie nur kann ihnen jenes Zutrauen
und jene Popularität gewähren, nach denen jede an-
dcre Convenienz vergeblich strebt; sie verschaft den Pei
fall aller ächten Patrioten, sie gewinnt die schwan
kenden Gemüther, gebietet Ehrfurcht selbst den Fein-
den der neuen Ordnung der Dinge, und verschließt
den gifthauchcndcn Mund dem schadenfrohen Neide.
— Sie sichert uns den köstlichsten Lohn zu, den un
sre Arbeiten uns verschaffen können; das Bewußtseyn
pflichtgemäß gehandelt zu haben — ein Bewußtseyn,
in dessen Besitze wir ruhig und frohen Muthes sey

es nach Jahren erst, oder in Tagen und Wochen —
auf welche Weise es auch seyn mag — die Stelle
verlassen werden, die wir gegenwärtig bekleiden; —
dagegen jede Convenienz, die ausser den Pfaden der
Gerechtigkeit wandelt, während sie durch ungerechte
Begünstigungen, eine Klasse der Bürger gewinnt,
die andere gegen sich empört, und bald auch den
Dank jener Begünstigten wieder verliert, weil sie es
selbst fühlen müssen, daß eben die rechtlose Willkühr
von der sie heute begünstigt werben sie morgen be-,
drücken kann. — Und wenn B. Repräsentanten, in
der Gerechtigkeit allein jeder freie Staat seine Con-
venien; finden kann; so gilt dieß in ganz besonderem
Masse von kleinen und ohnmächtigen Freistaaten.
Ich bitte, erinnert Euch. wie oft uns, wie oft un-
scrm Direktorium in diesen lezten Tagen, gegen die
Uebermacht einer grossen Nation keine andere Waffe
übrig blieb, als die Anrufung der ewigen Grundsätze
der Gerechtigkeit, gegen jene der Convenienz! und
wir wollten Grundsätze in unsrer innern Verwaltung
mißkennen, die wir gegen die grosse Nation anrufen!

8

B. Gesezgeber! Ihr wollt frei seyn, also müßt ihr
gerecht ,eyn und ihr werdet den Beschluß verwerfe».
— (Mau rust Beifall.) Vauchet: es fragt sich:
ist der Zehenden gerecht, oder ist er ungerecht? Da
die Frage noch uucntlchicden, so kann man immer
ohne Gefahr den Beschluß annehmen. Genharde
die Resolution gründet sich auf den rz. Art. der Kon,
stiturioi,, der auf das Vergangene so gut wie auf
die Zukunft angewandt werden muß; er will dieselbe
annehmen. Münger findet es sehr sonderbar, daß
einige Mitglieder es sogar zur Gewissenssache machen
wollen, nicht gegen den Zehenden zu sprechen; ver,
muthlich sind es Städter, die den Schweiß des Land,
manns nicht kennen, und reiche Kapitalisten, welche
bisher die Lasten des Staats nicht haben tragen heb
fen. Der Zehende ist eine Abgabe und eine ungerechte
und ungleiche Abgabe ; dennoch will man ihn beide,

halten! — Was denken auch die Senatoren! die

Konstitution spricht ja deutlich, die Abgaben sollen
nach dem Vermögen bestimmt werden. Lüthi von

Solothurn sagt, es thue ihm leid, daß er weder
die Weitschweifigkeit Fornerau's, »och die Déclama,
tionskunst Usteri's besitze, die indeß beide ihren Zwik
ganz verfehlt haben; es sey jczr nicht vom Zehenden,
abschaffen die Rede, sondern die Sache sey lediglich
die: der Himmel habe uns den Posse» angethan nnd

uns eine schöne Erndte gegeben, eye die langen Ze-

henddiscusstonen zu Ende gebracht werden konnten. -
Die Ko»stltnl,,o» sichert Abiöslichkeit der Zehenden
zu; wer die Konstitution also angenommen hatte, der

konnte jene fodern; da di« Art w e die Ablösung gc,

schehen muß, durch daö Geicz noch nicht bestimmt

ist, so konnte man anders nicht handeln als wie der

grosse Rath grhandelt hat. llagervchcigkeit ist dabei

leine; es ist nur von E-nsammeln »ich: von Behalten
Die Rede. -- Der Zehende geht den Zehendbesitzern
immer erst auf Martinstag und noch spater ein;
bis dahin kann das Gesez sprechen; indessen aber

gar wohl Aufschub statt finden. Fuchs folgt M
dou's und Usteri's Meinung ; er glaubt, wenn man

die gegenwartige Lage der Schweiz betrachte, l»

müsse die dießjahrige Zehcndenenthebung n oth wem

dig erscheinen und jeder Zchendpflichtige werde W
auch noch gerne geben. Bob m er: ich habe da»

Vergnügen anzuzeigen, daß man mir bisdahin d^
Freude gemacht hat, mich Vater zu nenyen; all»

hoffe ich auch man werde mich nun. ein wenig aw

hören so lange wie einige andere werde ich

sprechen ; ich werde über den Zehenden etwas, »a

ich zu Papier gebracht habe, vorlesen: vorher a»c

muß ich Fornerau antworten, dergnagthat, beruhen
de sey ein Eigenthum. Der erste Zehende war «in Z

schenk, das dazu noch mit mancherlei Vorvehalr gcuiacy

ward; wie er nun zu heiligem Eigenthum geworoe^
ist, kann mir weder Fornerau noch listen beweisen-

Freiheit und Gleichheit sind schön« Worte; die



ftzgebung soll den Willen des ganzen Volks vorfiel« 5

lcn; alle Gesetze sollen nur dahin zielen, seine Geftn-i
nnngcn zu vollstrecken; — Frohsinn, Gemuthsruhe, '

Zuftiedenhelt, soll der Zwck aller Gesetze seyn; die

Handhabung der Gesetze crfodert Unkosten, und dieic
müssen als gleiche Lasten vertheilt werden. Der Ze-
henden als Last, zum Nutzen des Staats, ist schrei-

end und ungerecht; ware er ein geliehenes Kapital,
so würde er gerecht seyn; aber da er Mit List oder

Gewalt eingeführt worden, so müssen wir ihn nicht
als Kapital, sondern als Last betrachten, und Aufhe-
bnng desselben ist die höchste Gerechtigkeit: das AU-

gemeine wird, wenn diese Lasten wegfallen, gewinnen;
das Land wird mit mehr Fleiß, Freudigkeit und
Sorg alt bearbeitet, und viel ungenuzter Boden ur-
bar gemacht werden. Meyer von Arau sagt: er
seye noch vor wenigen Tagen ganz gegen die Aufhe-
bung des Zeheuden gewesen, besonders um des Un-
terhaltö der Geistlichen willen, bei näherer Untersu-
chung aber habe er gr ünden, daß der Zchendc» gar
wohl auf andere Weife ersezt werden könne; er ließt
eine Abhandlung über den Zehcnden vor, in der sich

die einzige eigne Bemerkung findet, daß, da wir freien
Handelsverkehr mit Frankreich erhalten werden, der
hewrrische Landbaner, mit dem frankischen, wenn jener
Z.chenöen bezahlen müßte, wahrend dieser keinen zahlt,
nicht gleichen Preis halten könnte, und dabei der hel-
vetische Laudban nothwendig leiden würde. Ochs
bemerkt, die gegenwärtige Diskussion sei allerdings
eine wichtige Vorbereitung auf die Hauptberathung
über die Zehcnden, und könne uns schon ziemlich sichere
Aussichten auf dieselben gewähren; — er bittet, daß
man doch alle beleidigenden und ungerechtes Mis-
trauen erweckenden Ausdrücke vermeide, und weder
den der gegen die Aushebung des Zeheuden spricht,
einen Aristokraten, noch den, der für dieselbe spricht,
einen ungerechten Mann nenne; noch seyen bei-
nahe alle Hauptfragen, die die G-sezgebung zu unter-
suchen haben wird, zurük: wenn wir izt uns schon
gegen verschiedendenkendc Mitglieder solche Ausdrücke
erlaubten, was müßre erst in oer Folge und bei noch
wichtigern Gegenständen geschehen! Wenn man für
die Zehcnden spricht, so spricht man damit keineswegs
nur fur Oligarchew reiche Kapitalisten und Geistliche,
man spricht auch für Spitäler, Waisen, Armen u. s.

w., welche die wahren Eigenthümer von einem be-
trachtlichen Theil der Zehcnden find; und wenn sich
unter den sehendbcstyern viele finden, die keine Pa>
luvten find. so finden sich hinwieder unter den Ze-
hendpflichtigcnderen genug, dices ebenso wenig find;
haben nicht die Bauern in verschiedenen Gegenden der
Revolution den stärksten Widerstand geleistet? Auf
der andern Seite darf, wer gegen den Zchendcn
spricht, darum noch nicht ein ungerechter Mann ge-
nannt werden. Es ist keine Revolution ohne Un-
Gerechtigkeiten, im strengen Sinne des Worts

î genommen, möglich. Jede Revolution hebt alte
Misbräuche auf, die im Laufe der Zeiten gewisser-
masseil Rechte und rechtmässtges Eigenthum gewor-
den sind; so kann man sogar sage», man habe durch

i Ungerechtigkeit den Srädcern ihre Souverainitäts-
rechte, die sie über das Land ausübten, die sie er-
kauft halten u. s. w. genommen. -- Ich selbst, sagt
Ochs, bin der beßte Beweis, wie verzeihlich un»
gleiche Grundsätze über die Zehendsache seyn müssen;

j ich habe viermal meine Meinung darüber geändert.
Z — ànn man den Zeheuden als Auflage ansteht, und
I er giaubt, das müsse man, so ist es unmöglich sich

-davon loszukaufen; man kann sich nicht von Abgas
-den loskaufen, das gäbe eine «eue Kiasse von pri-
vilegierten Steuerfreien; dagegen kann der
Staat den Zehcnden als Auflage betrachtet, wie jede
sonstige Auflage aufheben, sobald er will, und denftl-
ben durch andere ersetzen; er hätte gewünscht, daß
der grosse Räch damit würde angefangen haben, ein
neues, wenn auch nur provisorisches Finanzsystem zu
entwerfen, wobei dann alle Klassen oer Staatsbürger
gleichmassig ins Auge gesaßc würden, und also füg«
lich auch die Grundbesitzer, aber diese nicht allein;
der Schweis, von dem man soviel gesprochen hat,
ist doch mehr der Schweis armer Taglöhner, als der
Gutsbesitzer selbst, und die Handwerker in den Städ»
ten, diese achtnngswerthc Bürgerkiasse, die am mei»

sten durch die Revolution gelitten hat, darf beson-
ders nicht vernachlässigt werden.— Er räth den Be-
schluß aiizunchiiici,. Devevey will auch annehmen.

Bundt von Appenzeil: Da es darum zu
thun ist, ob der Zehcnden soll abgeschaft werden oder
nicht (er wird unterbrochen, imd man bemerkt ihm,
daß das gar nicht die Frage ist) — weil man die Frage
ausgeworfen hat, ob der Zehcnden gerecht oder unge-
recht sei, so finde ich daß er ungerecht ist. — Gott hat
die Welt frei erschaffen, und der Zehcnden ist von ei-

gennützigen und ehrgeizigen Weltlichen und Geistlichen,
die schon beträchtliche Summen gezogen haben
(Die Versammlung unterbricht ihn, und man bemerkt
-hm, daß izt auch davon gar nicht die Rede sei; er
verspricht also die Fortsetzung /einer Meinung auf
ein andermal.) Schär spricht für Annahme des Be-
schlusses. Forner au: Ich frage euch nur noch:
wann ihr den Beschluß annehmt, und der grosse Rath
sendet euch alsdann einen Beschluß, baß er den Ze-
henden ohne Loskauf und Entschädigung abgeschaft
habe; was wollt ihr alsdann thun? — Mit 27 Stim-
men gegen 22 wird der Beschluß angenommen. Ec
ist folgender:

„In Erwägung, daß die Verathschlagung über die
Fcudalrechte noch nicht gänzlich und in allen Btt
stimmungen beschlossen ist; «

„In Erwägung, daß es noch einige Icit daurcn
möchte, bis ein vollständiges Gcscz über die Ze»

henden bekannt gemacht werden könnte;«



»In Erwägung endlich/ daß sogleich nach der Heu-
crndte, die Einsammlung anderer bis dahin ver-
zehnvbaren Fcldfrnchte anheben wird, und die

zehndbaren Besilzer sowohl, als die Beamten und
andere welche Zchcnden bis dahin zu beziehen

hatten, in Verlegenheit und Ungewißheit darüber

gerathen wurden, und dieß Nachtheil und Unruhe
zur Folge haben könnte, wirb beschlossen :

»Daß alle diejenigen, welche bis dahin Zchenden

zu stellen halten, angewiesen werden sollen, ihre
sämmtlichen Feldfrüchte ganz cinzusammlen, um
das endliche Gesez zu erwarten, das über die

Zehenden wird abgefaßt und sobald möglich be-

kannt gemacht werden.
Der Beschluß des grossen Raths, betreffend die

Wahlen des Kantons Sentis wird verlesen,
und nachdem Bundl etwas von seinen ausgestam
denen Leiden und Verfolgungen erzählt hat, wird er

angenommen.
Nachmittag 4. Uhr.

Der Senat erhalt und genehmigt den Beschluß,
welcher dem Minister des Innern 20,000 und dem

Kriegsminister 10,000 Schweizcrfranken bewilligt.
Die Berathschlagung über das durch den^ Gtaar

von Partikularen anzunehmende und anozumunzeude
Eilbergcrath wird fortgesezt. Devcvey spricht ge.

gen den Beschluß; die Quittungen des Finanz»»»!
sters würden ein Papiergeld, und dieses bald verfälscht
werden. Usteri sagt, er habe sich nun erkundigt, ob

man Vortheile des Staats oder der Partikularen bei

dieser Maasrcgel beabsichte, und da ihm das leztere

versichert worden, so glaube er, die Absicht werde

durchaus verfehlt, indem der Bürger, der sein Geld
nach drei Monaten erst bedarf, ohne eben ein scheue-

licher Oligarch zu seyn, sein Silber nicht der Repw
blik geben wird, da es sehr verzeihlich ist, wenn er

denkt, die dringenden Bedürfnisse der Republik könn

ten es ihr leicht unmöglich machen, in drei Monaten
zu zahlen, und längeres Warten würde ihn dann in
Verlegenheit setzen, dagegen er während dieser Zeit
sein Silber auf andere Weise gegen Baarschaft um-
tauschen kann. Fornerau spricht in gleichem Sinne.
Der Beschluß wird verworfen.

Der Beschluß, welcher die inkonstitutioncll gewahl-
ten Distriktsgerichte des Kantons Schafhauscn kassirt,
und neue Wahlen verordnet, wird angenommen.

Man schreitet zur neuen Präsidenten- und Sekre-
tärenwahl, — und beschließt, daß immer der, welcher
nach dem Präsidenten die mehrstc» Stimmen hat,
Vizepräsident seyn soll. Lüthi von Solothurn
wird mit 17 Stimmen zum Präsidenten gewählt;
Ochs hat iz, Zäslin 8, Usteri 4, Auguistini 2

Stimmen. Zäslin und Berthvllet werden zu
Sekretären gewählt.

Grosser Rath, y. Juny.
Nach der Verlesung des Protokolls auffert Se-

«retan den Zweifel, ob diejenige Kommission, welche

wegen den wohlthatigen Steuern nledergefezt worden.

wirklich dem Protokoll zufolge einen allgemeinen Auf«
trag erhalten habe. Kühn behauptet, dieser allge«
meine Auftrag sei der Kommission auf seinen Antrag
hin gegeben worden. Pen chaud behauptet, die

Steuer der Stadt Vivis für Sitten, könne nicht,
dem Protokoll zufolge, unter die übrigen geplnndcr-
ten Gemeinden dcsWallis vertheilt werden. Haas
folgt Kuhns Antrag; Serre tan beharrt auf sei«

nein Zweifel, und wird von Ackermann, Preux
und Deloes unterstüzt. Escher glaubt, der allge-
meine Autrag sei wirklich gegeben worden, und federt,
wenn dies allenfalls nicht statt gehabt hätte, daß die
Kommission gegenwärtig beauftraget werde, über Stem
crneinziehen, Austheilen und ähnliche diesen Gegen-
stand betreffende Umstände ein Gutachten zu entwer«

sen, indem das Steuergeben und Empfangen, und

die Art desselben, von ausgedehnten moralischen Fob

gen auf die verschiedenen Theile der Nation seyn

könne. Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Cap a ni verlangt eine Kommisston zu Entwcr«

fung von Strafgesetzen wider den Gebrauch adclichec

Titel und Petschaften. Escher erklärt sich ebenfalls
für die Grundsätze völliger Gleichheit, zeigt aber, daß

ähnliche Strafgesetze leicht in Lächeilichkeitcn ausa»

ten, und daß ein Gesez, sogleich alle Staatsbürger
zum Gebrauch neuer republikanischer Petschafte austu»

foder», beschwerlich, kostbar und selbst in langer Zeit

nicht einzuführen wäre; er fodert daher wegen dm
gcndern Berathungen Aufschub für diesen Gegenstand.

Trösch will, daß sogleich alle adlichen Titel einge-

fodert werden, um dieselben zerstören zu können.

Kühn folgt Eschern, und widersezt sich den W
trägen von Trösch, weil diese adlichen Titel z»n>

Theil wichtige historische Dokumente enthalten, und

wir uns in dieser Rüksicht vor dem Vandalismus der

Franken hüten müssen; auch bittet er den für jeden

Helveticr so ehrwürdigen Namen von der Fluh
nicht zu verstümmeln. Die Kommission wird ange«

nommen, und iißdieselbe geordnet: Capani, Trösab
Von der Flüh, Egg von Ryken und Enz.

Die Stadt Buren bedauert in einem Schreib
die, im Krieg der Berner Oligarchen gegen die Fraw

kcnabgebrannte Brücke über die Aare, und fodertM
stimmung, ob dieselbe durch die Nation, oder abervon

d"n Berner Oligarchen, welche Urheber des Kriegen

waren, hergestellt werden solle. Cartier erzählt, da«

die Brücke zu Ölte» ebenfalls durch die Berner «M-
bräunt worden sey, und zwar mit noch mehr Grausaiw
keil als z» Büren, indem sie hier auf die Einwohnerge.
schössen haben, welche das Feuer löschen wollten: /
fodert daher Untersuchung durch eine Kommission. N ak

sagt, es bedürfe keinerKommission, es versiehe sich von

selbst, daß die Oligarchen von Bern diese Brücke aus

ihre Kosten herstellen sollen. Kuh» fodert, baß n>

mand ohne Verhör verurtheilt werde, und verlang

daher neuerdings die Kommission, die angenomme

wird, und.in dieselbe geordnet: Carmin trau,
Earlier, Koch u. Nell st ab. (Die. Forts, morgen.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und u fteri
Mitgliedern der gesezgcbenden Rathe der helvetischen Republik.

Sechs und vierzigstes Stück.
Zürich, Donnerstags den 21. Innins 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 9. Juny.

F 0 r t se z n n g.

Die Gemeinde Einbrach im Kanton Für ich
verlangt Bestimmung, wer die Pfarrer zu wahren
habe? Cartier wünscht hierüber ein Konimissional-
gutachkcn. Enz foderr, daß sogleich bestimm: weide;
die Gemeinden selbst hätten das Wahlrecht. Die Kom-
mission wird angenommen, und in dieselbe geordnet:
Ca r m i n t r a n, E nz, Ca r tie r, K 0 ch u. R ellst ab.

Ein Bürger von ssdorf ün Kanton Baden,
wünscht seine Base heurathen zn können. Auf ReU.
stabs Ankrag wird diese Bitte bewilligt.

Deloes bringt ein abgeändertes Gutachten über
die Eèqucstererleichtcrung der Klöster, welchem zu-
ss'.e Aufseher üb<>r die Klösto» von den Statt
Haltern gewählt, und dem Bernhardsbergkloster alle
Freiheit ertheilt werden soll, ausgenommen ben Ver-
kauf seiner liegenden Güter. I 0 m tn 1 und Escher
verlangen, daß die Klöstcranfseher von den-Verwal-
tungskammern gewählt werde». Nuzet macht eine
Echiloerung von der traurigen Lage des Klosters zn
Et. Mauriz. Das Gutachten wird mit der ange
tr.gnen Abänderung angenommen.

Weber verlangt eine Kommission sur die Di-
ffiklsemth ilung des Kantons der Wald statte: sie
wirh angenommen, und in dieselbe geordnet: Haas,Waber, Von der Fluh, Latmann, Bäsler,Camcnzin und Esch er.

Thorin zeigt an, daß der von der Wablver-
sammlttng zu Freiburg gewählt. Suppléant in den

Stelle nicht angenommen habe,
ü e^,

n - ^ baß die noch nicht aufgelößte Wahl
âml« 'W'"- «»> ddft,

Übersendet ti en sehr umstand I

e
der Gemeindsvcrwaltung n. K u h n

mir r / ^ Entwurf der Kommisson, die sici?
^ ^ untern Gewalten im C-taai

cvafngt, übergeben werde, und wünscht den Namen
« n 1 z i p gl, t 1 r, statt dessen: G e m e i n d sve r w ab

rung, auch bemc kt .r daß aus die Geburts- und
^otttniijttn b. sondere Sorgfalt gerichtet werden müsse,

cher folgt, und bemerkt, daß dem Entwurf zufolge?

die Gemeinden die Hälfte und^ die Statthalter die
andere Hälfte dieser Munizipalitaten, aus Besorgniß,
die Gemeinden möchten sich durch Launen irre führen
lassen, ernennen sollen, da er aber behauptet, die
Statthalter könnten noch weit eher Launen haben als
eine ganze Gemeinde, so verwirft er den Antrag, und
will, daß die Gemeinden unbedingt ihre Munizipali»
rären wählen sollen. Deloes srent sich über diesen
Entwurf, und folgt Kühn und E sch crn, eben so folgt
Fierz. Carmin trau ebenfalls, wünscht aber, baß
die Geburts - und Todtenlisten von zweien Behörden,
also doppelt geführt werden. Bourg ois verwirft
den Plan, indem er in das Eigcnlhumsrccht der klci,
»cn Gemeinden eingreife. Secretan behauptet, der
Plan sei, ungeachtet seiner Weitläufigkeit, unvoMn»
dig. Der Entwurf wird der vorgeschlagnen Kommif,
sioii zugewiesen.

Die Freiheitsfreunde von Bern federn
daß alle Innungen sogleich aufgehoben, und ganz un»
bedingte Konkurrenz gestattet werde. Auf GY sen»
dörfcrs Antrag geht die Versammlung zur Tages«
ordiumg über diesen konstitutionswidrigen Vorschlag.
Die gleiche Gesellschaft klagt in einer zweiten Adresse
über die Mnnizipalität und den Regierungsstatthaltec
von Bern. Kühn rechtfertigt die Munizipalität und
fodert Tagesordnung. Bourg ois widersezt sich der
Tagesordnung. Esch er b.yarrct auf derselben, indem
schon über diese Klagpunkte Verfügungen getroffen
worden, und weil nur Jndividua, nicht aber ganze
Gesellschaften, wiche Bittschriften einlegen sotten. Man
geht zur Tagesordnung.

Der Regierungsstatthalter von Fürich fragt, wie
nahe Verwandte in den Distriktsgcrichtcn gemeinschaft»
lich sitzen dürfen. Die Frage wird an die Verwandt»
schaftskommisston g.wiele».

Das Direktorium fragt, ob die Einzugsgelder in
die Gemeinden nicht sollen abgeschaft seyn. Esch er
will die Sache durch die Kommission der Gemcinds»
burger, echte nmersuchrn lassen. Näf folgt, besonders
>wii das Direktorium die Sache aus einem falschen

Gesichtspunkt ansehe. Deloes folgt ebenfalls. Die
llnt.rsuchuiig wird in diese Koinmission gewiesen.

Das Direktorium federt Bestimmung über die
Freigut des Fischens: an die schon über diesen Gt»
genstand niedergcsezte Kommission gewiesen.



Der Rierungsstatthalter des Kantons Zurich theilt!
den Entwurf einer Sektionseiiitheilung der Stadt Zü-
rich zur Genehmigung mit. Escher fodert Tagesörd-
«mng, weil ein Gesez die Beschaffenheit dieser Einthei-
lung bestimme, die Gesezgebung sich aber nicht mit
der einzelnen Anordnung abgeben könne. Die Tages-
ordnung wird einmüthig angenommen.

Fierz fodert Verwandtschaftsbestimmung welche
zwischen den Starthaltern und denen von ihnen zu ernen-
nenden Agenten statt haben könne, und Erklärung, daß
die Distriktsgerichtsschrelber aus den Distrikten, in de,

neu sie angestellt werden, gewählt seyn sollen. Z im-
»nermann begehrt Tagesordnung, weil ersteres schon
bestimmt sei, lcztcres aber einen kleinlichen Lokalitätss
geist verrathen würde. Die Tagesordnung wird an-
genommen.

Die Gemeinde Wipkingen wünscht in den

Distrikt Zürich versezt zu werden. Auf Nellstabs
Antrag geht man zur Tagesordnung über.

EinBürger von Hombrech tikon imKt. Zürich,
wünscht seine Base zu heurathen: diese Bitte wird
gewährt.

Der Regierungsstatthalter des Kantons Zürich
fragt, ob die Abzugsgelder beim Ausziehen aus ei-

ner Gemeinde, Distrikt oder Kanton in andere, noch
statt haben sollen? Escher findet die Aufhebung der
Abzugsgelder der Konstitution gemäß, wünscht aber
die Untersuchung der Sache im allgemeinen betrachtet,
durch eine Kommission. Nuzet folgt, und will be-
sonders auch diese Aufhebung gegen Fremde. Secre-
tan will die Abzugsgclder in Helverien sogleich auf-
heben. Kühn folgt diesem, und fodert Bestimmung
des Gegenrechts gegen Auswärtige. G y se udörfer
begehrt diese Aufhebung als der Konstitution gemäß,
vom ra. April, dem Tag der Proklamirung der hel-
vetischen Republik an gerechnet. Nuzet begehrt, daß
diese Aufhebung vom Tage der Constitutionsannahme
eines jeden Kantons an gerechnet werde. Kühn zeigt,
daß NuzetF Antrag zum Schaden der zuerst vcrei
nigten Kantone gereichen würde, und stimmt also für
Gysendörfer. Jomini fodert eine Kommission
hierüber, wegen dem Abzug gegen Fremde. Endlich
wird die Aufhebung des Abzuges in Helvetien einmü-
thig anerkannt, und des Abzuges gegen Fremde we
gen, eine Kommisston niedergesezt, in die Egg von
Ryken, Grafenried und Stokar geordnet
werden.

Von Keserz, im ehevorigen Amt Murten, ge-
hen Berichte ein, daß die Chorrichter noch in den ehe-

vorigen Standesmänteln in die Kirche gehen: es wird
sogleich ein Gesez dagegen ausgefertigt.

Auf den Antrag eines Mitgliedes wird ein Gesez
entworfen, welchem zufolge jeder helvetische Staats-
burger die Nationalkokarde tragen soll.

Senat 5. Iuny.
Das Vollzkehungsoirektorium theilt seine an den

Kommissar R a pin at, über die durch ihn von Schwei-
zerbürgern verlangten Pässe, gesandten Vorstelln»-
gen mit.

Die Versammlung bildet sich in eine geschloßne
Sitzung, um Usteris Ueberfttzung der von dem heb
vetischen Minister in Paris, an den Minister der aus-

wartigen Angelegenheiten übergebenen Denkschrift am
zuhören.

Die Sitzung wird wieder eröffnet, und der T«
schluß, welcher die Jäger zu Fuß und zu Pfi'rd, und
die Artilleristen der Gasler Leibwache nach Hause keh-

ren läßt, und sie des Dankes der geftzgebenden Räthe

versichert, wird angenommen.
Auf Antrag eines Mitgliedes werden die T.

Ochs, Usteri, Zäslin, Muret und Berths-
let, m eine Kommission geordnet, um die Einleitung
des Protokolls, welches den Verbalprozeß der «rstm

gemeinschaftlichen Sitzung beider Räche enthalten soll,

und einige andere dahin einschlagende Gegenstände zu

besorgen.
Lüthi von Lapgnau berichtet im Namen ci>

ner Kommission, über die bei Haltung aufferordentli-
eher Sitzungen zu beobachtenden Vorsichten. Dit
Kommission schlägt vor: i) es sollen gedrukte ZuftB
nienberufungskarten für jede Stunde des Nachmittag
von z bis 7 Uhr, verfertigt, und durch dieselben B
geladen werden. 2) Um Bcrathschlagungcn eröffne«

zu können, muß die Hälfte der Mitglieder beisammen
seyn. — Gen hard hält die Karten für überflüssig-

Ochs ist sehr zufrieden, daß dem Präsidenten keine

Einschränkungen in Zufammenberufung ausserorvenls
sicher Versammlungen vorgeschrieben werden; auch dü

Karten billigt er; anstatt der Stunde aber solle das

Wort sogleich auf dieselben gedrukt werden, wen

es Fälle geben kann, wo auch spater als 7 Uhr dtt
Senat zusammenberufen werden muß. In AuksW
auf die Zahl der zu Berathschlaguugen nöthigen M
glieder, sollte doch wenigstens »ur die Hälfte der'"
Arau anwesenden Mitglieder erforderlich W''
wo möglich sollten auch die Kranken nicht milgczW
werden; endlich könne es so dringende Falle jMN,
IN denen selbst auch nur zehcn versammelte Glichst

einen Beschluß fassen müßten: d e Gefahr, diedami
verbunden seyc, verberge er sich keineswegs, ar^r
eben so wenig jene, die aus willkühilichcr Abwesâu
solcher Mitglieder, weiche uüzlicheu Maaeregeln ym-
vernisse in den Weg legen wollten, entstehen konnte"'

Fornerau billigt die Karren, und will leren
sondere für j.de Stunde des Tages und der Na«!

haben; er veilangt daß die Hälfte aller wirri
chen Mitglieder zu Eröffnung der Versa"'"'"!'?
ersoderlich s.yeu, und daß, indem wahr>chel»uvi
je dring.nder die Fälle sind, desto wieMe
Maaßregel» auch genommen werden, zwei 4-"



cheiîe der anwesenden Mitglieder den Gegenstands
für urgent und in ausserordentlicher Sitzung zu be-

handelnd, erklären müssen. Craner verlangt zwei

Dritthcile aller Mitglieder um eine ausserà-ntiichc
Sitzung eröffnen zu können. Laflechere: Nach der

Art wie einige Mitglieder von den ausserordenllichen

Sitzungen sprechen, sollte man glauben, der gefezge,

bende Körper ware einWachtkorps, das jeden Äugen-
blik stch bereit halten müßre, zu den Waffen zu grei-
fen. Er will, daß dem Präsidenten ioll überlasten seyn,
den Senat, wann er es nöthig findet, zuiammenzu-
rufen; zwei Drittheile der anwesenden Mitglieder jol
len aber dann die Ucgenz erklären, ehe der Gegen-
stand in Berathung genommen wird. Man beschließt

hierauf, es sollen Karten gcdrukt werden, die zu aus
serordemlichen Sitzungen den Senat sogleich zu-
sammenrufe»; von allen wirklichen Mitgliedern müs-
se wenigstens die Hälfte versammelt seyn um die
Sitzung zu eröffnen ; zwei Drittheile der Äuwesenden
muffen die Urgenz erklaren.

Der Beschluß, welcher die versammelteWahlver-
sammlung des Kantons Freiburg berechtiget, die Steile
seines Suppleanten im Odergerichtshos der sie nicht an-
genommen hat, neu zu besetzen, wird verlesen. For-
nerau tadelt das Direktorium, welches die Elekw-
ralversammlung dieses Kantons, ohne Bewilligung
der Gesezgebung und gegen die Konstitution wieder
zusammentreten ließ. Usteri verlangt Tagesordnung
über diesen ganz unstatthaften Tadel; die Konstitution
sagt nicht, ob die Elecloralversammlungen peima-
nent oder unterbrochen ihre jährlichen Verrichtungen
vornehmen sollen; dagegen bestimmt sie die von ihnen
vorzunehmenden Wahlen; und diese konnten im ge-
gcnwärrigen Jahr nicht gleich hintereinander vorge-
nommen werde». Als man die Deputaten in die Ge-
sezgebung wählte, waren noch keine Distrikte vor-
Handen; es konnten also auch noch keine Distriktsge.
richte gewählt werden. August, ni ist gleiche,/Mci-
nung. Das Direktorium mußte den Beschluß über die
Dlstriktseinchelluttgen vollziehen und also nothwendig
auch die Wahlversammlungen neu zusammenrufen
lassen. Man geht über F or nerau's Antrag zur
Tagesordnung über und nimmt den Beschluß an.

Frossard verlangt gedrukle Verzeichnisse aller
Glieder des Senates, die dem Präsidenten bei Er»
«ennung der Commissionen dienen können. Man geht
zur Tagesordnung über.

Am roten Juny war keine Sitzung in beiden
Zîathen.

Grosser Rath ir. Juny.
Bourgois trägt im Namen eines sterbenden

Burgers aus dein Kanton Lemai» die Bitte um Legst

timation seines ausserehelichen enizigen SohneS bok,
und sagt, solche Legitimation sey unter der alten R«
gierung gewöhnlich gewesen. Escher sagt: Die Lee

gilimation war als einzelne Gunstbczcugung unter der
alten Regierung freilich häufig, allein in unsrer neuen
Republik soll der rechtliche Zustand einzelner Staats»
bürger nicht mehr von blosser Gunst abhängen; da-

her fodere ich über den Gegenstand dieser Bitte im
allgemeinen betrachtet Niederfttzung einer Commission.

Secretan verlangt, daß diesem Begehren sogleich

entsprochen werde, weil es von keinen erheblichen

Folgen sey, indem die Erblichkeit nicht unmittelbar
mit der Legitimation verbunden ist. Kühn folgt
Secretan. Escher sagt, er stimme bei, daß auch

unchliche Kinder einen rechtlichen bürgerlichen Stand,
als Menschen, den Menschenrechten zufolge, in der

Republik haben sollen; allein da mit der Legitimation
gänzliche Gleichsezung mit ehelichen Kindern verbun-
den zu seyn scheine, so Halle er die Leichtigkeit der

Legitimation höchst gefährlich für die Moralität und
sehe sie als ein sehr wirksames^Mittel der Beförde,
rung der Ehelosigkeit an. Kühn beharret, weil et
gegenwärtig um einen einzelnen Fall zu thun sey,
und man schon jezt allgemeine Gesetze hierüber ent-
werfen könne, ohne die Folge der allgemeinen G«
sezgebung auScinauder zureisscn. Bourgois kann

nicht begreifen wie man so hart seyn könne, nur est

neu Zweifel, in Rükstcht der Gewährung einer solchen

Bitte zu haben : ob man denn unmenschlicher als die

alten Oligarchen seyn wolle, die nie eine solche Bitte
abschlugen! Escher sagt: Gesezlichkeit und Verwer-
fuug aller Willkühr sey nicht Härte : wenn in Leman
die Legitimation häufig war, so war sie hingegen
sehr leiten in der nordöstlichen Schweiz, wo die All-
gcmeinheit derselbe» die Begriffe der Moralität und
also die Sittlichkeit selbst unfehlbar schwächen würden;
die Gesezgebung sey verpflichter nicht nur auf einzelne
Theile, sondern auf den Geist der ganzen Nation
Rükstcht zu nehmen: er beharret daher ans seinem An-
trag. Io mini stimmt für Gewährung der Bitte.
Nuzet sagt, werden wir dann niemals Menschen
werde»; sollen unsre Gesetze, die dein Naturrecht
geradezu widersprechen, immer noch die Menschlich«
kett von uns entfernt halten! DaS heiligste Recht der
Natur, sein eigen Kind anzuerkennen will man bum-
men Vociirrheilen aufopfern: hat doch in der allerbest
iigstcn katholischen Kirche, ungeachtet der Duzenden
von Todsünden, die sie bestimmt, die Legitimation
allgemein statt, und man wagt es in einer neuen Re-
publik sich derselben zuwidcrsetzen? ich fodere Gewah-
rung der Bitte. Kühn sagt, in den Bernergesetzen
war die Legitimation erlaubt, bis jezt haven wir noch
keine andern Gesetze, wir sollen also, der Konstitution
zufolge, im ehemaligen Kanton Bern den Bernerges
setzen gemäß handeln, und also die begehrte Legttst
mation gestatten. Carmintran folgt Kuhq,



Weber will diesen Fall gestatten und die allgemeine
Bestimmung verschieben. Kustor und Koch folgen
diesem lezrern Mlrag, weicher beinahe ciiiinülhig an
genommen wird. I oinini fragt noch, ob der Ehr,
schaz, der laut den alten Gesetzen in Folge der Ligiti,
mation bei Erbfällen statt hatte, auch hier eintreten
soll. Koch fobert Tagesordnung, weil diese Art
Chrschaz, als persönliches Feudalrecht, schon aufgc-
hoben ist. — Tagesordnung angenommen. G rivcl
und Grafcnricd schlagen im Namen einer Com,
misston vor, die Kontribution der Berner Munizipu-
lität auf ihre Gemeinde, wegen einer Pferdereqnlsi-
tion der Franken, als constitutionswidr-g zu kasstren.

Jomini glaubt, solche Gemcindscontributionen seyen
erlaubt, besonders im gegenwärtigen Fall, wo die,
gewöhnlich nicht sehr sanft gefederten Requisitionen
der Franken nicht Zeit genug lassen, sich bei der Re-
gicrung Raths zu erholen und um Hilfe zu bitten.
Kühn folgt Jomini, und fodert Nüksendung die-
ses Gutachtens in die Commission, damit dieselbe um
tersuche, ob diese Requisition der Franken den gan,
zcn Staat, oder aber nur die Gemeinde Bern angehe.
Grase n ri ed vertheidigt das Gutachten, indem er

behauptet, die Munizipalität sey über die Grenzen
ihrer Rechte hinausgetreten. Escher: Wir haben
sa schon vor 2 Monaten ein Gesez gemacht, daß Lie

ferungen an die Franken die ganze helvetische Nation
angehen sollen, folglich soll die Kontributionsausschrei-
bung der Bernermunizipalität aufgehoben werden.
Kühn sagt, jede Gemeinde habe das Recht, sich

in Rüksicht ihrer Gemeindsbedürfnisse zu besteuern,
also habe auch die Gemeinde Bern das Recht; übn-
gens aber stimmt er E sch e r n bei. K o ch stimmt für
Cschern und Kühn, indem dieses Besteuern der
Gemeinden im ganzen Kanton Bern üblich sey.

Nuzet findet die Maasnahme der Berner Munizipa
lität so sehr constitutionswidrig, daß er sich wundert,
daß die Commission es in ihrem Gutachten bei der
blossen Kasstrung bewenden lasse und nicht ans einen
derbe» Verweis angetragen habe. Sccreta» folgt
der Kasstrung wegen des Dekrets der Nationalist-
rung aller fränkischen Requisitionen. Jomini be-

harret auf der Rnkseiidung des Gutachtens an die

Commission. Trösa> glaubt, man soll das Direk-
torium hierüber verfüge» lassen was es gut finde.

Grafenried anerkennt das Recht einer Gemeinde
sich selbst besteuern zu dürfen, und erklart, dieseKon-
tribution der Berner Munizipalität nur ihrer Form
wegen verworfeu zuhaben. Hammer fodert eine»

Verweis für die Berner Munizipalität. Koch warnt,
daß man nicht eher niederreiße bis man sich ein an-
deres Obdach verschaft habe, und da dieses Besteuern
derGemeinden bisher allgemeine Uebung derselbenunb
das einzigeMittel war, durch das sie ihre innern Be-
dürfnisse befriedigen konnten, so fodert er Beidehal-
tung desselben bis etwas anders dafür eingeführt ist;

ausserdem sehen es die Gemeinden als eine Freiheit
au, ihre Gemeindssachen nach eigner Willkühr, àwohl aus eignem Vermögen besorgen zu können.
G Y ser stimmt auch wider das Gutachten. Escher
glaubt, die Versammlung wisse nicht g man, wovon
die Rede sey, wenigstens steige ihm selbst ein Zweifel
darüber auf: Fodern die Franken der Berner Munü
zipalitat Pferde für die Armee? in diesem Fall ist der
Gegenstand Nalionaisache! bereist aber die Federung
nur Transpo tpftrde für einige Tage, so ist der Ger
genstand Gcme.ndssache und die Munizipalnîl ber

rechtigt, dafür nach Gutbcfinde» zu sorgen. Er vcn
langt auf jeden Fall Rukweisung des Gutachtens an
die Commission um den Gegenstand besser zu untere
suchen. — Es wird angezeigt, daß es nur um Tran«,
porlpserde zuthun sey. Deiocs folgt der Rükweir
iung und vittit den Fall der G< ninndsbesteuiung
noch nicht ini Allgemeinen, sondern nur im geg.n-
wartigen einzelnen Fall z» behandeln. Rellstab
spricht für das Gutachten. Kühn fodert, zufolge
des 48. §. der Konstitution Beibehaltung der alten
Gebrauche, bis neue Gesetze vorhanden sind, und
also Verwerfung des Gutachtens. Weber spricht
für das Gutachten, indem diese Gemeindsbcsieurunz
ihrer Form »ach das Ansehen einer KonrribuNon habe,

deren Ausschreibung nicht den Muuizipalitäteu zusid

Heu könne. B illeter stimmt ebenfalls für das Gut'
achten, indem sonst der Staatsbürger von allen S«
ten her gedrükr würde. Aug spur g er sagt, baß

sich wohl eine Gemeinde für ihre besondern Angel«
gcnheiten besteuern könne, allein daß dieses durch die

Gemeinde selbst, nicht aber durch die Vcrgesezrcn dw
seiden geschehen müsse. Michel hingegen behaupt
tet diese Besteurungcn geschehen im Oberland durch

die Gemeiiidsvorgesezten, daher verwirft er den R«P»

port. Carmintran stimmt diesem bei, unddieZm
rnksendung des Gutachtens in die Commission wird

beschlossen.

Secretan und E sch er legen ein Commission

nalgutachtku über den vom Direktorium eingegebnm ^

Cniwuif der Abtheilung der Staatsgeschäfle u»tcv

die 6 Minister vor, welchem zufolge sie denselben >w

Allgemeinen annehmen, aber einige Abänderung!«
vorschlagen, welche Kühn verwirft, indem er sagt-

statt Le rproviantirung soll Ge traidcp olijc^
in den Geschäften des Ministers des Innern vor»

komme» : serner verwirft er die Trennung der aus»

wartigen Gctraideanschaffnng von den Geschäften des

Ministers des Innern: auch fodert er einen bew"

der» ArchivariuS, statt die Archive dem Justiz'nm "e

zu übergeben, und endlich macht er EinwendunM
gegen die Trennung der bürgerlichen Baukunst von

^

der Militarbaukunst. Haas stimmt Kuh"

Die Fortsetzung im 47' Stück.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitglieder« der gesejgebendeu Räthe der helvetische« Republik.

Sieben und vierzigstes Stück.
Zürich, Samstags den 2z. Iunius 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath 11. Juny.

(Fortsetzung.)
Escher billigt die erste Einwendung gegen das Gut,
achten; die zweite hingegen verwirft er, indem es
bei den vielen Geschäften des Ministers des Innern
durchaus hinlänglich sey, wenn er dem Minister des
Austern anzeige, wie viel G.'traide er ihm aus dem
Auslande, also durch auswärtige Ncgotiationen zu
verschaffen habe: daher also dieses auswärtige Ge,
schatt dem übrigens wenig beladenen Minister des
Aeusscrn seiner Natur nach zufallen müsse. Den Ar,
chwanus will Escher gerne annehmen: allein zu
dem gtcn Begehren kann er durchaus nicht stimmen,
ü ' Abil - und Militärarchitcktur sind nur
den Namen nach mit einander verwandt, die Sachen
selbst aber wesentlich verschieden: man glaubt aus
Oeconomie diese Gegenstände vereinigen zu müssen,
aber Ockonomie am unrechten Orte angebracht ist
Verschwendung: dieser Fall war unter den alten Re
gierungen häufig: um keinen Architekt zu unterhalten,
mußten Zimmerleute, Ingenieurs oder Astronomen,
Hauser Brücken und Thürme bauen, und dannwurde so gebaut, daß durch die Unkunde der Bau,
mcister in 10 Zähren Summen verschwendet wurden,aus denen man ein Duzend Architekten lebenslänglich

' /ede Ersparnis durchweicheche Be orgung der Staatsgefchäfte in irgend einer
Rukstcht vernachlässigt wird, ist dumme Verschwen,

Trennung der Civil,
archltektur von der Militararchitektur, damit ja kein Mi,n her etwann einst aus Kargheit oder Unverstand Feld
mgemeurezuBaumeist'kn machen lonne. S ecretan

scher zum Theil selbst sein eignes Feld nicht
vertheidigen will, so gebe auch ich nach, jedoch de»
Archivar ausgenommen, der durchaus unter einem,
und zwar am zwckmässigstcn unter dem Justizminister
«eyn muß. Koch vertheidigt das Gutachten gänzlich,
und sagt, er empfinde seinen Werth besser, als die
-venasser desselben: Verprofiancirung ist allgemeiner
und zw«?î«a!îîger als G traidepodzei: Archive must
sen durchaus unter den Ministern stehen: die beiden
übrigen Gegenstände sind von E sch e r hinlänglich ent.

wikelt. Billeter will das Gutachten zurükweisen,
und Haas, Koch und Kühn der Commission bei«

ordnen. Das Gutachten wird durch Stimmenmehr
angenommen.

Das Direktorium zeigt an, daß die Basler Leib«

wache täglich zoo Schweizerfranken koste und diese

Ausgabe bei dem gänzlichen Geldmangel der Regie«

rung durch Reduktion der Wache vermindert werden
könnte. Da diese Bothschaft nicht in beiden Sprachen
gleichlautend ist, so wird sie dem Direktorium zuge«

sandt.
Die Versammlung verwandelt sich in geschloßne

Sitzung.

Senat il. Juny.
Der Beschluß, welcher den auf die Klöster geleg«

ten Sequester mildert, durch die Verwaltungskammern
Administratoren der Klostergüter ernennen läßt, und
vas Kloster St. Bernard von allem Sequester befreit,
so jedoch, daß seine Güter nicht veräussert werden
können — wird verlesen und auf Murets Antrag
für dringend erklärt. Fornerau bedauert, daß in
dem übrigens guten Beschlusse, sich ein Artikel finde,
der denselben beinahe unannehmlich macht : die Ver«
waltungskammern sollen nemlich für die von ihnen
ernannten Klosterverwalter verantwortlich seyn; wie
ist das möglich; wer würde unter dieser Bedingung
Administratoren ernennen wollen? Bad ou ist ganz
verschiedner Meinung; diese Verantwortlichkeit ver«
pflichtet die Verwaltungskammern, nur solche Perso«
nen zu ernennen, welche vollkommnes Zutrauen ver«
hienen; es ist eine Kette von Verantwortlichkeit noth«
wendig. A u g u stini ist gleicher Meinung; es liege
in der Natur der Dinge, daß jeder, der etwaS kür
Fremde verwalten so», verantwortlich sey. Re«
d i n g unterstüzt die gleiche Meinung; die Resvonsa,
bilität der Verwaltungskammern ist nothwendig und
diese gefahren dabei nichts; sie können sich von den
Verwaltern Bürgschaft leisten lassen: ohne diese Re«
sponsabilität wäre zu besorge», daß solche Aemter,
durch Neigung, Empfehlung, Verwandtschaft, u. f.
w.^ an Leute überlassen würden, die derselben wenig
würd g wären. Barras: es fragt sich, sind die
religiösen Gesellschaften Eigenthümer ihrer Güter oder
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sind sie es nicht: ich bchaupte sie sind es; »» also
folget natürlich, daß man ihnen den Gebrauch dieser
Güter lassen muß, wenn nicht Gründe vorhanden sind,
sie derselben ju berauben — er glaubt nicht, daß
solche Grunde vorhanden sind und will also, man
soll es bei den schon vorhandnen Gesetzen bewenden
lassen; der verhängte Sequester sollte einzig darin
bestehen, daß die Klostcrgüter unveräusserlich, Vec<
zeichnisse desselben ausgenommen und Rechnungen ge-
geben würden: übrigens aber sollen die Kloster den
freien Genuß ihres Eigenthums haben und ihnen
keine Verwalter gegeben werden, es ware dann, baß
«in verschwenderisches Verfahren einzelner Klöster,
für solche es nothwendig machen würde: er verwirft
also den Beschluß. Genhard bemerkt, die von
Barras vorgetragne Meinung sey hier gar nicht an
ihrem Plaz; sie hätte gesagt werden müssen als der
Sequester beschlossen ward; dieser schlägt eigne Ver-
waltung der sequestrirte» Güter aus, izt ist cseinz-g um
Linderung des verhängten Sequesters zu thun. Hör-
nerau vertheidigt seine erste Meinung; nach Ba-
dou's Grundsätzen müßten die Verwallungskammcrn
für allevon ihnen zu ernennendenVerwalter, Einneh
mer u. s. w. des ganzen Kantons, verantwortlich
seyn; erwünscht, daß man Leute finde, die patrio-
tisch und auch reich genug sind, eine solche Verant?
wortiichkeit auf sich zu nehmen. Ruepp: ohne jene
Rcsponsabilität würden alle Klöstergüter in der groß-
ten Gefahr seyn. — Der Beschluß wird angenommen.

Der Beschluß, welcher die Beamten in Keserz,
Kanton Bern, die noch den Mantel mit der Standes
färbe tragen, betrift, wird angenommen.

Der Beschluß, welcher dem B. Buelcr von Horn-
brechtikon seine Baase zu heurathen erlaubt, wird
vorgelegt. Augnstini: gewiß ist's, daß die katho-
lisch« Religion es nicht erlaubt. — Der Präsident bc«

merkt ihm, daß wir von dem, was die katholische

Religion erlaubt, oder nicht erlaubt, hier keine No-
ri; nehmen. Der Beschlug wird angenommen, und
«den so der welcher dem B. Frey von Udorf gleiche

Bewilligung ertheilt.
Der Beschluß, der das Ttagen der Nationalko-

karde, allen Staatsbürgern zlir Pflicht macht wird gc-

nehmigt und Frossards Bemerkung, daß datz Ge-
sez ohne Strafbc>dimmnng unvollständig sey, nicht
unterstüzt. i' r'! .i -

i!>

(Nachmittags, 4 Uhr.)

Der grosse Rath übersendet eine, durch die von

Rapinat auf verschiedene schweizerische Klöster aus-
geschriebene Kontribution veranlaßte Bothschaft des

Direktoriums welche die Gesezgebung einladet zu be-

rathen, ob auf den Fall, daß alle GegenvoMIum
gen bei dem fränkischen Commissar ohne Erfokq'bieil.
den sollten, nicht von demselben ein dreimoiiallftbek
Aufschub des, nächsten Mttwoch zu Ende gehenden Zah-
lungötermins zu verlangen wäre, nach Verfing dessen

sich dann die Republik für die von ihr mit Sequester
belegten Klöster zu zahlen verpflichten würde. Der
grosse Räch sendet weiier seinen hierauf in geheimer
Sitzung genommenen Beschluß, nach welchem das Du
rettorium soll eingeladen werden, einen Eilboten an
Rapinat M senden, um von ihm Verlängerung
des Zahlungstermins für die ausgeschriebene Koiitri,
button zu erhailen.

Nachdem die Urgcnj erklärt worden, bemerkt
Augnstini der Beschluß enthalte etwas sehr ver,
schiedenes von deut, was das Direktorium in seiner
Bothschschaft verlangt; da rs indeß immer besser ist
zu uruerhandeln, als gar nichrs zu thun, so will er
den Beschluß annehmen; nur kann er sein Erstaunen
nicht bergen, daß der grosse Räch, die Botschaft
des Direktoriums mehrere Tage bei sich behalten hak,

und uns heute erst da übermorgen der von Rapi,
nat ausgesezte Zahlungstermin zu Ende geht, den

gegenwärtigen Beichluß sendet. U steri klagt eben«

sallö über oie Zögerung, die der grosse Rath in das

Geschäft gebracht hat. Schon sut 8 Tagen sey dem,
selbe» das Koncributionsarrete von Rapinat vor,
gelegt, und wo er nicht sehr irre, so habe auch schon

eine frühere Bolhschast des Direktoriums Anleitung
verlangt, wie es sich dabei in Rüksicht des auf die

Klöster verhängten Sequesters zu benehmen hab«;

er kaun nicht ganz bestimmt versichern, ob wirklich
eine solche Bolhschast vorhanden ist, weil der groß
Rath dieß ganze Geschäft in geheimer Sitzung be>

handelt und überhaupt seit einiger Zeit besonderes

Vergnügen daran zu haben scheint, und vielleicht öf,

terS ohne Noth geheime Sitzungen zu halten: die vor,

gcgangne Zögecung sezt nun freilich den Senat M

die Veriegeuhcit entweder den Beschluß annehmen zu

müssen, oder durch seine Verwerfung den angeraum,
ten Zahlungstag ehe etwas geschehen ist, heranni,
cken zu lassen ; dennoch kann er den ihm gàuz un,

zwekmässig scheinenden Beschluß nicht annehmen; was

kann durch ein blosses unbestimmtes Begehren um

Aufschub gewonnen werden ; Rapinat bewilligt vicu

leicht 8 oder 14 Zage Aufschub, und unsere Verleg^
heit ist gerade wieder die nemliche; es scheint, M
andere Maaßregeln hätten getroffen werden fillm-

Gen h ard will annehmt». Muret ebenfalle; der

Beschluß besteht in einer Einladung; das Dn^rst
um Härte unstreitig für sich und ohne Autorisas
der Rathe unterhandeln können und er sieht esnimr

gern, daß dasselbe über Sachen, die zu seiner Com

petenz gehören, stets Einfragen thud. Luth' °o"

Golorhurn bemerkt, es erhelle ja aus der Bory

schaft deutlich, daß das Direktorium allerdings sm°»

Vorstellungen genial und Unterhandlungen eross °

habe, da es nut auf den Fall, wenn alle Vorstem

gen fruchtlos seyn sollten, weitere Anweisung vc

langt; er begreift nicht wie darauf hin, der groll

Math einen Beschluß hat fassen können,
^

der einb!i

dahin geht, daß «in Eilbote an Rapinat abgejanv



werde; er will, wie Usteri, den Beschluß verwerfen.
Ja slin will d«n Beschluß amiehmcn, da auf den

Fall des M-slngens der Negoziacionen, der grosse

Ruh andere Beschlüsse werde fassen könne». Ruepp
will ihn auch annehmen, weil es nichts schaden könne.

Fornerau verlangt Vertagung auf morgen, und eine
Kommission. Devevey widersezt sich, zeigt die kW
genz, und will den Beschluß annehmen. Laflechere:
DaS Direktorium hak ganz sicher Vorstellungen ge-
macht; diese werben ohne Erfolg geblieben seyn; um
nun die Ehre der Legislatur, welche den Sequester,
der eme Art von Eigenthums a kt ist, auf die Klöster
gelegt hat, „ich? zu gefährde», verlangt es weitere
Verhaltungsregein: da aber die Resolution diesem
Verlangen auf keine Weise entspricht, so will er sie
als ganz unzwekmassig verwerfen. Frossard sagt:
brr grosse Rath ,ei in geheimer Sitzung zu diesem Be-
schlug durch Gründe bewogen worden, die sich eben-
falls nur in geheimer Sitzung dem Senate vortragen
lassen; er verlangt eine solche. Schneider prote-
stirt gegen geheime ^Sitzung. Laflechere spricht
dafür; er glaubt, es sei überhaupt nicht zu billigen,
daß der Senat Geschäfte uns Beschlüsse öffentlich be-
handle, die der grosse Rath »r geschlossener Sitzung
behandelt hat; so oft ein Drittheil der Mitglieder
geheime Sitzungen verlangt, glaubt er, sollte sich die
Versammlung in eine solche bilden. Usteri glaubt
nicht, daß der Vorgang des grossen Raths, den Se-
nat verpflichten könne, Gegenstände, die jener geheim
behandelt hat, ebenfalls nicht öffentlich zu behandeln;
so oft es ihm scheint, daß geheime Behandlung un-
nöthig sei, wird er wie bisdahin, öffentliche Sitzun
gen verlangen. Der Geist unserer Konstitution will
durchaus öffentliche Verhandlung der Geschäfte; ge-
schloßne Sitzungen können einzig statt finden, wenn im
kauf der Diskussionen über «in Geschäft, Aufschlüsse
und Eröfnungcn zu^nachei, sind, die der, welcher sie
gicht, nicht gern öffentlich geben wag; also mag
wohl Schliessung der Sitzungen, wie Laflechere
will, von einem Drittheil der Mitglieder bewirkt wer-
den können ; aber sehr wichtig ist es, daß alsdann
auch die Wiedereröffnung geschlossener Sitzungen sehr
erleichtert werde; ohne dies könnte die Versammlung
durch eine Minorität ihrer Glieder in beständiger ge,
^flossener Sitzung erhalten werden; die geheimen
Sitzungen si,w jh»n mit auch darum sehr zuwider,
weil sie au unsere ehemaligen geheimen Räthe
«nnnern, die er eines grossen Theils unsers politi-
When llngluks anklagt. — Die Versammlung bildet
stch nun in geschloßne Sitzung, und nach Wiederer-
vssnung. derselben wird der Beschluß angenommen.

Grosser Rath. ,2. Juny.

^ ..Nuzet klagt, daß das Protokoll weder vom
Präsidenten noch von den Sekretären unterschrieben
st. Huber erinnert an «in Gesez, welches hierüber

gemacht ward. Escher zeigt, daß dieses des lang«
samen Abschreibens wegen schwierig sei, und fodert
Verweisung an die Revisionskommssion des Bureau.
Nuzet erneuert seinen Antrag. Secrctan sodcrt
ebenfalls Verweisung an die Kommission, welche auch

angenommen wird.
Der Präsident zeigt an, daß die Behandlung des

Gutachtens der Zchendenkommission an der Tages»
ordnung sei. Nuzet fodert, Saß vorher die Ent-
schädiguiig der Patrioten beschlossen werde. Billeter
folgt Nuzet. Herzog fodert erst Abschlicssuug des»

se», was den ganzen Staat angehe, eh« man nur ein»

zclue Persönlichkeiten behandle: Hub er folgt Her-
zog. Nuzet fodert das Wort, die Versammlung
erkennt abstimmen zu wollen, und giebt der Zchcndcil»
Verhandlung den Vorzug. — Nuzet und Billeter
entfernen sich aus der Versammlung. Herzog klagt
über das geftzwidrige Betragen der sich entfernenden
Mitglieder, und fodert daß sie zur Ordnung gewie»
sen werden. Man geht aber zur Tagesordnung über.

Man ließt den gcdrukten Bcschlußentwurf über
die Feudalrechte, von der dazu geordneten Kommission
vor. Escher nimmt das Wort und sagt: Allererst
erkläre ich, daß ich meiner Pflicht gemäß, aus Ueber»

zeuguiig, wider dieses Gutachten sprechen werde, und
daß ich also weder aus Spaß spreche, noch zu Gun»
sten irgend einer Faktion, dessen man mich in Rüks
steht meines lezter» Vorlrags über den Zehenden be»

schuldigte! überhaupt betrachtet, gesteheich aufrichtig,
baß dieses Gutachte» im ganzen genommen, sehr man»
gelhaft und verworren ist, und selbst in Rüksicht sei»

ner äusser,, Form eine llmschaffung verdient. Durch-
aus undeutlich ist, ob die im 2. §. als angeblümt
angegebenen zehndbaren Güter, und die im z. K. an«

gezeigten zehndpflichtigen Grundstücke verschieden, oder
aber das gleiche zahlen müssen: sind es wirklich die
gleichen ^uter gemeint, so ist dann keine Auskauf»
summe, von der bei Eröfnung des Vereinigungspro«
jekts die Rede war, vorhanden: wenn aber was wahr»
scheinlich ist, im 2. §. die Bestimmung für Entschadi«
gung des diesjährigen Zehenden ausgelassen worden,
so erscheint also dann ein halb p. C. des Werths der
Güter, als Abkaufssiimme für die Güterbcsitzcr. B.
Stellvertreter, welch eine Abkaufsummc für eine Schuld
die jährlich ic? p. C. vom ganzen Ertrag bezahlte!
wahrlich hier zeigt sich eine Inkonsequenz, die ich
nicht begreife» kann: ein halb vom Hundert des
Werths wäre ein Trinkgeld für die Abkäuflichkeit, aber
es als Abkaufsumme selbst zu bestimmen, würde unsre
Versammlung schänden: entweder ist der Zehenden kein

Eigenthum, oder er ist eins: ist er keins; nun wohl»
an dann, so hebt ihn unentgeldlich auf! ist er aber
Eigenthum, wie Ihr es durch diese, obwohl elende

Abzahlung, niehr aber noch durch die Entschädigung,
die Ihr den Privateigenthümern bestimmt, anerkennt,
ss bedenkt, daß Eigenthum ein quöschliessendes G«



miffrechf eines Einzigen ist, dem die Pflicht aller übn-
gen Menschen entgegen fleht/ diesen ausschließenden
Genus; nicht zu stören: folglich hat der Güterbesitzer
kein Recht auf den Zrhenden seines Landes, weil nach
Eurer eignen Anerkennung ein anderer, Eigenthümer
davon ist. Also fodere ich, daß die Kommission eine

ganz andere Loskaufungssumme, eine, die dem Ei-
genthumsrecht gemäß ist, vorschlage. Warum laut
§. 4. diejenigen, welche den Henzehenden bisher in
Geld bezahlten, ihn auch dies Jahr ausschllessend wie-
der in Geld bezahlen sollen, begreife ich nicht, und
fodere auch hierüber genaue Bestimmung. Laut §.5. soll
also der Staat die Privatzehendbefitzer entschadi-
gen, also soll es die ganze Nation thun, also auch

ihr Armen, für die man immer vorgab, eigentlich for-
gen zu wollen; auch ihr müßt das Euch gehörige
Staatsgut hingeben, um die reichen Gutsbesitzer, die

nun seit zehn Jahren alle Lebensmittel, besonders
auch euch, in einem ausserordentlich hohe» Preise ver
kauften, mit dem Zchenden zu beschenken wahrlich izt
sollte es doch bald fühlbar werden, was ich früher
über die Aufhebung des Zehcndcn zu äussern wagte,
daß die nächste Folge davon die seyn werde, die Rei-
chen noch reicher, und die Armen noch armer zu ma-
chcn — H über ruft: Escher gehe ausser die Ord-
nung, indem er die schon anerkannten Grundsätze an-

» greife — Escher fahrt fort: Nein, ich greife nur die

zu grosse Ausdehnung der mir durchaus ungerecht
scheinenden Grundsätze an: dadurch also, daß der

Staat die Privatzehendenbesitztr gänzlich entschädi-

gen soll, dadurch wird der Staat auf viele Jahre
hin, ausser Stand gesezt werden, die gehörigen An-
stalten zur Aeufnung des Nationalwohlstanves zu tref-
fen: dadurch besonders wird er ausser Stand gesezt,

Erziehungs- und Unterrichtsanstalten für
die grosse, bisher ganz vernachlässigte Volksklasse an-
zulegen, um dies« auf einen höhern Grad der Kultur
und Glükseligkeit zu erheben: warlich ich kenne kein

Mittel, wie die untere Volksklasse empfindlicher ge-
drückt, wie der ächte Arisiokratism wirksamer erhal-
ten werden kann, als durch diesen Vorschlag unsrer
Kommission. Und, B. Stellvertreter, was wurdet ihr
von einem Manne sagen, der Schulden übernähme,
ohne sie zu kennen, und der sich Zahlungstermine
festsetzen würde, ohne zu wissen was er für Einkünfte
hat? ich wage nicht auszusprechen, was Ihr sagen
würdet, denn laut dem 6. §. übernehmt Ihr eine

Schuld, die vielleicht Millionen stärker ist, als ihr
vermuthet, und laut dem 7. §. versprecht Ihr diese

Schulden in fünf Terminen, innert fünf Jahren mir
Zinsen zu bezahlen! ich ende mit der Erklärung: daß

ich nur im ganzen Vaterlande den Staat, und nur
in der Sorge für die ganze Nation den äch en Pa-
triotism erbliken, und daß ich also diesem Entwurf
nicht beistimmen kann.

Serre tan will nicht mehr in die Grundsätze
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eintreten, da sie schon angenommen worden, sondern
nur einzelne Unvollkommenheiten des Vorschlags be-
rühren: er wünscht daß ein Termin bestimmt werde,
innert welchen die Güterbesitzcr den ihnen ausgelcg«
ten halben p. C. des Werths ihrer Güter bezahlen
sollen: ferner, da die Schätzung der Güter schwierig
ist, und noch wegen der Eutschädigung für die Pri-
vatzehendbesitzer eine andere Schätzung, nämlich die

des jährlichen Ertrags statt haben muß, so wünscht
er den Entwurf so abgeändert, daß nur eine Schäj-
zung statt haben müsse: endlich glaubt er, eine EM-
schädlgung für diejenigen Gutsbesitzer, welche sich feit
zehn Jahren vom Zchenden losgekauft haben, fil à
so überflüssig als dem Staate beschwerlich.

(Die Fortsetzung im -Men Stük Montags.

Der Minister der Finanzen der helvetischen ei«

ncn und untheilbaren Republik an die Mit-
gliedec der Gesellschaft der Freunde der Frei-

heil in Lausanne.

Arau, den z. Juny 1798.
Bürger!

Ein öffentlicher Beamter kann keine köstlichere M
lohnung finden, als die ihm der Beifall seiner Mit-

bürger, derer besonders, welche zuerst die Grundsàtzt "

unserer politischen Wiedergeburt ausgesprochen hab»
gewährt.

Vom Vollziehungsdirektorium an die Stelle des

Finanzministers ganz »»vermuthet gerufen, habeich

nur feurige Liebe des Vaterlandes, strenge und aus-

dauernde Anhänglichkeit an die wahren Grundsatze,

und die lebhafteste Begierde Gutes zu wirken, in mein

neues Amt gebracht: meine eingeschräpkten Kennt-

nisse bedürfen des Beistandes aller aufgeklärten Pa-

trioten, und ich werde mich glükiich schätzen, wann tue

Einsichten aller durch Erfahrung und Patriotism da-

zu fähigen Bürger mich unterstützen und leiten wollen.

Der grosse Rath hat so eben über die grosse Frage

der Zehenden abgesprochen: er hat die Aufhebung de/-

selben beschlossen: gewiß wird derselbe uuabänMA
nach eben den Grundsätzen handeln, und ich wA'
mit dem lebhaftesten Vergnügen der vollziehende M
nister aller zum Wohl und zur Ruhe unsers kam
landes, und zur Befestigung des Reiches der F/b-
und Gleichheit abzweckendcn Gesetze sey». Aus/
sem Wege bin ich gewiß, mich Eurer Achtung Mlv»
zu machen.

Gruß und Bruderliebe.

(Unterzeichnet) Finsler.

Da das erste Vierteljahr des schweizerischen Republik«?

ners mit dem Zwei und fünfzigsten Stuk zu Ende »eht, lo >

die Liebhaber ersucht, das Abonnement anfs zwei!eVierte«/-
oder für s». Nummern, mit 1 Fl. 15 Kreuzer zu erneuern-


	Gesezgebung

